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VORWORT

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

mit dem aktuellen Jahresbericht über das Arbeitsjahr 2025 
der Ärztekammer für Tirol kommen wir nicht nur einer 
Verpflichtung nach, sondern wollen auch die Gelegenheit 
nutzen, Ihnen einen Überblick über das Aufgabengebiet 
Ihrer Landesärztekammer zu bieten.

Dieser Überblick versteht sich aber auch als ein Akt der 
Transparenz und Rechenschaft über die verwendeten Mit-
tel, die von der Tiroler Ärzteschaft aufgebracht wurden. 

Die Ärztekammer ist die gesetzlich eingerichtete Selbst-
verwaltung ihrer Mitglieder. Als Körperschaft öffentlichen 
Rechts hat sie neben der reinen Interessensvertretung, die 
ihren Mitgliedern Informationen und Serviceleistungen 
aber auch Vertretung gegenüber unseren Systempartnern 
bietet, auch behördliche Aufgaben für alle in Tirol tätigen 
Ärztinnen und Ärzte.  Zudem verwaltet die Landesärzte-
kammer das Versorgungswerk der Ärzteschaft, den Wohl-
fahrtsfonds. Dieser hat die Aufgabe die Mitglieder sozial 
abzusichern – vom Versicherungsfall der Krankheit bis zu 
den verschiedenen Pensionsleistungen. Im Jahr 2024 
wurden die Anpassungen dieses Versorgungswerks im 
Rahmen einer auf versicherungsmathematischen Gut-
achten fußenden Satzungsnovelle beschlossen und im Jahr 
2025 umgesetzt.

Nachhaltige Lösungen für die großen Probleme in der Ge-
sundheitsversorgung konnte die neu gewählte Bundesre-
gierung im Jahr 2025 trotz starkem Budgetdruck nicht 
anbieten. Das Commitment zu notwendigen Reformen im 
Gesundheitswesen besteht zwar. Weiterhin fehlen aber 

klare Strategien zur Patientensteuerung, Vereinfachung der 
Finanzierungströme oder der langfristigen Attraktivierung 
der kassenärztlichen Patientenversorgung. Steigende Ge-
sundheitsausgaben, Defizite der Krankenkassen und ex-
plodierende Abgänge in den Krankenanstalten erfordern 
nun aber rasches Handeln, um die gewohnt hohe Qualität 
unserer Gesundheitsversorgung nicht zu gefährden.

Die Funktionär:innen der Ärztekammer für Tirol schenkten 
der Kommunikation mit den Ärztinnen und Ärzten, den 
Medien und unseren Partnern in den öffentlichen Institu-
tionen wie Land, Gemeinden und Sozialversicherungen 
auch um Jahr 2025 viel Aufmerksamkeit, um in einem in-
tensiven Dialog die Bearbeitung der zahlreichen Problem-
felder im Bereich des Gesundheitswesens zu erreichen. 
Neben der direkten, persönlichen Kommunikation legten 
wir Wert auf eine klare und transparente Information in den 
Mitteilungen der Ärztekammer für Tirol, zahlreichen New-
slettern und Rundschreiben sowie in Presseaussendungen 
und Medienkontakten.

In allen Einrichtungen der Ärztekammer für Tirol bemühten 
sich die gewählten Funktionär:innen und die Mitarbeiter:in-
nen im Kammeramt, die zentralen, gemeinsamen Anliegen 
der Ärzteschaft effizient und nachhaltig zu vertreten.

Ich denke, Sie können sich von diesen Bemühungen im 
vorliegendem Jahresbericht 2025 gut überzeugen.

Mit kollegialen Grüßen 
Dr. Stefan Kastner, Präsident
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Die Funktionärinnen 
und Funktionäre der 
Ärztekammer für Tirol

Präsident
Dr. Stefan Kastner

Vizepräsident
MR Dr. Klaus Kapelari

Vizepräsident (Kurienobmann)
Dr. Daniel von Langen, B.Sc. 

Vizepräsident (Kurienobmann)
MR Dr. Momen Radi 

Finanzreferent
Dr. Franz Grösswang 

Vollversammlung
Präsident: Dr. Stefan Kastner; Vizepräsident: MR Dr. Klaus 
Kapelari; Kurienobmann Kurie A, Vizepräsident: Dr. Daniel 
von Langen, B.Sc.; Kurienobmann Kurie N, Vizepräsident: 
MR Dr. Momen Radi; Dr. Matthias Amprosi, Dr. Marcel Bayr, 
MR Dr. Mag. Katrin Bermoser, Dr. Caroline Braunhofer, MR 
Dr. Barbara Braunsperger, Dr. Clemens Burgstaller, Dr. 
Katharina Cima, Dr. Jasmin Erlinger-Haidenberger, Dr. Lidia 
Barbara Fischer del Hoyo, Dr. Florian Frank, PhD, Dr. Gab-
riele Gamerith, Dr. Verena Glötzer, Dr. Gerhard Josef Grässl, 
Dr. Franz Größwang, Univ.-Prof. Dr. Hannes Gruber, Dr. 
Michel Heil, MR Dr. Gregor Henkel, Dr. Bernhard Holz-
knecht, Dr. Juliane Elisabeth Keiler, OMR Doz. Dr. Rudolf 
Knapp, Dr. Janett Kreutziger, MR Dr. Maria Magdalena 
Krismer, Mag. Dr. Christian Lechner, Dr. Hugo Lunzer, Dr. 
Christian Moll, Dr. Matthias Niescher, Dr. Bernhard Nilica, 
MR Dr. Harald Oberbauer, Dr. Darmin Popovic, Dr. Lukas 
Post, MR Dr. Klaus Schweitzer, Dr. Matthias Somavilla, Dr. 
Bernhard Spitzer, Dr. Volker Steindl, Dr. Fabian Steinkohl, 
Doz. Dr. Hannes Strasser, Dr. Christoph Strolz, Dr. Lis Thom-
mes, Prof. MR Dr. Martin Tiefenthaler, Dr. Julian Umlauft, 
Dr. Christoph Url, Dr. Markus Wegscheider, MR Dr. Klaus 
Wicke, Dr. Bernhard Wolf, Dr. Edgar Wutscher

Erweiterte Vollversammlung
Dr. Sonja Aeberli (Zahnärztl. Vertreterin), MR Dr. Franz 
Brunner (Zahnärztl. Vertreter), Dr. Cornelia Fischer, M.Sc., 
LL.M. (Zahnärztl. Vertreterin), OMR Dr. Dr. Paul Hougnon 
(Zahnärztl. Vertreter), MR Dr. Ingrid Schilcher (Zahnärztl. 
Vertreterin)

Kurie der niedergelassenen Ärzt:innen
Obmann: VP MR Dr. Momen Radi
1. Stv.: Dr. Edgar Wutscher
2. Stv.: Dr. Caroline Braunhofer

Kurie der angestellten Ärzt:innen
Obmann: VP Dr. Daniel von Langen, B.Sc
1. Stv.: Dr. Julian Umlauft
2. Stv.: OMR Doz. Dr. Rudolf Knapp

Kassen- und Honorarausschuss
Dr. Bruno Bletzacher, Dr. Caroline Braunhofer, Dr. Gerhard 
Josef Grässl, Dr. Stefan Kastner, Dr. Hugo Lunzer, Dr. Mat-
thias Niescher, MR Dr. Momen Radi, MR Dr. Klaus Schweit-
zer, MR Dr. Klaus Wicke, Dr. Edgar Wutscher

Niederlassungsausschuss
Dr. Matthias Amprosi, Dr. Katharina Cima, Dr. Manfred 
Dreer, Dr. Claudia Gebhart, Dr. Sabine Haupt-Wutscher,  
Dr. Michel Heil, Dr. Stefan Kastner, Dr. Othmar Ludwiczek, 
Dr. Hugo Lunzer, Dr. Hannes Neuwirt, Dr. Matthias Niescher, 
MR Dr. Harald Oberbauer, Dr. Doris Pecival, Dr. Stefan  
Pellegrini, Dr. Birgit Polaschek, MR Dr. Momen Radi, Dr. 
Johann Thurner, Dr. Daniel von Langen, B.Sc., Dr. Dietmar 
Waitz, MR Dr. Klaus Wicke

Ausschuss für ärztliche Ausbildung
Vorsitzender: Dr. Volker Steindl, Stellvertreterin: Dr. Ka-
tharina Cima; MR Doz. Dr. Klaus Berek, Dr. Clemens 
Burgstaller, MR Dr. Alexandra Ciresa-König, Dr. Florian 
Frank, PhD, Dr. Gabriele Gamerith, Dr. Verena Glötzer, 
MR Dr. Georg Haim, Dr. Michel Heil, Dr. Bernhard Holz-
knecht, Mag. Dr. Christian Lechner, Dr. Stefan Kastner, 
Dr. Juliane Elisabeth Keiler, Dr. Veronika Kröpfl,  
MR Dr. Maria Magdalena Krismer, Dr. Bernhard Nilica, 
Dr. Matthias Somavilla, Dr. Christoph Strolz, Dr. Lis Thom-
mes, Dr. Julian Umlauft, Dr. Daniel von Langen, B.Sc., Dr. 
Bernhard Wolf

Verwaltungsausschuss
Vorsitzender: MR Dr. Gregor Henkel; stv. Vorsitzende: MR 
Dr. Maria Magdalena Krismer; MR Dr. Barbara Braunsper-
ger, Dr. Clemens Burgstaller, Dr. Gabriele Gamerith, Dr. 
Franz Größwang, Dr. Stefan Kastner, MR Dr. Harald Ober-
bauer, MR Dr. Momen Radi; Kooptierter Pensionistenver-
treter: MR Dr. Georg Haim, Zahnärztl. Vertr.: OMR Dr.Dr. 
Paul Hougnon, MR Dr. Ingrid Schilcher

Schlichtungsausschuss
Vorsitzende: OMR Dr. Doris Schöpf; Stellvertreter: OMR Dr. 
Erwin Zanier; Beisitzerin: MR Dr. Barbara Braunsperger; 
Beisitzerin: MR Dr. Petra Alice Lugger; M.Sc., Beisitzer: OMR 
Dr. Ernst Zangerl; Beisitzerin: Dr. Herta Zellner
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Komitee für Medizinalrattitelverleihungen
Vorsitzender: OMR Dr. Erwin Zanier; Dr. Stefan Kastner, 
OMR Dr. Karl Heinz Möltzner, OMR Dr. Doris Schöpf

Redaktionskollegium
Dr. Klaus Berek, Dr. Verena Glötzer, Dr. Stefan Kastner, Mag. 
Dr. Christian Lechner, Prof. Prim. Dr. Judith Maria Löffler-
Ragg, MR Dr. Momen Radi, Dr. Daniel von Langen, B.Sc.

Kurienversammlung angestellte Ärzt:innen
Kurienobmann: Dr. Daniel von Langen, B.Sc.; 1. Stv.: Dr. 
Julian Umlauft; 2. Stv.: OMR Doz. Dr. Rudolf Knapp; Dr. 
Matthias Amprosi, Dr. Clemens Burgstaller, Dr. Katharina 
Cima, Dr. Jasmin Erlinger-Haidenberger, Dr. Florian Frank, 
PhD, Dr. Lidia Barbara Fischer del Hoyo, Dr. Gabriele Ga-
merith, Dr. Verena Glötzer, Univ.-Prof. Dr. Hannes Gruber, 
Dr. Michel Heil, Dr. Bernhard Holzknecht, MR Dr. Klaus 
Kapelari, Dr. Juliane Elisabeth Keiler, Dr. Janett Kreutziger, 
MR Dr. Maria Magdalena Krismer, Mag. Dr. Christian Lech-
ner, Dr. Bernhard Nilica, MR Dr. Harald Oberbauer,  
Dr. Darmin Popovic, Dr. Lukas Post, Dr. Bernhard Spitzer, 
Dr. Volker Steindl, Dr. Fabian Steinkohl, Dr. Christoph 

Strolz, Dr. Lis Thommes, Prof. MR Dr. Martin Tiefenthaler, 
Dr. Christoph Url, Dr. Bernhard Wolf

Kurienversammlung niedergelassene Ärzt:innen
Kurienobmann: MR Dr. Momen Radi; 1. Stv.: Dr. Edgar Wut-
scher; 2. Stv.: Dr. Caroline Braunhofer; Dr. Marcel Bayr, MR 
Dr. Mag. Katrin Bermoser, MR Dr. Barbara Braunsperger, 
Dr. Gerhard Josef Grässl, Dr. Franz Größwang, MR Dr. Gre-
gor Henkel, Dr. Stefan Kastner, Dr. Hugo Lunzer, Dr. Chris-
tian Moll, Dr. Matthias Niescher, MR Dr. Klaus Schweitzer, 
Dr. Matthias Somavilla, Doz. Dr. Hannes Strasser, Dr. Markus 
Wegscheider, MR Dr. Klaus Wicke

Bezirksärztevertreter:innen
Dr. Stefan Frischauf, Innsbruck-Stadt; MR Dr. Klaus Schweit-
zer, Innsbruck-Land; Dr. Claudia Gebhart, Imst; Dr. Artur 
Mair, Kitzbühel; MR Dr. Gregor Henkel, Kufstein; MR Prim. 
Dr. Peter Obrist, Landeck; MR Dr. Peter Helmut Zanier, Lienz; 
Dr. Eva Wurz, Reutte; MR Dr. Wolfgang Berger, Schwaz

Kammervorstand 11

Vollversammlung 2

Erweiterte Vollversammlung 2

Präsidium 3

Kurienversammlung der angestellten Ärzt:innen 4

Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzt:innen 4

Verwaltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds 11

Niederlassungsausschuss 0

Übersicht über  
die Sitzungen 2025



Vorstand

Dr.in Jasmin Erlinger-
Haidenberger,  
FÄ für Anästhesio-
logie u. Intensiv-
medizin

Dr.in Juliane  
Elisabeth Keiler,  
Ärztin für Allge-
meinmedizin,
Turnusärztin

MR Dr. Klaus 
Schweitzer,  
Arzt für Allgemein-
medizin

MR Dr. Klaus 
Wicke,  
FA für Radiologie

Dr. Gerhard Josef 
Grässl,  
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde

OMR Doz. Dr.  
Rudolf Knapp,  
FA für Radiologie

Dr. Matthias 
Somavilla,  
Arzt für Allgemein-
medizin

Dr. Edgar  
Wutscher,  
Arzt für Allgemein-
medizin

Dr. Franz  
Größwang,  
Arzt für Allgemein-
medizin

Mag. Dr. Christian 
Lechner,  
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde

Dr. Volker Steindl,  
FA für Unfall
chirurgie

MR Dr. Gregor 
Henkel,  
FA für Urologie

MR Dr. Harald  
Oberbauer,  
FA für Neurologie 
und Psychiatrie

Prof. MR Dr. Martin 
Tiefenthaler,  
FA für Innere 
Medizin

MR Dr. Klaus  
Kapelari,  
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde

Dr. Christian Moll,  
FA für Innere 
Medizin

Dr. Julian Umlauft,  
FA für Haut- und 
Geschlechtskrank-
heiten

Dr.in Caroline 
Braunhofer, 
Ärztin für  
Allgemeinmedizin

Dr. Stefan Kastner,  
FA für Allgemein-
chirurgie und
Viszeralchirurgie

MR Dr. Momen Radi,  
FA für Innere  
Medizin, Arzt für 
Allgemeinmedizin

Dr. Daniel von 
Langen, B.Sc.,  
FA für Anästhesio-
logie und 
Intensivmedizin
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REFERATE

Referate
Referat für Amtsärzt:innen
Referentin: Dr. Barbara Elisabeth SCHMID
Co-Referent: Dr. Christoph SCHRAFFL

Referat für Arbeitsmedizin
Referent: Dr. Daniel VON LANGEN, B.Sc.
Co-Referent: Dr. Stefan PELLEGRINI
Co-Referentin: Dr. Bernadette TRENKWALDER

Referat für Ärztinnen
Referentin: MR Dr. Susanne ZITTERL-MAIR
Co-Referentin: Dr. Fabienne POST

Referat für Belegärzt:innen
Referent: Dr. Stefan KASTNER
Co-Referent: MR Dr. Momen RADI

Referat für den Bereitschaftsdienst Innsbruck-Stadt
Referentin: Dr. Caroline BRAUNHOFER

Referat für Berufsberatung
Referentin: Dr. Lisa BALLMANN
Co-Referent: Dr. Gregor NAWRATIL
Co-Referentin: Dr. Juliane Elisabeth KEILER

Referat für EDV
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER
Co-Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER

Referat für e-Health
Referent: Dr. Artur WECHSELBERGER
Co-Referent: MR Dr. Momen RADI
Co-Referent: Dr. Daniel VON LANGEN, B.Sc.
Co-Referent: Dr. Julian UMLAUFT

Referat für Erkrankungen des  
rheumatischen Formenkreises
Referent: Prim. Dr. Wolfgang HALDER
Co-Referent: Doz. Univ.-Prof. Dr. Mag. Dipl.oec.med. 
Jürgen BRUNNER

Referat für extramurale Heim- und  
Hauskrankenpflege
Referent: Dr. Caroline BRAUNHOFER
Co-Referentin: OMR Dr. Doris SCHÖPF

Fortbildungsreferat
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER
Co-Referentin: Dr. Sabine HAUPT-WUTSCHER

Referat für gastrointestinale Endoskopie
Referent: MR Dr. Hermann DRAXL
Co-Referent: MR Dr. Mag. Katrin BERMOSER
Co-Referent: Dr. Reinhold ERHART
Co-Referent: Doz. Dr. Christoph PROFANTER
Co-Referent: Dr. Andreas SCHMIDERER

Referat für Gender Mainstreaming
Referentin: MR Dr. Susanne ZITTERL-MAIR

Referat für Geriatrie
Referentin: MR Dr. Monika LECHLEITNER
Co-Referent: MR Doz. Dr. Klaus BEREK
Co-Referentin: Dr. Marina PEBALL, PhD, LL.M.

Referat für Gutachterärzt:innen
Referent: Prof. Dr. Christoph BREZINKA
Co-Referent: Mag. Dr. Peter GAMPER

Referat für Hausapotheken führende Ärzt:innen
Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER

Hochschulreferat
Referent: Mag. Dr. Christian LECHNER
Co-Referent: Dr. Bernhard NILICA
Co-Referent: Dr. Christian BÖHME
Co-Referentin: Dr. Marina PEBALL, PhD, LL.M.
Co-Referent: Dr. Klaus BEREK

Impfreferat
Referent: Dr. Gerhard Josef GRÄSSL
Co-Referent: Dr. Christian HILKENMEIER
Co-Referent: MR Dr. Klaus KAPELARI

Referat für Kinder- und Opferschutz
Referent: MR Dr. Klaus KAPELARI
Co-Referentin: Marlene LEHMANN, B.Sc.

Referat für klinische Prüfungen
Referent: Mag. Dr. Christian LECHNER

Referat für Komplementärmedizin
Referentin: OMR Dr. Doris SCHÖPF
Co-Referent: Dr. Werner KNOFLACH
Co-Referent: Prof. Ing. Dr. Andreas SCHLAGER,  
M.Sc., M.Sc.

Referat für Konsiliarärzt:innen
Referent: Doz. Dr. Michael HUBALEK

Referat für Kurärzt:innen
Referent: MR Dr. Markus HUBER

Landärztereferat
Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER
Co-Referent: Dr. Bruno BLETZACHER

Referat für Lehre in der Allgemeinmedizin
Referent: Dr. Alfred DOBLINGER

Referat für Lehrpraxen
Referent: Dr. Matthias SOMAVILLA
Co-Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER

Referat für Medizinethik
Referent: MR Dr. Klaus KAPELARI
Co-Referentin: Dr. Caroline BRAUNHOFER
Co-Referentin: Prof. Dr. Barbara FRIESENECKER
Co-Referentin: Dr. Christina KANEIDER, PM.ME.

Referat für Medizingeschichte
Referent: Mag. Dr. Christian LECHNER
Co-Referent: Prof. Dr. Christoph BREZINKA

Referat für Militärärzt:innen
Referent: ObstA Dr. Andreas MAYR
Co-Referentin: Dr. Doris PECIVAL
Co-Referent: Dr. Matyas GALFFY, PhD

Referat für Notfall- und Rettungsdienste  
sowie Katastrophenmedizin
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER
Co-Referent: Dr. Andreas WOLF
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Co-Referent: MR Dr. Harald OBERBAUER
Co-Referentin: Dr. Michaela SCHWEIGL
Co-Referent:Dr. Dieter PERKHOFER

Referat für Palliativmedizin
Referentin: MR Dr. Monika LECHLEITNER
Co-Referent: Prim. Doz. Dr. August ZABERNIGG
Co-Referent: Prof. Dr. Reinhard STAUDER, M.Sc.
Co-Referent: Prof. Ing. Dr. Andreas SCHLAGER,  
M.Sc., M.Sc.

Referat für pensionierte Ärzt:innen
Referent: Prof. Dr. Christoph BREZINKA
Co-Referent: MR Dr. Georg HAIM

Referat für Präventivmedizin
Referentin: MR Dr. Monika LECHLEITNER
Co-Referent: MR Dr. Klaus KAPELARI

Pressereferat
Referent: Dr. Stefan KASTNER
Co-Referent: MR Dr. Momen RADI
Co-Referent: Dr. Daniel VON LANGEN, B.Sc.
Co-Referent: MR Dr. Klaus KAPELARI

Referat für Primarärzt:innen
Referent: Doz. Prim. MR Dr. Peter SANDBICHLER
Co-Referent: OMR Doz. Dr. Rudolf KNAPP

Referat für Primärversorgungseinheiten und 
Versorgungsnetzwerke
Referent: Dr. Matthias SOMAVILLA
Co-Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER
Co-Referentin: OMR Dr. Doris SCHÖPF

Referat für private Krankenanstalten
Referent: Dr. Matthias SOMAVILLA
Co-Referentin: Dr. Doris PECIVAL
Co-Referentin: MR Dr. Barbara BRAUNSPERGER

Referat für Psychosoziale, -somatische und  
-therapeutische Medizin
Referent: MR Dr. Harald OBERBAUER
Co-Referent: Dr. Klaus PISSAREK, M.Sc.
Co-Referent:Dr. Michel HEIL
Co-Referent: Dr. Darmin POPOVIC
Co-Referentin: Prof. MR Dr. Barbara  
SPERNER-UNTERWEGER
Co-Referentin: Dr. Margit BREUSS
Co-Referentin: Dr. Beate OBERMOSER

Referat für Qualitätssicherung
Referent: Dr. Artur WECHSELBERGER
Co-Referent: MR Dr. Momen RADI

Referat für Schmerzmedizin
Referent: Prof. Ing. Dr. Andreas SCHLAGER,  
M.Sc., M.Sc.
Co-Referent: Dr. Wilhelm KANTNER-RUMPLMAIR
Co-Referent: Dr. Florian FRANK, PhD
Co-Referent: Prof. Dr. Wilhelm EISNER

Referat für Schulärzt:innen
Referentin: MR Dr. Claudia LANGER-MARK

Referat für Sexualmedizin
Referentin: Dr. Doris PECIVAL
Co-Referentin: MR Dr. Alexandra CIRESA-KÖNIG
Co-Referent: MR Dr. Klaus KAPELARI

Referat für Sportmedizin
Referent: Dr. Clemens BURGSTALLER
Co-Referent: Dr. Andreas EGGER
Co-Referent: Dr. Johann THURNER

Referat für Sprengelärzt:innen
Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER
Co-Referent: Dr. Edgar WUTSCHER

Referat für Stationsärzt:innen
Referent: Dr. Wilhelm HOFER

Referat für Steuerangelegenheiten
Referent: Dr. Artur WECHSELBERGER

Referat für Suchtmedizin
Referent: Dr. Raphael LINSER
Co-Referent: Dr. Hubert HOFSTÖTTER
Co-Referentin: Dr. Agnes FABJAN
Co-Referentin: Dr. Patricia SOJER

Referat für Teilzeitärzt:innen
Referentin: Dr. Jasmin ERLINGER-HAIDENBERGER
Co-Referent: Dr. Daniel VON LANGEN, B.Sc.

Referat für Turnusärzt:innen in Ausbildung  
zum:zur Ärzt:in für Allgemeinmedizin am  
Landeskrankenhaus Innsbruck
Referent: Dr. Paul SALCHER
Co-Referentin: Dr. Maria MOLL

Referat für Umweltschutz
Referent: Dr. Heinz FUCHSIG
Co-Referent: Doz. Dr. Sabine SCHOLL-BÜRGI

Referat für Verkehrsmedizin
Referentin: Prof. Dr. Ilsemarie  
KURZTHALER-LEHNER
Co-Referentin: Dr. Barbara Elisabeth SCHMID

Wahlärztereferat
Referent: MR Dr. Momen RADI

Referat für Wohnsitzärzt:innen
Referentin: MR Dr. Barbara BRAUNSPERGER
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FACHGRUPPEN 

Fachgruppen der Ärztekammer 
für Tirol und ihre Obleute
Fachgruppe für Allgemein- und Gefäßchirurgie
Obmann: Doz. Dr. Josef KLOCKER;  
Obmann-Stellvertreterin: Doz. Dr. Beate NEUHAUSER

Fachgruppe für Allgemeinchirurgie  
und Viszeralchirurgie
Obmann: MR Dr. Hermann DRAXL;  
Obmann-Stellvertreterin: MR Dr. Mag. Katrin BERMOSER

Fachgruppe für Augenheilkunde und Optometrie
Obmann: Dr. Thomas HEINZLE; Obmann-Stellvertreter:  
Dr. Bernhard STEINHUBER; Ausschuss: MR Dr. Walter 
SCHAFFER-MAIR, Dr. Milan THEURL, Dr. Christa WAITZ

Fachgruppe für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Obmann: Dr. Hugo LUNZER; Obmann-Stellvertreterin:  
Dr. Karin MATTHÄ; Ausschuss: MR Dr. Alexandra  
CIRESA-KÖNIG

Fachgruppe für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Obmann: Dr. Jan ANDRLE; Obmann-Stellvertreter: 
Tomislav CARIC, dr.med.

Fachgruppe für Haut- und Geschlechtskrankheiten
Obmann: Dr. Christian KRANL, 1. Obmann-Stellvertreter: 
Doz. Dr. Alfred GRASSEGGER; 2. Obmann-Stellvertreterin: 
Dr. Karin NIESCHER-LÜFTL; 3. Obmann-Stellvertreterin: 
Dr. Nina Maria FRISCHHUT

Fachgruppe für Herzchirurgie
Obmann: Doz. Mag. Dr. Thomas SCHACHNER;  
Obmann-Stellvertreter: Dr. Adel SAKIC

Fachgruppe für Klinische Mikrobiologie und Hygiene
Obfrau: Doz. Dr. Dorothea ORTH-HÖLLER;  
Obfrau-Stellvertreter: Dr. Ludwig KNABL

Fachgruppe für Innere Medizin
Obmann: Dr. Christian MOLL;  
Obmann-Stellvertreter: Dr. Stefan FRISCHAUF

Fachgruppe für Kinder- und Jugendchirurgie
Obmann: Dr. Oliver RENZ; Obmann-Stellvertreter:  
Dr. Paul HECHENLEITNER

Fachgruppe für Kinder- und Jugendheilkunde
Obmann: MR Dr. Erich WIMMER; Obmann-Stellvertreter: 
Dr. Gerhard Josef GRÄSSL; Obmannstellvertreter: Prim. Dr. 
Tobias Lothar TRIPS; Ausschuss: MR Dr. Klaus KAPELARI, 
Dr. Miriam KÖSSLER, Dr. Heike LARCHER

Fachgruppe für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Obfrau: Dr. Sabine ZEHETBAUER-ERHART;  
Obfrau-Stellvertreterin: Dr. Melanie REITER

Fachgruppe für Lungenkrankheiten und  
Innere Medizin und Pneumologie
Obmann: Dr. Bernhard PUCHNER; Obmann-Stellvertreter: 
Dr. Markus STEIN

Fachgruppe für Medizinische Genetik
Obmann: Univ.-Prof. Dr. Johannes ZSCHOCKE, PhD; 
Obmann-Stellvertreterin: Dr. Christine FAUTH
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FACHGRUPPEN 

Fachgruppe für Medizinische und  
Chemische Labordiagnostik
Obmann: Doz. Dr. Igor THEURL; Obmann-Stellvertreterin: 
Univ.-Prof. Dr. Andrea GRIESMACHER

Fachgruppe für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Obmann: Dr.Dr. Klaus GADNER; Obmann-Stellvertreterin: 
Dr.Dr. Albina DENNHARDT

Fachgruppe für Neurologie
Obmann: MR Dr. Wolfgang BERGER; Obmann-
Stellvertreter: Dr. Artur MAIR

Fachgruppe für Neuropathologie
Obmann: Doz. Dr. Hans MAIER; Obmannstellvertreter: 
Univ.-Prof. Dr.Dr. sc.nat Johannes HAYBÄCK

Fachgruppe für Nuklearmedizin
Obmann: Dr. Bernhard NILICA; Obmann-Stellvertreter: Dr. 
Dirk Rüdiger HEUTE

Fachgruppe für Orthopädie und Traumatologie
Obmann: Dr. Volker STEINDL; 1. Obmann-Stellvertreter:
Doz. Prim. Dr. Martin LUTZ, 2. Obmann-Stellvertreter: Doz. 
Dr. Gerhard KAUFMANN

Fachgruppe für Klinische Pathologie  
und Molekularpathologie
Obmann: MR Prim. Dr. Peter OBRIST; Obmannstellvertreter: 
Dr. Afschin SOLEIMAN; Ausschuss: Doz. Dr. Andrea 
BRUNNER-VEBER, Dr. Iris PIPP, Dr. Katja SCHMITZ, Doz. 
Dr. Nikolaus WICK, MBA, Prof. Dr. Bettina ZELGER

Fachgruppe für Physikalische Medizin  
und Allgemeine Rehabilitation
Obmann: Univ.-Prof. Dr. Erich MUR;  
Obmann-Stellvertreterin: Dr. Regina STEMBERGER

Fachgruppe für Plastische, Rekronstruktive  
und Ästhetische Chirurgie
Obmann: Dr. Manfred STUFFER 

Fachgruppe für Psychiatrie und  
Psychotherapeutische Medizin
Obmann: Dr. Manfred MÜLLER, M.Sc.;  
Obmann-Stellvertreterin: Dr. Silvia ERLER;  
Ausschuss: Dr. Gabriele FREIFRAU VON GLEISSENTHALL,  
Dr. Lukas HUSSL, Dr. Evelyn LAGEDER

Fachgruppe für Radiologie
Obmann: MR Dr. Klaus WICKE;  
Obmann-Stellvertreter: OMR Doz. Dr. Rudolf KNAPP

Fachgruppe für Strahlentherapie-Radioonkologie
Obfrau: Univ.-Prof. Dr. Ute Maria GANSWINDT;  
Obfrau-Stellvertreter: Dr. Robert JÄGER

Fachgruppe für Transfusionsmedizin
Obmann: Dr.Dr. Marco AMATO, LL.M., MBA;  
Obmann-Stellvertreter: Doz. Prim. Dr. Harald SCHENNACH

Fachgruppe für Urologie
Obmann: Doz. Dr. Nicolai Jost LEONHARTSBERGER; 
Obmann-Stellvertreter: Dr. Martin HABICHER
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REFERATE/FACHGRUPPEN

Fachgruppen
Gemäß § 72 ÄrzteG können Fachgruppen gebildet werden, 
denen die jeweiligen Fachärzt:innen eines Sonderfaches 
angehören. Den Fachgruppen obliegt die Beratung und 
Unterstützung der Organe der Ärztekammer in allen die 
Interessen der Fachgruppenangehörigen berührenden 

Fragen und die Durchführung aller ihr von den Organen 
der Ärztekammer übertragenen Belange und Aufgaben. In 
der Ärztekammer für Tirol sind 28 Sonderfächer-Fachgrup-
pen eingerichtet.

Referate
Zur Betreuung bestimmter Aufgaben bzw. zur Betreuung der 
Angelegenheiten bestimmter Arztgruppen kann die Ärzte-
kammer berufsgruppenspezifische Referate einrichten. Die 
Referent:innen werden durch das jeweilig zuständige Organ 
der Ärztekammer bestellt. In der Ärztekammer für Tirol sind 
53 Referate eingerichtet. 

Exemplarische Darstellung referatsbezogener 
Tätigkeiten und Problemstellungen 2025 

Referat für Notfall- und Rettungsdienste sowie 
Katastrophenmedizin 
Das Referat für Notfall- und Rettungsdienste sowie Katastro-
phenmedizin der Ärztekammer für Tirol sieht seine vordring-
liche Aufgabe in der Aus- und Fortbildung von Notärzt:innen. 

Zum 31. Dezember 2025 verfügen in Tirol 1186 Fachärzt:in-
nen und Ärzt:innen für Allgemeinmedizin über die auf-
rechte Berechtigung zur Ausübung der notärztlichen Tätig-
keit im Rahmen eines organisierten Notarztsystems. 

Referat für pensionierte Ärzt:innen
Die Anliegen der pensionierten Ärzt:innen werden über 
das Referat für pensionierte Ärzte vertreten. Ein Vertreter 
des Referats für pensionierte Ärzte ist kooptiertes Mitglied 
im Verwaltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds. Über 
dieses Referat werden zudem Freizeitaktivitäten und In-
formationsveranstaltungen für die pensionierte Kollegen-
schaft organisiert. 

Freizeitaktivitäten 2025: 
Frühjahrsausflug: Südböhmen, Budweis-Krumau,  
5. bis 8. Mai 2025
Herbstausflug: Memmingen, 30. September 2025
Die Weihnachtsfeier fand am 9. Dezember 2025 im 
Hypo-Saal in Innsbruck statt.
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ÄRZTESTAND 2025

Ärztestand 2025

Stand der gemeldeten Ärztinnen und Ärzte
 1.1.2025 1.1.2026
Niedergelassene Ärzt:innen
a) Approbierte Ärzt:innen 5 4
b) Ärzt:innen für Allgemeinmedizin 459 452
c) Fachärzt:innen 886 901
d) Ärzt:innen für Allgemeinmedizin + Fachärzt:innen  175 178
Wohnsitzärzt:innen 316 333

Angestellte Ärzt:innen
a) Approbierte Ärzt:innen 2 2
b) Ärzt:innen für Allgemeinmedizin 263 278
c) Fachärzt:innen 1392 1416
d) Turnusärzt:innen 1128 1150
e) Ärzt:innen für Allgemeinmedizin + Fachärzt:innen 174 190
Ausländische Ärzt:innen 1 4

GESAMTÄRZTESTAND 5828 5988
(inkl. AO Kammerangehörige)  

Änderungen Ärztestand
Erstanmeldungen:  291

Streichungen (inkl. Todesfälle): 170

Zugänge von anderen Bundesländern: 66

Abgänge in andere Bundesländer: 79

Zugänge ao. Kammerangehörige: 153

Abgänge ao. Kammerangehörige: 126

Aktive freie Dienstleister:innen: 115

Praxiseröff nungen: 86

Praxiszurücklegungen: 90

Gesamtzahl der Veränderungen: 7445
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ÄRZTESTAND 2025

Ärztestand (ohne ao. Kammerangehörige  
und ohne ausländische Ärzt:innen)   

4000

4250

4500

4750

5000

4.904
4.800

1.1.2025 1.1.2026

Durchschnittsalter  
der niedergelassenen  

Ärzt:innen

4 %

13 %

13 %

18 %
22 %

18 %

12 %

39 u. jünger
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65 u. älter

Durchschnittsalter  
der niedergelassenen  

Ärzt:innen

4 %

13 %

13 %

18 %
22 %

18 %

12 %

39 u. jünger
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65 u. älter

Durchschnittsalter §2-Kassenärzt:innen 
(Allgemeinmedizin)

15 %

16 %

16 %

17 %

17 %

12 %

7 %

39 u. jünger
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65 u. älter
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ÄRZTESTAND 2025

Anteil Männer/Frauen bei allen Ärzt:innen

48 %

52 %

Männlich
Weiblich

Anteil Männer/Frauen bei niedergelassenen  
Ärzt:innen mit §2-Kassenvertrag

34 %

66 %

Männlich
Weiblich

Durchschnittsalter der angestellten  
Ärzt:innen ohne Turnusärzt:innen

4 %

12 %

10 %

13 %

15 %
18 %

28 %

39 u. jünger
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65 u. älter
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ÄRZTESTAND 2025

Anteil Männer/Frauen bei allen Turnusärzt:innen  

43 %

57 %

Männlich
Weiblich

Anteil Männer/Frauen bei allen angestellten  
Ärzt:innen ohne Turnusärzt:innen

48 %

52 %

Männlich
Weiblich

Anteil Männer/Frauen bei niedergelassenen Ärzt:innen  

36 %

64 %

Männlich
Weiblich
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WOHLFAHRTSFONDS

Verwaltungsausschuss 
Die erforderlichen Beschlüsse zur Verwaltung des Wohl-
fahrtsfondsvermögens wurden im Jahr 2025 in 11 Sitzun-
gen getroffen.

Einhebung von 
Wohlfahrtsfondsbeiträgen
•	 Pflichtbeiträge: [ca. € 44,6 Mio.]
•	 Freiwillige Beiträge: (erhöhte freiw. Krankenvers.) 

28 Neuzugänge (Bestand: 537 Mitglieder)
•	 Ermäßigungs- und Befreiungsansuchen:  

129 Ermäßigungen und 338 Befreiungen
•	 Nachkauf von Versicherungszeiten: 36 Personen
•	 Exekutionsverfahren: keine Verfahren

Auszahlung von Versorgungs
leistungen (circa 53,8 Mio. Euro)
•	 Altersversorgung: 127 Neuzugänge
•	 Invaliditätsversorgung: 5 Neuzugänge
•	 Kinderunterstützung: 65 Personen
•	 Witwenversorgung: 13 Personen
•	 Waisenversorgung: 9 Personen
•	 Todesfallbeihilfe: 24 Personen
•	 Notstandsunterstützungen: 0 Personen

Auszahlung von 
Unterstützungsleistungen 
(circa 1,6 Mio. Euro)
•	 Krankenunterstützung
•	 Erhöhte freiwillige Krankenversicherung
•	 Mutterschutz/Karenz: 13 Personen

Veranlagung des  
Wohlfahrtsfondsvermögens
Kapitalmarkt
Im Jahr 2025 entwickelte sich der Kapitalanlagefonds, be-
stehend aus einem passiven Aktien-Segment und aus einem 
Direktbestandsmandat, trotz der weltweit anhaltenden 
schwierigen Konjunktursituation mit +5,24 Prozent.

Die Vermögensverteilung auf die unterschiedlichen Anlage-
klassen des Wohlfahrtsfonds (bebaute Immobilien, Grund-
stücke, Anleihen, Aktien, Versicherungsansprüche, Gold …) 
wirft dem entsprechend stabile und damit kalkulierbare 
Erträge ab. Die ersten Erfahrungswerte bzgl. Beitragsein-
nahmen im neuen Rentensegment der Beitragsabhängigen 

Zusatzrente zeigen deutliche Einnahmenzuwächse, sodass 
unter Einbeziehung der gestiegenen Mieteinnahmen und 
den Kuponausschüttungen aus dem Anleihesegment die 
stetig zunehmenden Pensionsauszahlungen abgedeckt 
werden können.

Immobilien
Das Immobilienportfolio der Ärztekammer für Tirol fokus-
siert sich auf den Aufbau, die Entwicklung und das aktive 
Management renditestarken Immobilien in wirtschaftlich 
stabilen und nachfragestarken Regionen. Ziel ist die Kom-
bination aus stabilem laufendem Cashflow und nachhaltiger 
Wertsteigerung bei kontrolliertem Risiko.

Der Portfolio-Schwerpunkt liegt auf Wohn- und ausgewähl-
te Gewerbeimmobilien mit solider Mieterstruktur, hoher 
Drittverwendungsfähigkeit und langfristigem Entwick-
lungspotenzial. Durch die breite Diversifikation nach Stand-
orten, Nutzungsarten und Mieterin wird das Risiko gezielt 
reduziert und die Ertragsstabilität erhöht. 

Die Wertschöpfung basiert auf einem aktiven Asset-Ma-
nagement-Ansatz. Dieser umfasst die Optimierung von 
Mieterstrukturen, die Reduktion von Leerständen, gezielte 
Investitionen energetische Maßnahmen sowie die strategi-
sche Repositionierung einzelner Objekte. 

Das im Jahr 2024 gestarteten Neubauprojekt in der Philip-
pine-Welser-Straße 82/82a wird mit Ende März 2026 an 
die Ärztekammer für Tirol übergeben. Auf dem Grundstück 
wurde der Altbestand abgerissen und durch zwei neue 
Baukörper ersetzt. Die beiden Häuser sind unterschiedlich 
dimensioniert und mit überdachten Erschließungsbrücken 
und einer Gemeinschaftsterrasse im 1. OG. miteinander 
verbunden. Das größere HAUS 1, quasi das „TOR“ zur 
Schutzzone Ambras ist ein längsorientierter verputzter 
Baukörper mit einem orthogonal zur Philippine Welser 
Straße ausgerichtetem Satteldach. Das kleiner HAUS 2, 
gegenüber der Straße etwas abgerückt, ist ein würfelför-
miger Baukörper mit Holfassade und einem Gründach, 
welches mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wird. 
Zwischen den Häusern entsteht eine Hofsituation mit 
hoher Aufenthaltsqualität, wobei besonderes Augenmerkt 
auf ausreichende Grünflächen gelegt wurde. Neben  
16 attraktiven 2-Zimmerwohnungen und 12 Tiefgaragen-
plätzen entsteht im EG auch eine kleine Gewerbeeinheit 
mit einer Nutzfläche von 91 m².

Beschwerdeverfahren vor dem  
Landesverwaltungsgericht 
Im Zusammenhang mit der satzungsmäßigen Neuordnung 
der Zusatzleistung durch Einführung der Beitragsabhängi-
gen Zusatzrente (BZR) ab 1.1.2025 ergingen mehrere tausend 
Bescheide an diesbezüglich am Wohlfahrtsfonds teilneh-
mende Personen bzw. leistungsberechtigte Angehörige.

Es wurden 74 Beschwerden gegen den Ausspruch von 
Pensionssicherungsbeiträgen eingebracht, wovon nach 

Wohlfahrtsfonds 
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WOHLFAHRTSFONDS

Verbesserungsaufträgen sowie abweislichen Beschwerde-
vorentscheidungen des Verwaltungsausschusses per Vor-
lageantrag 54 Beschwerden an das Landesverwaltungs-
gericht für Tirol herangetragen wurden. Nach mündlicher 
Verhandlung wurden durch das Landesverwaltungsgericht 
53 Beschwerden als unbegründet abgewiesen und 1 Be-
schwerde – mangels rechtskonformer Ausführung eines 
konkreten Beschwerdegrundes – als unzulässig zurück-
gewiesen. Ein Teil der Entscheidungen erwuchs in der 
Folge in Rechtskraft, während für andere Fälle offenbar 
eine außerordentliche Revision eingebracht wurde, sodass 
diese Akten per Ende 2025 noch anhängig sind.

Hinsichtlich rund 1.240 ausgestellten Bescheiden auf Fest-
setzung eines Übertragungsbetrages der teilnehmenden 
Person per 1.1.2025 für das neu begründete individuelle 
BZR-Konto wurden 12 Beschwerden durch eine teilneh-
mende Person eingebracht, wovon nach abweislichen 
Beschwerdevorentscheidungen des Verwaltungsausschus-
ses per Vorlageantrag 1 Beschwerde an das Landesver-
waltungsgericht für Tirol herangetragen wurde. Dieser Akt 
ist per Ende 2025 noch anhängig.

Weiters wurde eine Beschwerde zur Thematik der Berech-
nung der Versorgungsleistung für eine vormalige (geschie-
dene) Ehegattin mit Unterhaltstitel gegenüber einem ver-
storbenen Wohlfahrtsfondsteilnehmer eingebracht. Nach 
abweislicher Beschwerdevorentscheidung des Verwaltungs-
ausschusses wurde der Akt per Vorlageantrag an das Lan-
desverwaltungsgericht für Tirol herangetragen und ist per 
Ende 2025 noch anhängig.

Erweiterte Vollversammlung

Beitrags- und Leistungsordnung 2026
Entsprechend der Beschlussfassung der erweiterten Voll-
versammlung vom 3.12.2025 wurden die Altersversorgungs-
beiträge zur Grundrente, Ergänzungsrente und zur Beitrags-
abhängigen Zusatzrente (BZR) um 3,5 Prozent angehoben. 

Die Beiträge zur Individualrente und das Höchstlimit des 
Ansparkontos zur Individualrente bleiben unverändert. Die 
Leistungen aus der Grundrente sowie die Leistung für er-
werbstätige Altersversorgungsbezieher (LeA) steigen um 
+2,25 Prozent. Die Leistungen der Ergänzungsrente, Indivi-
dualrente und der Ergänzungsleistung Lineare Progression 
bzw. zum Altersbonus bleiben unverändert. Die Beiträge 
zur Krankenunterstützung, die Beiträge zur erhöhten frei-
willigen Krankenunterstützung und die entsprechenden 
Unterstützungsleistungen daraus bleiben unverändert. Die 
Beiträge zur Hinterbliebenenunterstützung und Bestat-
tungsbeihilfe wurden ebenso wie die Leistungen nicht an-
gehoben. Diese Maßnahmen dienen dazu, die langfristige 
Finanzierbarkeit – der mit der weiter ansteigenden Lebens-
erwartung der Fondsteilnehmer einhergehenden längeren 
Leistungsbezugsphase und den moderat prognostizierten 
Renditeaussichten bzw. den erwarteten Bedeckungserfor-
dernissen – abzusichern.

Satzungsnovelle 2025 
Mit Beschluss der Erweiterten Vollversammlung vom 
10.4.2024 wurde eine weitreichende Pensionsreform mit 
In-Kraft-Treten ab 1.1.2025 beschlossen. Die Beitragsab-
hängige Zusatzrente (BZR) ersetzt somit die bisherige 
Ergänzungs- und Individualrente für niedergelassene 
Ärzt:innen für die Jahrgänge ab 1965 und jünger und in 
der Ergänzungs- und Individualrente wurde der abgestuf-
te Pensionssicherungsbeitrag eingeführt. Ab Anfang Jän-
ner 2025 erfolgte im Verwaltungsverfahren die formale 
bescheidmäßige Bekanntgabe der Pensionssicherungsbei-
träge durch Zustellung von ca. 1.260 Einzelbescheiden. In 
weiterer Folge wurden dann im Juni 2025 für die neue 
Rentenansparform der Beitragsabhängigen Zusatzrente 
für die betroffenen Mitglieder der Jahrgänge 1965 und 
jünger bzw. den freiwillig ins neue System optierten Mit-
gliedern der Jahrgänge 1960 – 1964 die Übertragungsbe-
träge für die Beitragsabhängige Zusetzrente bescheidmäßig 
in ca. 1.240 Fällen festgestellt.

Der erweiterten Vollversammlung wurde in der Sitzung am 
3.12.2025 der versicherungsmathematische Bericht zur Er-
öffnungsbilanz der Beitragsabhängigen Zusatzrente und zur 
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WOHLFAHRTSFONDS | ANGESTELLTE ÄRZTINNEN UND ÄRZTE

Die wesentlichen 
Aufgabenstellungen im Jahr 
2025 der Kurie der angestellten 
Ärzt:innen
•	 Fortsetzung und Intensivierung der politischen 

Gespräche zur Attraktivierung und Verbesserung des 
neuen Gehaltssystems an den Tiroler Spitälern sowie 
der Attraktivierung der verpflichtenden Lehrpraxis in 
der Allgemeinmedizin

•	 Besprechungen mit Entscheidungsträgern der 
Krankenhäuser zu Gehaltsthemen, 
Arbeitsbedingungen und Ausbildungsthemen 

•	 Unterstützung und Beratung von Kammermitgliedern 
und Betriebsräten bei arbeitsrechtlichen und 
dienstrechtlichen Fragestellungen und Problemen 

•	 Beratungen bei Fragestellungen zum 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhegesetz

•	 Unterstützung und rechtliche Beratung der Poolräte 
und Poolberechtigten bei Fragen zur 
Poolgeldverteilung, Durchführung von 
Schlichtungssitzungen in Poolangelegenheiten

•	 Beratung und Unterstützung bei 
ausbildungsrechtlichen, berufs- und 
standesrechtlichen Fragen von Kammermitgliedern

•	 Stellungnahmen zu diversen die angestellte 
Ärzteschaft betreffenden Gesetzesvorhaben 

Ärztegehälter
Vor dem Hintergrund positiver Gehaltsabschlüsse in ande-
ren Bundesländern gab es auch im Jahr 2025 wiederum 
zahlreiche Gespräche mit dem Land Tirol und den Tirol 
Kliniken in Richtung grundlegender Verbesserungen der 
Gehälter und Rahmenbedingungen für die Spitalsärzt:innen. 

Die vom Land Tirol im Rahmen eines Gesamtpaketes für 
den Gesundheitsbereich beschlossenen Verbesserungen 
bei der Gehaltseinstufung von Ausbildungsärzt:innen ab 
2025 stellen jedoch keinesfalls den Abschluss einer Gehalts-
reform in Annäherung an das bereits erreichte Niveau der 
Gehälter in anderen Bundesländern dar. 

Auch zum Thema Gehaltseinstufung von Jungärzt:innen 
fanden zahlreiche Besprechungen mit Vertretern der Tirol 
Klinken und dem Land Tirol statt. Erörtert wurde insbe-
sondere 
•	 die Gehaltseinstufung von Ärzt:innen in 

Facharztausbildung, die bereits über das Diplom Arzt/
Ärztin für Allgemeinmedizin verfügen, und aufgrund 
ihres AM Diplomes (auch) als Notärzte eingesetzt 
werden 

•	 die Gehaltseinstufung von Ärzt:innen, die über das 
Diplom Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin verfügen und 
anschließend eine Facharztausbildung beginnen sowie 

•	 die Gehaltseinstufung von Ärzt:innen, die über ein 
Facharztdiplom verfügen und ein weiteres Sonderfach 
absolvieren.

Angestellte Ärztinnen und 
Ärzte, Bereich Ausbildung, 
und Standesführung

Prüfung der weiteren Einhebung der Pensionssicherungs-
beiträge in der Ergänzungsrente und der Individualrente 
zum 1.1.2025 vorgelegt.

In der Sitzung der erweiterten Vollversammlung wurden 
am 3.12.2025 folgende legistische Korrekturen mittels einer 
Änderung der Satzung des Wohlfahrtsfonds der Ärztekam-
mer für Tirol beschlossen:
•	 Waisenversorgung (Günstigkeitsvergleich)
•	 Leistungsfeststellung bei offenen Fondsbeiträgen (Frist 

ab Leistungszuerkennung von 4 auf 8 Monate erhöht)
•	 Hinzurechnung BZR ab der ersten Beitragsleistung, um 

erhöhten Versicherungsschutz für den Fall einer 
Invalidität oder Ableben zu gewähren

•	 Erweiterung des Teilnehmerkreises zur BZR
•	 nicht einpassungsfähige Beitragstransfers bis 

31.12.2024 werden rückwirkend zum 1.1.2025 der  
BZR gutgeschrieben

•	 Abfindung geringfügiger Leistungen mit 
Einmalzahlungen (valorisierter Betrag)

Ebenfalls wurde in der erweiterten Vollversammlung am 
03.12.2025 beschlossen die Haushaltsordnung für den Wohl-
fahrtsfonds hinsichtlich der Erhöhung der Abschreibung 
für Abnutzung (AfA) bei gewerblich genutzten Immobilen 
anzupassen.

Information und Beratung 
der Teilnehmer:innen des 
Wohlfahrtsfonds
•	 Auskunftserteilung und Beratungen  

durch Mitarbeiter:innen 
•	 Artikel im Mitteilungsblatt
•	 Praxisgründungsbroschüre
•	 Praxiszurücklegungsbroschüre
•	 Praxiszurücklegungsseminar
•	 Homepage der Ärztekammer
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Veranstaltungen und Termine
Im Jahr 2025 fanden insgesamt 4 Kurienversammlungen 
der Kurie der angestellten Ärzt:innen sowie zwei Turnus- 
und Spitalsärztesitzungen in den Räumlichkeiten der 
Ärztekammer für Tirol statt, zu der die Turnus- und Spi-
talsärztevertreter:innen aller Tiroler Krankenhäuser ein-
geladen waren. Das Kammeramt übernimmt für diese 
Sitzungen die Organisation und Vorbereitung der Themen 
sowie die Protokollführung.

Um möglichst allen Kolleginnen und Kollegen die Möglich-
keit zur Teilnahme an der in regelmäßigen Abständen in 
jedem Krankenhaus durchgeführten standespolitischen 
Informations- und Diskussionsveranstaltung zu eröffnen, 
wurde die Abhaltung dieser Informationsveranstaltungen 
unter der Leitung von Kurienobmann Dr. Daniel von Lan-
gen auch im Jahr 2025 fortgeführt. Zahlreiche Kammer-
angehörige haben von dieser Möglichkeit des Zusammen-
treffens und des Gedankenaustausches mit ihrer Standes-
vertretung Gebrauch gemacht. 

Jungärzt:innenkongress
Am 9. und 10. Mai 2025 fand zum dritten Mal der Jungärzt:in-
nenkongress der Ärztekammer für Tirol, heuer erstmalig 
auch als Webinar, statt. Insgesamt 22 Vortragende und über 
100 Teilnehmer:innen durften wir beim Kongress begrüßen. 
Es wurde wieder ein breit gefächertes Vortragsprogramm 
und Sonographie-Workshops an beiden Kurstagen angebo-
ten. Insgesamt bot der Kongress den Teilnehmer:innen 
wiederum eine wertvolle Gelegenheit, praxisrelevantes 
Wissen aus verschiedenen Gebieten der Medizin für ihren 
Alltag zu erlernen. Eine Fortsetzung dieser Veranstaltung ist 
auch für 2026 geplant.

Arbeitsrechtliche Beratung für Ärztinnen und Ärzte
Auch im Jahr 2025 wurden zahlreiche Anfragen von Ärztin-
nen und Ärzten zu Arbeitsverträgen, Vergütungsregelungen, 
individuellen arbeitsrechtlichen Fragestellungen telefonisch, 

schriftlich oder persönlich mit den Kammerangehörigen 
erörtert und dazu Hilfestellung gegeben.

Aufgaben, Neuerungen und Fragestellungen  
in der Ärzteausbildung
Der Österreichischen Ärztekammer sind die Zuerkennung 
der Diplome Arzt für Allgemeinmedizin und der Facharzt-
diplome, die Durchführung der Prüfung Arzt für Allgemein-
medizin und der Facharztprüfung, die Überprüfung der 
Gleichwertigkeit von im Ausland absolvierten Ausbildungs-
zeiten sowie die Erlassung der Verordnung über die für die 
Ausbildungsfächer in der Ausbildung zum Arzt für Allgemein-
medizin, für die Hauptfächer der Sonderfächer und für die 
Additivfächer erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten und über die nähere Ausgestaltung der Neben-
fächer der Sonderfächer übertragen. Diese Aufgaben hat die 
Österreichische Ärztekammer im Zusammenwirken mit den 
Landesärztekammern zu erledigen.

■ Verpflichtende Lehrpraxis in der  
Allgemeinmedizin und Lehrpraxisförderung 
Als letzter Ausbildungsabschnitt für die Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin ist eine sechsmonatige bzw. neunmona-
tige verpflichtende Lehrpraxiszeit vorgesehen. Im Jahr 2025 
haben die ersten Ausbildungsärztinnen und Ausbildungs-
ärzte die neunmonatige Lehrpraxis begonnen (Ärztinnen 
und Ärzte mit Beginn Basisausbildung ab 01.06.2022). Die 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrpraxen für All-
gemeinmedizin beträgt in Tirol aktuell 129. Insgesamt haben 
im Jahr 2025 54 Ärztinnen und Ärzte ihre verpflichtende 
Lehrpraxis in einer allgemeinmedizinischen Lehrpraxis 
begonnen. 

Für die Anstellung der Ausbildungsärzt:innen in einer an-
erkannten Lehr(gruppen)praxis im Rahmen von 30 Stun-
den/Woche gewähren die Fördergeber Bund, Land und 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger im Jahr 2025 eine Förderung von 75% der Gehalts-
kosten inkl. Lohnnebenkosten. 25% dieser Kosten haben die 
Lehr(gruppen)praxisinhaberinnen und Lehrpraxisinhaber 
als Eigenanteil zu tragen gehabt. 

Die vom BMASGK erlassene Sonderrichtlinie „Lehrpraxis-
förderung“ sieht zwei unterschiedliche Abwicklungspfade 
vor. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass die in Aus-
bildung befindlichen Ärztinnen und Ärzte entweder weiter 
im Spital angestellt bleiben und einer Lehr(gruppen)praxis 
dienstzugeteilt werden. Die andere – in Tirol praktizierte 
Variante ist, dass sie direkt beim Lehrpraxisinhaber ange-
stellt werden. Damit scheiden die Lehrpraktikantinnen und 
Lehrpraktikanten in Tirol nach Absolvierung der Basisaus-
bildung und der 27 Monate „Spitalsturnus“ aus dem Kran-
kenhaus aus und beginnen ein neues Dienstverhältnis mit 
dem Lehrpraxisinhaber/der Lehrpraxisinhaberin. 

Für die praktische Umsetzung der Lehrpraxisförderung hat 
das BMASGK ein elektronisches Webtool zur Antragsab-
wicklung eingerichtet, in dem die einzelnen Förderanträge 
hochzuladen sind und die Förderwürdigkeit durch das 
BMASGK geprüft wird. Die Abwicklung der Förderung er-
folgt in Tirol aufgrund der Direktanstellung der Lehrprak-
tikantinnen und Lehrpraktikanten bei den Lehrpraxisinha-
bern (wie auch in Wien und der Steiermark) durch die 
Ärztekammer für Tirol.

Die Entlohnung der Lehrpraktikantinnen und Lehrprakti-
kanten orientiert sich an den Gehältern in der Tirol Klini-
ken GmbH gemäß Landesbedienstetengesetz. Nach 

Zahlen und Fakten
Prüfungen Ärzt:in für Allgemeinmedizin 3

Anträge auf Umstieg in die neue 
Ausbildungsordnung ÄAO 2015 2

Anträge auf Zulassung zur Prüfung 
zum/zur Ärzt:in für Allgemeinmedizin 55

Anträge auf Zulassung zur 
Facharztprüfung 193

Anträge auf Anerkennung 
ausländischer Ausbildungszeiten 119

Anträge auf Zuerkennung des Diplomes 
Ärzt:in für Allgemeinmedizin 68

Anträge auf Zuerkennung eines 
Facharztdiplomes 147

Anträge auf Zuerkennung eines 
Additivfaches 6

Anträge auf ÖÄK-Spezialdiplome  
(ohne Notarzt) 161

Anträge auf ÖÄK-Zertifikate 138

Förderungen für Lehrpraxen 54 »
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jahrelanger Forderung seitens der Ärztekammer für Tirol 
konnte erreicht werden, dass ab 01.5.2026 die Überstun-
denzuschlagspauschale (ÜStZP), welche in Tirol einen 
wesentlichen Gehaltsbestandteil im Spitalsturnus bildet, 
nunmehr auch als förderbarer und auszuzahlender Be-
standteil des Entgelts für Ausbildungsärzt:innen in der 
verpflichtenden Lehrpraxis in der Allgemeinmedizin an-
erkannt wird.

Durch die Berücksichtigung der ÜStZP bei der Entlohnung 
von Lehrpraktikant:innen wird sich das nach Kollektivver-
trag zu bezahlende monatliche Gehalt für 30 Stunden/Woche 
ab 01.05.2026 von derzeit € 3.518,05 um € 635,18 erhöhen 
und sohin insgesamt € 4.153,23 brutto betragen. Damit ist 
Tirol im Österreichvergleich nicht mehr Schlusslicht bei 
der Entlohnung von Lehrpraktikanten.

Offen ist nach wie vor die Umstellung des bestehenden 
Lehrpraxismodelles von der Direktanstellung in der Lehr-
praxis auf Weiterbeschäftigung beim Krankenanstalten-
träger mit Dienstzuweisung an die Lehrpraxis und der 
Möglichkeit weiterhin Nacht- und Wochenenddiensten im 
Krankenhaus zu absolvieren. Die Landespolitik wurde 
wiederholt auf die Notwendigkeit der Umstellung des 
Lehrpraxismodelles hingewiesen, ein Modell wie es in den 
meisten Bundesländern bereits gelebt wird. Die Umstel-
lung ist dringend erforderlich, um die finanziellen Nach-
teile von Lehrpraktikanten abzufedern und die Attraktivi-
tät der allgemeinmedizinischen Ausbildung auch in Zu-
kunft zu gewährleisten. Die Gespräche dazu werden 2026 
fortgeführt.

■ Umfrage Lehrpraxis Allgemeinmedizin
Die Ärztekammer für Tirol hat Anfang 2025 eine Umfrage 
unter den Lehrpraktikant:innen aus dem Jahr 2024 und 2025 
zum bestehenden Lehrpraxismodell in Tirol (Direktanstel-
lung in der Lehrpraxis) durchgeführt:

•	 77 Prozent der Befragten würden sich im Anschluss an 
den Spitalsturnus das Modell „Weiterbeschäftigung im 
Krankenhaus mit Dienstzuteilung in die Lehr(gruppen)
praxis“ mit der Möglichkeit zur Absolvierung von 
Nacht- und Wochenenddiensten im Krankenhaus 
wünschen, um so keine Gehaltseinbußen zu erfahren.

•	 87 Prozent der Befragten würden sich das Modell 
„Weiterbeschäftigung im Krankenhaus mit Dienstzutei-
lung in die Lehr(gruppen)praxis“ mit der Möglichkeit 
zur Absolvierung von Nacht- und Wochenenddiensten 
im Krankenhaus wünschen, wenn die Dauer der 
Lehrpraxis bereits 2 Jahre betragen würde.

•	 für 74 Prozent der Befragten wäre das Modell der 
Weiterbeschäftigung in der „Ausbildungskrankenan-
stalt“ mit Dienstzuteilung in die Lehr(gruppen)praxis 
von Vorteil (gewesen) um die verpflichtenden Notarzt-
einsätze in der Notarztausbildung parallel zur Lehrpra-
xis zu absolvieren.

■ Lehrpraxisbörse Allgemeinmedizin
Um den Turnusärzt:innen die Suche nach einem Lehrpra-
xisplatz für den letzten Abschnitt ihrer Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin zu erleichtern, hat die Ärztekammer für 
Tirol auf ihrer Homepage eine „Lehrpraxisbörse“ eingerich-
tet. In dieser sind all jene nach der neuen Ausbildungsord-
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nung anerkannten Lehrpraxen aufgelistet, die bereit sind, 
Lehrpraktikantinnen und Lehrpraktikanten für den ver-
pflichtend in einer Lehrpraxis zu absolvierenden letzten 
Abschnitt ihrer Ausbildung aufzunehmen.

Die derzeit aktiv zur Verfügung stehenden Lehrpraxen sind 
nach Bezirken gegliedert und mit den entsprechenden 
Kontaktdaten versehen. In der Übersicht ist genau erkenn-
bar, für welche Zeitabschnitte eine Verfügbarkeit der Lehr-
praxisstelle gegeben ist.

■ Ausbildungsevaluierung zur Qualitätssicherung
Die Bundeskurie angestellten Ärzte hat zwischen März und 
Mai 2025 zum dritten Mal gemeinsam mit dem renommier-
ten Schweizer Institut ETH Zürich die Ausbildungsqualität 
in Österreich überprüft.

Insgesamt wurden in Tirol 1.094 Fragebögen an die Turnus-
ärztinnen und Turnusärzte ausgeschickt. 67 Prozent der 
Fragebögen wurden ausgefüllt retourniert. Das bedeutet ein 
Plus von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Bezogen 
auf die Rücklaufquote liegt Tirol damit deutlich über dem 
Österreichschnitt und belegt im Bundesländervergleich 
hinter Vorarlberg (81 Prozent) Rang 2.

Der herausragende Rücklauf in Tirol zeigt, dass die Ausbil-
dungsevaluierung von den jungen Kolleginnen und Kollegen 
sehr ernst genommen wird. Es ist mit diesem Instrument der 
Qualitätssicherung gelungen, die Stärken und Schwächen 
der Ausbildungsstätten aufzuzeigen und den Austausch 
zwischen den Ausbildungsverantwortlichen und den Ärztin-
nen und Ärzten in Ausbildung zu fördern. 

Die Bewertung erfolgte in acht Themenfeldern: Globalbe-
urteilung der Ausbildungsstätte, Fachkompetenzen, Lern-
kultur, Führungskultur, Fehlerkultur, Entscheidungskultur, 
Betriebskultur sowie evidenzbasierte Medizin. 

In Summe kam es auch in Tirol im Vergleich zum Vorjahr 
zu einer leichten Verbesserung der Gesamtbeurteilung von 
4,56 auf 4,65 von 6,0 möglichen Punkten als Bestnote. Er-
freulicherweise stieg die Anzahl jener Ausbildungsstätten 
mit sehr guter Bewertung und sank die Anzahl der Abtei-
lungen ohne Rücklauf (8 Ausbildungsstätten in den Kran-
kenhäusern) bzw. mit ungenügenden Beurteilungen  
(4 Ausbildungsstätten in den Krankenhäusern). Die Ergeb-
nisse in Tirol zeigen auch, dass kleine Abteilungen mehr-
heitlich besser abgeschnitten haben als große Abteilungen 
mit vielen Turnusärztinnen und Turnusärzten. Es gibt aber 
auch einige große Ausbildungsstätten, die hohe Rücklauf-
quoten vorweisen können und überdies mit Bestnoten 
bewertet wurden.

Die Ärztekammer für Tirol wird die Ergebnisse der Ausbil-
dungsevaluierung für weitere Gespräche zur Verbesserung 
der Ausbildungsqualität im direkten Austausch mit den 
Rechtsträgern, Ausbildungsverantwortlichen, Ärztinnen und 
Ärzten in Ausbildung und dem Land Tirol verwenden.

Die Detailergebnisse der einzelnen Ausbildungsstätten kön-
nen auf der Homepage der ÖÄK eingesehen werden.

■ Fachärzt:in für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
Im Zuge der Ärztegesetz-Novelle im März 2024 wurde die 
Ausbildung zur Fachärztin/ zum Facharzt für Allgemein-
medizin und Familienmedizin eingeführt, welche am 1. Juni 
2026 startet. Die Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt 
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin dauert (ab dem 

1. Juni 2030) insgesamt 5 Jahre. Für alle Ärzt:innen, die die 
Ausbildung bis zum 1. Juni 2026 bereits begonnen haben, 
besteht die Wahlmöglichkeit entweder nach dem derzeit 
geltenden Recht abzuschließen oder ab 1. Juni 2026 in die 
neue fachärztliche Ausbildung überzutreten. 

Seit dem 1.1.2025 besteht zudem für Ärztinnen und Ärzte für 
Allgemeinmedizin gemäß § 262 ÄrzteG 1998 die Möglichkeit, 
die neue Facharztbezeichnung „Fachärztin/Facharzt für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin“ zu erwerben.

Mit Stand 1.12.2025 sind aus Tirol bei der ÖÄK bereits 411 
Anträge zur Führung der neuen Berufsbezeichnung Fach-
ärztin/Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin ein-
gegangen, davon wurden 396 stattgegeben.

Abschluss Honorarvereinbarung für die 
Sonderklasse mit dem Versicherungsverband 
Österreich
Nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen konnte 
mit dem Verband der Versicherungsunternehmen Öster-
reichs (VVÖ) eine neue Honorarvereinbarung für den  
Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis 31. Januar 2028 erzielt  
werden. Für den Zeitraum 1. Februar 2025 – 31. Januar 2026 
wurde eine Valorisierung von 2,95 Prozent vereinbart.

Schlichtungstermine mit dem Österreichischen 
Versicherungsverband 
Die halbjährlichen Schlichtungssitzungen mit dem Öster-
reichischen Versicherungsverband (VVÖ) fanden 2025 im 
April und im Oktober statt. Zu verhandeln waren 51 neu 
eingereichte Schlichtungsfälle der Primarii der Bezirks-
spitäler sowie des LKH Natters - Hochzirl. 

Schiedsstelle in Arzthaftpflichtfragen 
Die Schiedsstelle in Arzthaftpflichtfragen ist eine Einrichtung, 
die sich mit behaupteten Behandlungsfehlern von Patient:in-
nen auseinandersetzt und diese außergerichtlich zu klären 
versucht. 

Die Kommission der Schiedsstelle besteht aus einem juristi-
schen Vorsitzenden, einem Stellvertreter des juristischen 
Vorsitzenden und einem medizinischen Beisitzer, wobei dem 
Gremium hier 5 Mediziner aus unterschiedlichen Fachgebie-
ten zur Verfügung stehen. 

Im Jahr 2025 wurden gesamt 51 neue Anträge eingebracht. 
Es besteht die Zusammenarbeit mit der Tiroler Patientenver-
tretung, welche die Patienten in Verfahren gegen Tiroler 
Krankenanstalten vertritt. Dazu wurden im Jahre 2025 ledig-
lich 2 Fälle über die Patientenvertretung eingereicht. 

Es waren insgesamt 26 Abschlüsse zu verzeichnen. 14 Fälle 
fanden keine Zustimmung vom Antragsgegner und wurden 
mangels Grundlage eingestellt. Die Kommission traf sich im 
Jahr 2025 insgesamt 37-mal. Dabei fanden 64 Abhandlungen 
statt.
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Übersicht über die  
Sitzungen 2025
Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte: 4
Sitzungen Niederlassungsausschuss: 0 
Rundumbeschlüsse Niederlassungsausschuss: 15
Beschlüsse im Vorstand: 5

Niedergelassene Ärztinnen  
und Ärzte
Die wesentlichen Aufgabenstellungen 2025 der Kurie der 
niedergelassenen Ärzte waren:
•	 Honorarverhandlungen mit der ÖGK 2025/26
•	 Regionaler Strukturplan Gesundheit Tirol 2030
•	 PVE in Tirol
•	 Diagnosecodierung im niedergelassenen Bereich
•	 e-Card Anbindung Wahlärzte ab 1.1.2026
•	 Bearbeitung von Patientenanfragen und -beschwerden 

im niedergelassenen Bereich
•	 Gründerservice
•	 Kassenstellenausschreibungen und Vergaben
•	 Mitarbeit an österreichweiten Projekten

Honorarverhandlungen ÖGK
Nach zähen Verhandlungen und insgesamt 10 Terminen 
konnten im Herbst 2025 mit der ÖGK für die Jahre 2025 und 
2026 folgende Honorarvereinbarungen festgelegt werden:

2 Jahresabschluss:
•	 2025: Valorisierung um +3,5 Prozent
•	 2026: Valorisierung um +2,3 Prozent (übersteigt der 

tatsächliche VPI 2026 die Tarifanhebung 2026, erfolgt 
ein einmaliger Ausgleich der Differenz bis max.  
0,2 Prozent Punkte des Basisbetrages 2025)

•	 Vermeidung der für 2025 vorgesehenen 
Deckelabsenkung im Laborbereich für die Jahre 2025 
und 2026

•	 Einführung eines Frequenz- und Folgekostendialogs
•	 Analyse der aus dem intramuralen Bereich 

ausgelagerten Leistungen 

Die Nachverrechnung der Valorisierung der Tarife ab 1.1.2025 
erfolgte mit der Endabrechnung des 3. Quartals 2025 im 
Dezember 2025.

Regionaler Strukturplan Gesundheit Tirol 2030 
Im Zuge der Gesundheitsreform Ende 2023 wurde im 
Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz festgelegt, dass mit 
Wirksamkeit ab 1.1.2026 der Regionale Strukturplan Ge-
sundheit (RSG) die regionale Verortung der Kassenplan-
stellen sowie die Kapazitäten im niedergelassenen Bereich 
regelt und somit den bisherigen Stellenplan ersetzt. Dieser 
RSG fällt in die Zuständigkeit der Landes-Zielsteuerungs-

kommission. Der Ärztekammer für Tirol kommt hier ledig-
lich ein Recht zur Abgabe einer Stellungnahme vor der 
Beschlussfassung in der Landes-Zielsteuerungskommis-
sion zu.

Der Vorschlag der ÖGK sah, ausgehend von einer Vollbeset-
zung, 12 zusätzliche Kassenplanstellen (6 Allgemeinmedizin 
und 6 Fachärzte) im Zeithorizont bis 2030 vor. Im Vorschlag 
ebenso enthalten waren insgesamt 11 Primärversorgungs-
einheiten für Allgemeinmedizin, welche (teils durch die 
Schaffung aus bestehenden Strukturen) mit den 6 zusätzlich 
geplanten Stellen abgebildet werden sollen. 

In einer umfassenden Befragung wurden im Sommer die 
Meinungen der Fachgruppenobleute und Bezirksärztever-
treter eingeholt, auf deren Basis eine genaue Prüfung und 
Erhebung mit Einbezug von Bevölkerungszahlen, Schein-
zahlen und vakanten Kassenstellen erstellt wurde.

Noch vor der Beschlussfassung in der Landeszielsteuerungs-
kommission erhielt die Ärztekammer jedoch eine weitest-
gehende Ablehnung der fundierten Vorschläge zur Erweite-
rung des Stellenplans. Die Beschlussfassung in der Landes-
zielsteuerungskommission fand Anfang November statt. Von 
den seitens der Ärztekammer 19 zusätzlich vorgeschlagenen 
Stellen wurden lediglich 2 Stellen aufgenommen.

Die Ärztekammer hat insgesamt 3 Stellungnahmen (ÖGK, 
Landeszielsteuerungskommission sowie Gesundheitspla-
nungs GmbH) zum RSG Tirol abgegeben und das Thema 
auch medial aufgearbeitet.

Der Regionale Strukturplan Gesundheit bildet den Rahmen 
für die Stellenplangespräche ab Jänner 2026, in welchen 
die Möglichkeit besteht im Zeitraum von 6 Monaten eine 
Einigung zwischen Ärztekammer und ÖGK betreffend die 
genaue Verortung der im RSG festgelegten Kassenstellen 
vorzunehmen. Sollte es in diesem Zeitraum zu keiner Eini-
gung kommen, kann die Verortung durch die Österreichi-
sche Gesundheitskasse vorgenommen werden.

PVE Tirol
Neben dem im April 2024 in Betrieb genommen Primärver-
sorgungszentrum in Innsbruck wurden folgende weitere 
PVE in Tirol ausgeschrieben und erfolgreich vergeben:
•	 Telfs zum 1.1.2025 – Betrieb als ärztliches Ambulatorium 

durch die PVE Diakonissen GmbH mit 1.12.2025
•	 Wörgl zum 01.04.2025 - Betrieb als ärztliches 

Ambulatorium durch die PVE Diakonissen GmbH 
voraussichtlich ab Sommer 2026

•	 Fulpmes zum 1.7.2025 – Betrieb als Gruppenpraxis durch 
bestehende Kassenstellen im Ort seit 1.7.2025

Der weitere Ausbau von PVE in Tirol soll im Laufe des Jah-
res 2026 mit 2 PVE in Innsbruck vorangetrieben werden. 
Um über die aktuellen Entwicklungen, speziell im Zentral-
raum Innsbruck zu informieren, veranstaltete die Ärzte-
kammer am 12.11.2025 eine Informationsveranstaltung zu 

Niedergelassene  
Ärztinnen und Ärzte



Jahresbericht 2025 | Ärztekammer für Tirol  25

NIEDERGELASSENE ÄRZTINNEN UND ÄRZTE

FO
TO

: A
D

O
B

E 
ST

O
CK

/R
O

B
ER

T 
PO

O
RT

EN

den Primärversorgungseinheiten, welche den zahlreichen 
interessierten Teilnehmer:innen die Möglichkeit bot, in den 
direkten Austausch mit Kolleg:innen, der Österreichischen 
Gesundheitskasse und den Funktionär:innen und Mitarbei-
ter:innen des Kammeramts zu treten.

Diagnosecodierung im niedergelassenen Bereich
Im Rahmen der Gesundheitsreform im Bundesgesetz über 
die Dokumentation im Gesundheitswesen (Doku-G) die ver-
pflichtende Leistungs- und Diagnosecodierung nach der 
ICD-10 Klassifikation für die niedergelassenen Ärzt:innen 
verankert. Diese Verpflichtung betrifft sowohl Kassen- als 
auch Wahlärzt:innen.

Auf ausdrückliche Empfehlung der Bundeskurie niederge-
lassene Ärzte konnte in den langen Verhandlungen mit dem 
Bundesministerium erreicht werden, dass der Umsetzungs-
zeitpunkt vom 1.1.2026 auf 1.7.2026 verschoben wurde. 

Weiters konnte erreicht werden, dass unter anderem Ärzt:in-
nen, welche weniger als 300 verschiedene Patient:innen pro 
Jahr behandeln von der Verpflichtung zur Diagnosecodierung 
ausgenommen sind. Auch werden Härtefälle wie etwa in 
Aussicht genommene Beendigungen der Tätigkeit oder Um-
züge ins Ausland berücksichtigt.

Diese Interpretation des Ministeriums stellt eine unter-
stützende Orientierung für Ärzte dar und es ist die Ver-
hältnismäßigkeit stets im Einzelfall auf Basis der indivi-
duellen Gegebenheiten der Ärzte abzuwägen und allenfalls 
zu vertreten.

e-Card Anbindung Wahlärzte ab 1.1.2026
Vom Gesetzgeber wurde im Rahmen der Gesundheitsreform 
die Verpflichtung zur Nutzung des e-Card Systems und 
deren Anwendungen für Wahlärzt:innen ab 1.1.2026 fest-
gelegt. 

Verpflichtend umzusetzen sind die ELGA Funktionalitäten:
•	 e-Befund (lesen)
•	 e-Medikation (lesen und eintragen)
•	 e-Impfpass (lesen und eintragen)

Optional können die e-Card Anwendungen umgesetzt werden:
•	 e-AUM 
•	 e-Rezept
•	 ABS
•	 VU 

Für die verpflichtenden Funktionalitäten steht den Ärzten 
die Vereinbarung „e-Card Basis Wahlpartner“ zur Verfügung. 
Für die optionalen Anwendung gibt es die Vereinbarung 
„e-Card Plus Wahlpartner“.

Weiters konnte erreicht werden, dass unter anderem 
Ärzt:innen, welche weniger als 300 verschiedene Patient:in-
nen pro Jahr behandeln von der Verpflichtung zur e-Card 
Anbindung ausgenommen sind. Auch werden Härtefälle 
wie etwa in Aussicht genommene Beendigungen der Tätig-
keit oder Umzüge ins Ausland berücksichtigt.

Diese Interpretation des Ministeriums stellt eine unter-
stützende Orientierung für Ärzte dar und es ist die »
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Verhältnismäßigkeit stets im Einzelfall auf Basis der indi-
viduellen Gegebenheiten der Ärzte abzuwägen und allen-
falls zu vertreten.

Bearbeitung von Patientenanfragen und 
-beschwerden im niedergelassenen Bereich
Im Jahr 2025 wurden über 230 schriftliche Patientenan-
fragen- und beschwerden von der Ärztekammer für Tirol 
bearbeitet. Neben der schriftlichen Bearbeitung wurden 
auch rund 850 telefonisch Anfragen und Beschwerden 
entgegengenommen, welche meist gleich bereinigt werden 
konnten.

Gründerservice
Seit April 2024 bietet die Ärztekammer für Tirol die Be-
ratungsleistungen rund um die Niederlassung in Form 
eines Gründerservice an, welcher alle gründungswilligen 
Ärzt:innen unterstützt und durch langjährige Erfahrung 
und Expertise maßgeschneiderte Beratungen auf dem Weg 
zur eigenen Praxis – egal ob Kassen- oder Wahlarztpraxis 
– bietet.

So konnten im Jahr 2025 von der zuständigen Mitarbeiterin 
des Bereiches Gründungsservice rund 150 persönliche Be-
ratungsgespräche im Kammeramt abgehalten werden; dazu 
noch eine Vielzahl von telefonischen Beratungen und auch 
online-Beratungen via Videokonferenz für Ärzt:innen, denen 
es nicht möglich ist, für ein Gespräch nach Innsbruck zu 
kommen.

Kassenplanstellenausschreibungen und -vergaben
Die Anzahl der Kassenplanstellen der
•	 § 2-Sozialversicherungsträger (ÖGK)
•	 BVAEB (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 

Eisenbahnen und Bergbau)
•	  SVS (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen)
ist in einem Stellenplan festgelegt. Freie Stellen gelangen 
im Einvernehmen zwischen dem jeweiligen Sozialversiche-
rungsträger und der Ärztekammer für Tirol auf der Home-
page der Ärztekammer für Tirol zur Ausschreibung. Die 
Vergabe der ausgeschriebenen Stellen erfolgt nach dem 
zwischen den Krankenversicherungsträgern und der Ärzte-
kammer für Tirol gesamtvertraglich vereinbarten Punkte-
schema. Das Punkteschema wiederum beruht auf der vom 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
erlassenen Reihungskriterien-Verordnung.

■ Anzahl der ausgeschriebenen § 2-Kassenverträge: 264 
184 x konnten die ausgeschriebenen Stellen mangels Be-
werber nicht vergeben werden, wobei dies öfters die glei-
chen Stellen betraf, erfolglose Ausschreibungen im Bereich 
Allgemeinmedizin z.B.: Kufstein 5 x, Wörgl 4 x, Kramsach  
1 x, Mayrhofen/Ramsau 5 x, Zell a. Z. 5 x, Reith b. Kitzbühel 
5 x, St. Johann i. Tirol 3 x, Scheffau 4 x, Landeck 5 x, Galtür 
5 x, Pians 5 x, St. Anton a. A. 5 x, Reutte 5 x, Dölsach 5 x.
Erfolglose Ausschreibungen im fachärztlichen Bereich: 
Dermatologie - Wörgl 4 x, Gynäkologie – Innsbruck, Hall, 
Telfs, Zell und Reutte 5 x, HNO – Innsbruck 5 x, Innere 
Medizin – Innsbruck 1 x, Fulpmes 3 x, Schwaz 5 x, Imst 4 x, 
Kinder- und Jugendheilkunde – St. Johann 5 x, Kitzbühel  
3 x, Lungenkrankheiten – 2 Stellen Innsbruck 5 x, Psychia-
trie – Kufstein, St. Johann/Kitzbühel 5 x

Mit Stand 26.1.2026 sind folgende Stellen unbesetzt:
Ärzte für Allgemeinmedizin: Mayrhofen/Ramsau, Zell a. 
Ziller, St. Johann i. T., Kufstein, Wörgl, Kramsach, Scheffau, 
Landeck, Galtür, Pians, St. Anton a. Arlberg, Reutte und 
Dölsach 

Fachärzte: Dermatologie Wörgl, Gynäkologie Innsbruck, 
Hall, Telfs, Zell und Reutte, Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde Innsbruck 2 x, Innere Medizin Innsbruck, Fulpmes, 
Schwaz, Imst, Kinder- und Jugendheilkunde St. Johann i.T. 
und Kitzbühel, Lungenkrankheiten Innsbruck 2 x, Psychi-
atrie St. Johann/Kitzbühel und Kufstein

Von den zugesprochenen § 2-Verträgen waren:
•	 18 Frauen (4 Allgemeinmedizin und 14 Fachärzte)
•	 22 Männer (8 Allgemeinmedizin und 14 Fachärzte)
•	 38 Wiederbesetzungen
•	 7 Stellen wurden als Übergabepraxis vergeben
•	 2 Mal geteilter Vertrag/Jobsharings

Anzahl der ausgeschriebenen und  
zugesprochenen BVAEB Kassenverträge: 38
Anzahl der ausgeschriebenen und  
zugesprochenen SVS Kassenverträge: 39

Für sämtliche Stellenausschreibungen im Jahr 2025 sind 
insgesamt 64 Bewerbungen eingelangt und von der Abtei-
lung Kurie niedergelassene Ärzte geprüft und nach dem 
geltenden Punkteschema berechnet worden.

■ KUF-Verpflichtungserklärungen 
Bei der Ärztekammer für Tirol haben sich 45 Ärzte für eine 
derartige Verpflichtungserklärung interessiert und diese 
sodann unterzeichnet.

■ KFA – Vertrag (Krankenfürsorgeanstalt der 
Bediensteten der Stadt Wien)
38 Ärzte haben im Jahr 2025 um einen Einzelvertrag mit 
der KFA angesucht und in der Folge abgeschlossen.

■ Verpflichtungserklärung für die Behandlung 
Wehrpflichtiger nach BVAEB-Tarifen
42 Ärzte haben eine derartige Verpflichtungserklärung zur 
Behandlung Wehrpflichtiger im Jahr 2025 unterzeichnet.

■ Vorsorgeuntersuchungen der österreichischen 
Sozialversicherung
Gemäß § 343a ASVG hat jeder freiberuflich tätige Arzt An-
spruch auf Abschluss eines Vorsorgeuntersuchungsver-
trages. Ein Vorsorgeuntersuchungsvertrag für das allgemei-
ne Programm für Frauen und Männer ab dem 18. Lebensjahr 
kann von niedergelassenen Ärzten für Allgemeinmedizin, 
Fachärzten für Innere Medizin und Fachärzten für Lungen-
krankheiten abgeschlossen werden.

Ein Vorsorgeuntersuchungsvertrag für das Gynäkologische 
Programm für Frauen ab dem 18. Lebensjahr kann von 
niedergelassenen Ärzten für Allgemeinmedizin und Fach-
ärzten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe abgeschlos-
sen werden.

Anzahl der diesbezüglichen Beratungsgespräche und Ver-
tragsabschlüsse über die Ärztekammer:
Allgemeines Programm: 15
Gynäkologisches Programm: 2
Kassenvertragsärzte schließen die VU-Verträge direkt bei 
der ÖGK, ohne weitere Einbindung der Ärztekammer, ab.

■ Meldung: Geräte- und Ausbildungsnachweise 
Um ausgewählte Leistungen mit den Sozialversicherungs-
trägern (Kassenarzt) abrechnen zu können bzw. um Patien-
ten eine entsprechende Kostenrückerstattung zu ermögli-
chen (Wahlarzt), können niedergelassene Ärzte spezielle 
Ausbildungsnachweise, Gerätemeldungen oder Diplome 
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der Österreichischen Ärztekammer an die Ärztekammer für 
Tirol, Kurie der niedergelassenen Ärzte, übermitteln.

Im Jahr 2025 wurden über 150 Qualifikations- und Geräte-
nachweise (Sonografie, EKG, Röntgen, Ergometrie, Echo-
kardiografie, 24-h-Blutdruckmessung, Diplome und weite-
re Gerätenachweise) bearbeitet und an die jeweils zustän-
digen Krankenversicherungsträger weitergeleitet.

■ Referat für hausapothekenführende Ärzte
Anzahl der Hausapothekenvisitationen unter Teilnahme 
eines Kammervertreters:
Bezirk Innsbruck-Land: 2
Bezirk Kitzbühel: 1
Ansuchen/Bewilligungen um Hausapotheken: 6
Stellungnahmen der Ärztekammer für Tirol zu Apotheken 
bzw. Apothekenbereitschaftsdienstverfahren: 1

Mitarbeit an österreichweiten 
Projekten
ARGE Kassen 
Die Arbeitsgruppe „ARGE Kassen“ besteht aus Vertretern 
jeder Landesärztekammer und der Österreichischen Ärzte-
kammer und dient dem Erfahrungsaustausch sowie der 
österreichweiten Abstimmung des niedergelassenen Be-
reiches. Im Jahr 2025 fanden 8 Sitzungen der Arbeitsgrup-
pe – vorwiegend in Form von Videokonferenzen – statt. 
Hauptthemen im Jahre 2025 waren die – für den nieder-
gelassenen Bereich relevanten – Themen betreffend die 
Honorarabschlüsse mit den Kassen, Primärversorgungs-
einheiten, Abstimmung der Arbeitsgruppen für den ÖGK 
Gesamtvertrag, sowie die Diagnosecodierung und e-Card 
Anbindung im Jahr 2026.

ÖGK Gesamtvertrag
Auf Bundesebene wurden 4 Arbeitsgruppen gebildet, um 
die Verhandlungen für den österreichweiten ÖGK-Gesamt-
vertrag voranzutreiben:
1.	 Allgemeiner Teil eines einheitlichen ÖGK-

Gesamtvertrages
2.	Versorgungsstrukturen (Zusammenarbeitsformen und 

Stellenplan)
3.	Leistungsharmonisierung (Honorarordnung)
4.	Digitalisierung
Im Jahr 2025 fanden mehrere Sitzungen in den jeweiligen 
Arbeitsgruppen statt. Derzeit werden sämtliche Leistungs- 
und Abrechnungsdaten der Fachgruppe für Augenheilkun-
de analysiert und gemappt, um hier eine fundierte Ein-
schätzung als Grundlage für die Analyse der weiteren 
Fachgruppen für die Leitungsharmonisierung treffen zu 
können. Die zwischen den Landesärztekammern erfolgte 
Abstimmung der Einzelverträge aus den Bundesländern 
sind abgeschlossen und es wurden im Herbst 2025 bereits 
die Verhandlungen mit der ÖGK aufgenommen.

ARGE e-Health
Die Arbeitsgruppe „ARGE e-Health“ besteht aus Vertretern 
jeder Landesärztekammer und der Österreichischen Ärzte-
kammer und dient dem Erfahrungsaustausch sowie der 
österreichweiten Abstimmung von e-Health-Themen im 
niedergelassenen Bereich. Im Jahr 2025 fanden 12 Sitzungen 
der Arbeitsgruppe in Form von Videokonferenzen statt. Die 
Sitzungen werden mit Ausnahme der Sommermonate monat-
lich sowie nach Bedarf abgehalten. Neben der Erfassung 
sämtlicher e-Health Projekte in den Bundesländern wurden 
aktuelle Themen wie z.B. e-Card Anbindung für Wahlärzt:in-
nen, Diagnosecodierung, Gesundheitstelematik-Anpassungs-
verordnung 2025, Terminmanagement im niedergelassenen 
Bereich, Arztsoftwarezufriedenheitsumfrage, Faxersatz, 
WAH-Online,  Abrechnung von Impfungen über den e-Impf-
pass sowie die e-Health Strategie des Bundes behandelt.
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PUBLIKATIONEN

Die Abteilung Kurie der niedergelassenen Ärzt:innen stellt 
den Kammermitgliedern Broschüren und Informationsma-
terial für eine Vielzahl von Fragestellungen zur Verfügung. 
Sämtliche Publikationen können bei der Ärztekammer 
für Tirol angefordert werden oder sind auf der Website er-
sichtlich.

Mappe bzw. USB-Stick: „Der Weg zur 
Praxiseröffnung über die Ärztekammer für Tirol“
In dieser umfangreichen Mappe sind sämtliche Informatio-
nen, welche im Zuge der Praxiseröff nung beachtet werden 
müssen, zusammengefasst. Ferner fi nden sich darin auch 
zahlreiche Formulare zur Vorlage bei der Ärztekammer. 
Die Mappe ist in ausgedruckter Form oder auf einem USB-
Stick erhältlich.

Broschüre: „Informationsbroschüre für 
niedergelassene Ärzte zur Verrechnung häufi ger 
außervertraglicher Leistungen“
In dieser Aufstellung, welche online über die Website der 
Ärztekammer für Tirol abgerufen werden kann, fi nden sich 
die aktuell gültigen Tarife zur Verrechnung von Leistungen, 
welche Ärzt:innen nicht von den gesetzlichen Kranken-
versicherungsträgern honoriert werden, wie z. B. Unter-

bringungsuntersuchungen, ärztliche Leistungen nach 
dem Heimaufenthaltsgesetz, kriminalpolizeiliche Leichen-
beschau etc.

Broschüre: „Praxiszurücklegung“
Neben der Praxisgründung stellt auch die Praxiszurückle-
gung einen wesentlichen Schritt im Leben von niedergelas-
senen Ärzt:innen dar, bei dem eine Reihe von administra-
tiven und rechtlichen Aspekten berücksichtigt werden 
muss. Die Broschüre „Praxiszurücklegung“ gibt einen 
Überblick über die wichtigsten Schritte, die im Zuge der 
Beendigung der Praxistätigkeit zu berücksichtigen sind.

Publikationen
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DIE ALTERSVERSORGUNG AUS DEM WOHLFAHRTSFONDS

beantragen. Für Kuraufenthalte besteht keine Leistungs-
entschädigung und geht ein Leistungsanspruch nicht auf 
die:den Witwe:r über. 

f.) Kinderunter-
stützungsleistung für 
Pensionist:innen
Kindern von Empfänger:innen einer Alters- oder Invalidi-
tätsversorgung ist bis zur Erlangung der Volljährigkeit 
eine Kinderunterstützung zu gewähren. Kindern in auf-
rechter Schul- oder Berufsausbildung steht diese Unter-
stützung längstens bis zum vollendeten 27. Lebensjahr 
zu, es sei denn, sie sind verheiratet oder beziehen selbst 
Einkünfte über der gemäß Familienlastenausgleichsge-
setz vorgegebenen Zuverdienstgrenze von ca. € 1.400,00 
pro Monat. Das Ausmaß bemisst sich bei Bezieher:innen 
der Altersversorgung mit 10 % der Grundleistung bzw. 15 % 
für Bezieher:innen einer Invaliditätsversorgung. Die 
Kinderunterstützungen mehrerer Kinder dürfen insge-
samt das Doppelte einer Kinderunterstützung nicht über-
steigen und sind erforderlichenfalls im gleichen Verhält-
nis zu kürzen.  

g.) Witwen-/
Witwerversorgung
Nach dem Tod eines:einer Kammerangehörigen oder Emp-
fänger:in einer Alters- oder Invaliditätsversorgung ist 
dem:der Witwe:r, welche:r mit ihm:ihr im Zeitpunkt sei-
nes:ihres Todes in aufrechter Ehe gelebt hat, die Witwen-
versorgung im Ausmaß von 60% der zuerkannten Alters- 
oder Invaliditätsversorgung zu gewähren. 

Kein Anspruch besteht, wenn die Ehe nach dem vollendeten 
65. Lebensjahr des:der Ärzt:in geschlossen wurde und bis 
zum Zeitpunkt des Todes noch keine drei Jahre aufrecht 
war bzw. kein gemeinsames eheliches Kind aus der Ehe 
hervorgegangen ist.

h.) Waisenversorgung
Sind nach Ableben eines:einer Kammerangehörigen oder 
Empfänger:in einer Alters- oder Invaliditätsversorgung 
versorgungspflichtige Kinder vorhanden, so sind sinnge-
mäß zu den Kinderunterstützungsleistungen entweder 
eine Halbwaisen- oder Vollwaisenversorgung zu gewähren.

Die Versorgungsleistung für Halbwaisen beträgt 15 % der 
Alters- oder Invaliditätsversorgungsrente oder 30 % für 
Vollwaisen bzw. 30 % für Halbwaisen und 50 % für Voll-
waisen, wenn die Alters- oder Invaliditätsversorgung aus-
schließlich aus der Grundrente entstanden ist. Zudem 
geführt jeder Halbwaise 15% bzw. jeder Vollwaise 30% einer 
erworbenen Leistung für erwerbstätige Altersversorgungs-
bezieher:innen (LeA – bis 31.12.2024 in Geltung), die dem 
Verstorbenen gebührt hat bzw. ab jenem Zeitpunkt, ab dem 
diese Leistung oder ein Leistungsanteil dem Verstorbenen 
gebührt hätte. 

Sind mehrere Waisen vorhanden, darf die Waisenversor-
gung insgesamt das Zweifache der Alters- oder Invaliditäts-
versorgung nicht übersteigen.

i.) Einmalleistungen 
bei Ableben
Beim Tod eines eines:einer Kammerangehörigen oder 
Empfänger:in einer Alters- oder Invaliditätsversorgung 
werden einmalig eine Hinterbliebenenunterstützung und 
Bestattungsbeihilfe als Versorgungsleistung gewährt. Die 
Zuerkennung setzt voraus, dass der:die Verstorbene im 
Monat seines:ihres Ablebens am Wohlfahrtsfonds der 
Ärztekammer für Tirol durch Beitragsleistung teilgenom-
men hat oder bereits Empfänger:in einer Alters- oder 
Invaliditätsversorgung war. Je nach Dauer der Zugehörig-
keit baut sich die Unterstützungsleistung in der Hinter-
bliebenenunterstützung bis zu einem Höchstbetrag von 
brutto € 27.300,00 und in der Bestattungsbeihilfe bis zu 
brutto € 3.900,00 auf. Die Leistung unterliegt der Ein-
kommensteuer. Anspruchsberechtigt sind der oder die 
namhaft gemachten Verfügungsberechtigten gemäß ei-
genhändig unterfertigter Todesfallbeihilfenverfügung, 
welche zu Lebzeiten im Original beim Wohlfahrtsfonds 
hinterlegt werden muss. Ohne Verfügung geht der An-
spruch zunächst auf den:die Witwe:r, wenn nicht vor-
handen auf den:die Waise:n, wenn ebenfalls nicht vor-
handen, auf die sonstigen gesetzlichen Erben über.
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DIE STAATLICHE PENSION

a.) Alterspension

Eintritt des Versicherungsfalles
• Frauen: Vollendung des 60. Lebensjahres 
• Männer: Vollendung des 65. Lebensjahres

Erhöhtes Antrittsalter für Frauen
Das derzeitige Antrittsalter für Frauen für die Gewährung 
einer Alterspension – 60. Lebensjahr – wird beginnend 
mit 1.1.2024 (bis zum Jahr 2033: Anhebung um 6 Monate 
pro Jahr) an jenes der Männer – 65. Lebensjahr – heran-
geführt. Das bedeutet, dass Frauen mit einem Geburts-
datum ab 2.12.1963 bereits ein erhöhtes Antrittsalter für 
die Alterspension haben.

Mindestversicherungszeit für Pensionsanspruch 
Für Personen, die vor dem 1.1.1955 geboren sind, ist diese 
gegeben, wenn
• mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 

(dazu zählen pro Kind auch bis zu 24 Monate des 
Bezuges von Kinderbetreuungsgeld) oder freiwilligen 
Versicherung zum Stichtag oder

• mindestens 300 Versicherungsmonate (Ersatzmonate 
vor dem 1.1.1956 ausgenommen) zum Stichtag oder

• mindestens 180 Versicherungsmonate in den letzten 
360 Kalendermonaten vor dem Stichtag vorliegen.

Für Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind und bis 
zum 31.12.2004 mindestens einen Versicherungsmonat 
erworben haben, gelten die oben angeführten Bestim-
mungen nur, sofern sie für diese Personen günstiger 
sind.

Für Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind, ist diese 
gegeben, wenn
• mindestens 180 Versicherungsmonate nach dem APG 

(grundsätzlich erst ab 1.1.2005), davon mindestens 
84 Monate aufgrund einer Erwerbstätigkeit, vor dem 
Stichtag vorliegen. Kindererziehungszeiten zählen 
auch, wenn sie vor dem 1.1.2005 liegen.

Den Versicherungszeiten aufgrund einer Erwerbstätigkeit 
sind folgende auch vor dem 1.1.2005 erworbene Zeiten 
gleichgestellt:
• Zeiten einer Selbstversicherung wegen Pflege eines 

behinderten Kindes
• Zeiten einer Selbstversicherung wegen Pflege eines 

nahen Angehörigen
• Zeiten einer beitragsbegünstigten Weiterversicherung 

für pflegende Angehörige
• Zeiten einer Familienhospizkarenz

Wenn auch Monate einer Selbstversicherung (§ 16a ASVG) 
erworben wurden, zählen höchstens 12 davon für die Er-
füllung der Mindestversicherungszeit.

Erhöhte Alterspension
Wird die Alterspension trotz Erfüllung der Mindestver-
sicherungszeit erst nach Vollendung des Regelpensions-
alters in Anspruch genommen, ist für die Monate der 
späteren Inanspruchnahme ein Erhöhungsbetrag zur 
Pension („Zuschlag“) zu gewähren.

Dieser Zuschlag beträgt je Kalendermonat des späteren 
Pensionsantritts 0,425% der Pension, maximal aber 15,3%. 
Überdies wird für diesen Zeitraum nur der halbe Pensions-
versicherungsbeitrag eingehoben, aber bei der späteren 
Pensionsberechnung fiktiv Beitragsleistungen für diesen 
Zeitraum mit vollem Beitragssatz berücksichtigt.

Besonderer Höherversicherungsbetrag 
Personen, die neben dem Bezug einer Alterspension er-
werbstätig sind, erhalten für die ab 1.1.2004 geleisteten 
Pensionsbeiträge einen geringfügigen Höherversiche-
rungsbetrag zur Pension.

Dieser Betrag gebührt ab dem Kalenderjahr, das dem 
Kalenderjahr der Aufnahme der Erwerbstätigkeit folgt. 
Für jedes weitere Kalenderjahr der Erwerbstätigkeit wird 
der besondere Höherversicherungsbetrag im Folgejahr 
neu berechnet.

Erwerbstätigkeit und Pensionsbezug
Die Aufgabe einer Erwerbstätigkeit am Stichtag ist für den 
Bezug einer „regulären“ Alterspension, also für Männer 
zum vollendeten 65. Lebensjahr, für Frauen je nach Ge-
burtsdatum derzeit mit einschleifendem Wert in Richtung 
vollendetes 65. Lebensjahr, nicht erforderlich.

b.) Welcher 
Sozialversicherungsträger 
zahlt die Pension?
Für die Leistungserbringung ist jener Pensionsversiche-
rungsträger zuständig, bei dem in den letzten 15 Jahren 
vor dem Stichtag die meisten Versicherungsmonate er-
worben wurden. 

Folgende Träger sind für die Leistungserbringung 
im Rahmen der Pensionsversicherung zuständig
• Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

Pensionsversicherungsanstalt (PVA)
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau (BVAEB)

• Gehaltsgesetz (GehG), Beamten-DienstrechtsG (BDG)
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau (BVAEB)

• Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)

5.  Die staatliche Pension

WitwerversorgungWitwerversorgung
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a.) Erlöschen der 

Kassenverträge wegen 

Erreichen der Altersgrenze

Bis zum In-Kraft-Treten des 4. Sozialrechtsänderungsgesetz 

2009 hat es keine Altersbeschränkung für die Ausübung 

von Kassenverträgen gegeben.

Mit der ab 1.1.2010 wirksamen gesetzlichen Änderung wur-

de normiert, dass als zwingender Bestandteil der Gesamt-

verträge die Festlegung einer Altersgrenze vorzusehen ist. 

Demnach soll ein Einzelvertragsverhältnis mit den Kran-

kenversicherungsträgern spätestens mit der Vollendung 

des 70. Lebensjahres enden.

Die Ärztekammer für Tirol und die Österreichische Gesund-

heitskasse (ÖGK) haben sich auf folgende Regelung geeinigt:

Vertragsabschluss vor dem 1.1.2010

Für Vertragsärzt:innen, die vor dem 31.12.2009 das 

65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erlischt das 

Vertragsverhältnis ohne Kündigung mit Ablauf des Ka-

lendervierteljahres, in dem der:die Vertragsärzt:in das 

70. Lebensjahr vollendet hat, frühestens jedoch mit Voll-

endung des 15. Vertragsjahres.

Vertragsabschluss ab dem 1.1.2010

Der Einzelvertrag erlischt ohne Kündigung mit Ablauf des 

Kalendervierteljahres, in dem der:die Vertragsärzt:in das 

70. Lebensjahr vollendet.

Im Fall einer drohenden vertragsärztlichen Unterversor-

gung können Ausnahmen von der Altersgrenze, im Einver-

nehmen zwischen der Österreichischen Gesundheitskasse 

(ÖGK) und der Ärztekammer für Tirol, vereinbart werden.

Dieser Regelung haben sich auch die Sozialversicherungs-

träger BVAEB und SVS angeschlossen.

b) Kündigung von kurativen 

Kassenverträgen

Gemäß § 343 Abs. 4 ASVG können die Kassenverträge von 

der Vertragsärztin bzw. vom Vertragsarzt unter Einhaltung 

einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden 

Kalendervierteljahres gekündigt werden. Die dreimonatige 

Frist und der Kündigungstermin zum Ende eines jeden 

Quartals gelten sowohl für die ÖGK als auch für die Sozial-

versicherungsträger BVAEB und SVS sowie für die KFA 

Wien. Die Kündigung bedarf keiner Zustimmung seitens 

der Kassen.

Jeder kurative Einzelvertrag ist gesondert bei jeder einzel-

nen Kasse zu kündigen. Die Kündigung ist an keine Form-

vorschrift gebunden. ACHTUNG: Das Vertragsverhältnis 

zwischen dem Vertragsarzt oder der Vertrags-Gruppenpra-

xis und dem Träger der Krankenversicherung erlischt ohne 

Kündigung auch im Falle der Kündigung des Einzelver-

trages mit einem oder mehreren anderen Krankenversiche-

rungsträgern. Die Erlöschung erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu 

welchem die Planstelle nachbesetzt wird.

Um eine nahtlose kassenärztliche Versorgung der Pati-

ent:innen zu gewährleisten, sollten Kassenverträge recht-

zeitig, d. h. 7 bis 8 Monate vor der geplanten Beendigung 

der kassenärztlichen Tätigkeit, gekündigt werden. Diese 

Zeitspanne ist auch notwendig, um eine ordnungsgemä-

ße Neuausschreibung und Nachbesetzung gewährleisten 

zu können. Gerade in Zeiten, in denen die Nachbesetzung 

von Kassenplanstellen zunehmend schwieriger wird, 

kann eine frühzeitige Kündigung und damit einhergehen-

de Ausschreibung die Chance bieten, eine:n Nachfolger:in 

zu finden.

Textvorschlag für ein Kündigungsschreiben

„Unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Frist 

kündige ich meinen kurativen Einzelvertrag mit Ihrer So-

zialversicherungsanstalt zum … .“

Gerne sind die Mitarbeiter:innen der Ärztekammer behilf-

lich, die Schreiben an die jeweiligen Kassen zu verfassen.

Da die Ärztekammer für die Nachbesetzung der frei wer-

denden Stelle Sorge zu tragen hat, soll auch die Kammer 

vom Vertragsarzt bzw. von der Vertragsärztin über sei-

ne:ihre Kündigung informiert werden. Idealerweise ent-

hält die Mitteilung über die erfolgte Kündigung an die 

Ärztekammer auch eine Information bezüglich der Wei-

terführung in der Ärzteliste (Details siehe Punkt 3.).

Weiters erlischt bei Kündigung des kurativen Einzelver-

trages auch der Vorsorgeuntersuchungsvertrag automa-

tisch (keine separate Kündigung des Vorsorgeuntersu-

chungsvertrages notwendig), es sei denn, der kurative 

Einzelvertrag wurde vom Vertragsarzt bzw. von der Ver-

tragsärztin wegen Erreichung des Anfallalters für eine 

Alterspension nach dem Freiberuflichen-Sozialversiche-

rungsgesetz (FSVG) gekündigt. In einem solchen Fall kann 

der Vorsorgeuntersuchungsvertrag längstens fünf Jahre 

1.  Zurücklegung einer 

Kassenpraxis

mit 1.1.2024 (bis zum Jahr 2033: Anhebung um 6 Monate 
pro Jahr) an jenes der Männer – 65. Lebensjahr – heran-
geführt. Das bedeutet, dass Frauen mit einem Geburts-
datum ab 2.12.1963 bereits ein erhöhtes Antrittsalter für 

versicherungsbeitrag eingehoben, aber bei der späteren 
Pensionsberechnung fiktiv Beitragsleistungen für diesen 
Zeitraum mit vollem Beitragssatz berücksichtigt.

Besonderer Höherversicherungsbetrag 
Personen, die neben dem Bezug einer Alterspension er

Kinderunterstützungen mehrerer Kinder dürfen insge
samt das Doppelte einer Kinderunterstützung nicht über-
steigen und sind erforderlichenfalls im gleichen Verhält-

brutto € 3.900,00 auf. Die Leistung unterliegt der Ein
kommensteuer. Anspruchsberechtigt sind der oder die 
namhaft gemachten Verfügungsberechtigten gemäß ei-
genhändig unterfertigter Todesfallbeihilfenverfügung, 
welche zu Lebzeiten im Original beim Wohlfahrtsfonds 
hinterlegt werden muss. Ohne Verfügung geht der An
spruch zunächst auf den:die Witwe:r, wenn nicht vor
handen auf den:die Waise:n, wenn ebenfalls nicht vor

-

rungsträgern. Die Erlöschung erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu 

Um eine nahtlose kassenärztliche Versorgung der Pati-

ent:innen zu gewährleisten, sollten Kassenverträge recht-

h. 7 bis 8 Monate vor der geplanten Beendigung 

der kassenärztlichen Tätigkeit, gekündigt werden. Diese 

Zeitspanne ist auch notwendig, um eine ordnungsgemä-

ße Neuausschreibung und Nachbesetzung gewährleisten 

zu können. Gerade in Zeiten, in denen die Nachbesetzung 

von Kassenplanstellen zunehmend schwieriger wird, 

kann eine frühzeitige Kündigung und damit einhergehen-

de Ausschreibung die Chance bieten, eine:n Nachfolger:in 

„Unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Frist 

kündige ich meinen kurativen Einzelvertrag mit Ihrer So-

Gerne sind die Mitarbeiter:innen der Ärztekammer behilf-

Gerne sind die Mitarbeiter:innen der Ärztekammer behilf-

Gerne sind die Mitarbeiter:innen der Ärztekammer behilf

lich, die Schreiben an die jeweiligen Kassen zu verfassen.

Da die Ärztekammer für die Nachbesetzung der frei wer-

denden Stelle Sorge zu tragen hat, soll auch die Kammer 

vom Vertragsarzt bzw. von der Vertragsärztin über sei-

ne:ihre Kündigung informiert werden. Idealerweise ent-

hält die Mitteilung über die erfolgte Kündigung an die 

Ärztekammer auch eine Information bezüglich der Wei-

terführung in der Ärzteliste (Details siehe Punkt 3.).

Weiters erlischt bei Kündigung des kurativen Einzelver-

trages auch der Vorsorgeuntersuchungsvertrag automa-

tisch (keine separate Kündigung des Vorsorgeuntersu-

chungsvertrages notwendig), es sei denn, der kurative 

Einzelvertrag wurde vom Vertragsarzt bzw. von der Ver-

tragsärztin wegen Erreichung des Anfallalters für eine 

Alterspension nach dem Freiberuflichen-Sozialversiche-

rungsgesetz (FSVG) gekündigt. In einem solchen Fall kann 

der Vorsorgeuntersuchungsvertrag längstens fünf Jahre 

pro Jahr) an jenes der Männer – 65. Lebensjahr – heran
geführt. Das bedeutet, dass Frauen mit einem Geburts
datum ab 2.12.1963 bereits ein erhöhtes Antrittsalter für 

hinterlegt werden muss. Ohne Verfügung geht der An
spruch zunächst auf den:die Witwe:r, wenn nicht vor
handen auf den:die Waise:n, wenn ebenfalls nicht vor
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nach Beendigung des kurativen Einzelvertrages, höchstens 

jedoch bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres, fortbeste-

hen. Falls Interesse am Fortbestand des Vorsorgeunter-

suchungsvertrages besteht, sollte dies im Zuge der Kündi-

gung des kurativen Vertrages angemerkt werden. 

Freiwerdende Kassenstellen werden sodann auf der Website 

der Ärztekammer für Tirol öffentlich ausgeschrieben. Die 

Vergabe der Kassenverträge erfolgt für alle Kassen nach 

dem mit der ÖGK gesamtvertraglich vereinbarten Punkte-

schema.

c.) Einvernehmliche 

Auflösung von kurativen 

Kassenverträgen

Möchte der:die Ärzt:in einen anderen Zeitpunkt als das Ende 

eines Kalendervierteljahres für die Auflösung der kurativen 

Kassenverträge wählen oder kann er:sie aus verschiedenen 

Gründen (z.B. Krankheit) die dreimonatige Kündigungsfrist 

nicht einhalten, so kann der Versuch unternommen werden, 

eine einvernehmliche Auflösung zu erreichen.

Hierfür ist jedoch die Zustimmung der einzelnen Sozialver-

sicherungsträger erforderlich.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Kassen 

vor dem Hintergrund der zunehmenden Nachbesetzungs-

problematik einvernehmlichen Auflösungen sehr restriktiv 

gegenüberstehen.

d.) Widerruf der KUF-

Verpflichtungserklärung

Eine allfällig abgegebene Verpflichtungserklärung, die zwi-

schen der Tiroler KUF und der Ärztekammer für Tirol ver-

einbarten Tarife als verbindlich anzuerkennen, kann jeder-

zeit und ohne Einhaltung von Fristen widerrufen werden.

e.) Was passiert mit der 

E-card-Ausstattung?

Abhängig davon, ob ein:e Nachfolger:in das E-card-System 

übernimmt oder nicht, gibt es zwei Möglichkeiten:

• Kein:e (Kassenplanstellen-)Nachfolger:in:

Rechtzeitige Abklärung der Kündigungsfrist beim E-card- 

Provider und sodann Kündigung des Vertrages mit dem 

E-card-Provider (A1 Telekom Austria AG/Hutchison Drei 

Austria GmbH/Magenta Telekom).

Da die E-card-Infrastruktur im Eigentum des jeweiligen 

Providers steht, ist es wichtig, sich hier unbedingt an die 

vorgeschriebenen Prozesse (Abholung/Übermittlung der 

Geräte) des Providers zu halten.  

• (Kassenplanstellen-)Nachfolger:in vorhanden:

Gibt es eine:n Kassenplanstellennachfolger:in, so kann die 

E-card-Infrastruktur und der Provider-Vertrag des:der Vor-

gänger:in übernommen werden. Voraussetzung dafür ist 

jedoch, dass der:die Vorgänger:in den Vertrag noch nicht 

gekündigt hat. In diesem Fall ist eine rechtzeitige Kontakt-

aufnahme und Abklärung mit dem E-card-Provider not-

wendig.
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werbstätig sind, erhalten für die ab 1.1.2004 geleisteten 
Pensionsbeiträge einen geringfügigen Höherversiche-
rungsbetrag zur Pension.

Dieser Betrag gebührt ab dem Kalenderjahr, das dem 
Kalenderjahr der Aufnahme der Erwerbstätigkeit folgt. 
Für jedes weitere Kalenderjahr der Erwerbstätigkeit wird 
der besondere Höherversicherungsbetrag im Folgejahr 

Erwerbstätigkeit und Pensionsbezug
Die Aufgabe einer Erwerbstätigkeit am Stichtag ist für den 
Bezug einer „regulären“ Alterspension, also für Männer 
zum vollendeten 65. Lebensjahr, für Frauen je nach Ge-
burtsdatum derzeit mit einschleifendem Wert in Richtung 
vollendetes 65. Lebensjahr, nicht erforderlich.

b.) Welcher 
Sozialversicherungsträger 
zahlt die Pension?
Für die Leistungserbringung ist jener Pensionsversiche-
rungsträger zuständig, bei dem in den letzten 15 Jahren 
vor dem Stichtag die meisten Versicherungsmonate er-

Folgende Träger sind für die Leistungserbringung 
im Rahmen der Pensionsversicherung zuständig

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
Pensionsversicherungsanstalt (PVA)
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau (BVAEB)

Gehaltsgesetz (GehG), Beamten-DienstrechtsG (BDG)
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau (BVAEB)

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)

Mindestversicherungszeit für Pensionsanspruch 
Für Personen, die vor dem 1.1.1955 geboren sind, ist diese 

mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
(dazu zählen pro Kind auch bis zu 24 Monate des 
Bezuges von Kinderbetreuungsgeld) oder freiwilligen 

mindestens 300 Versicherungsmonate (Ersatzmonate 
vor dem 1.1.1956 ausgenommen) zum Stichtag oder
mindestens 180 Versicherungsmonate in den letzten 
360 Kalendermonaten vor dem Stichtag vorliegen.

Für Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind und bis 
zum 31.12.2004 mindestens einen Versicherungsmonat 
erworben haben, gelten die oben angeführten Bestim-
mungen nur, sofern sie für diese Personen günstiger 

Für Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind, ist diese 

mindestens 180 Versicherungsmonate nach dem APG 

84 Monate aufgrund einer Erwerbstätigkeit, vor dem 

Den Versicherungszeiten aufgrund einer Erwerbstätigkeit 
sind folgende auch vor dem 1.1.2005 erworbene Zeiten 

werbstätig sind, erhalten für die ab 1.1.2004 geleisteten 
Pensionsbeiträge einen geringfügigen Höherversiche
rungsbetrag zur Pension.

Dieser Betrag gebührt ab dem Kalenderjahr, das dem 
Kalenderjahr der Aufnahme der Erwerbstätigkeit folgt. 
Für jedes weitere Kalenderjahr der Erwerbstätigkeit wird 
der besondere Höherversicherungsbetrag im Folgejahr 
neu berechnet.

Erwerbstätigkeit und Pensionsbezug
Die Aufgabe einer Erwerbstätigkeit am Stichtag ist für den 
Bezug einer „regulären“ Alterspension, also für Männer 
zum vollendeten 65. Lebensjahr, für Frauen je nach Ge
burtsdatum derzeit mit einschleifendem Wert in Richtung 
vollendetes 65. Lebensjahr, nicht erforderlich.

b.) Welcher 
Sozialversicherungs
zahlt die Pension?
Für die Leistungserbringung ist jener Pensionsversiche
rungsträger zuständig, bei dem in den letzten 15 Jahren 
vor dem Stichtag die meisten Versicherungsmonate er
worben wurden. 

Folgende Träger sind für die Leistungserbringung 
im Rahmen der Pensionsversicherung zuständig
• Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

Pensionsversicherungsanstalt (PVA)
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen
bahnen und Bergbau (BVAEB)

• Gehaltsgesetz (GehG), Beamten-DienstrechtsG (BDG)
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen
bahnen und Bergbau (BVAEB)

• Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)
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Eine allfällig abgegebene Verpflichtungserklärung, die zwi-

schen der Tiroler KUF und der Ärztekammer für Tirol ver-

einbarten Tarife als verbindlich anzuerkennen, kann jeder-

zeit und ohne Einhaltung von Fristen widerrufen werden.

Abhängig davon, ob ein:e Nachfolger:in das E-card-System 

übernimmt oder nicht, gibt es zwei Möglichkeiten:

Kein:e (Kassenplanstellen-)Nachfolger:in:

Rechtzeitige Abklärung der Kündigungsfrist beim E-card- 

Provider und sodann Kündigung des Vertrages mit dem 

E-card-Provider (A1 Telekom Austria AG/Hutchison Drei 

Da die E-card-Infrastruktur im Eigentum des jeweiligen 

Providers steht, ist es wichtig, sich hier unbedingt an die 

vorgeschriebenen Prozesse (Abholung/Übermittlung der 

(Kassenplanstellen-)Nachfolger:in vorhanden:

Gibt es eine:n Kassenplanstellennachfolger:in, so kann die 

E-card-Infrastruktur und der Provider-Vertrag des:der Vor-

gänger:in übernommen werden. Voraussetzung dafür ist 

jedoch, dass der:die Vorgänger:in den Vertrag noch nicht 

gekündigt hat. In diesem Fall ist eine rechtzeitige Kontakt-

aufnahme und Abklärung mit dem E-card-Provider not-

Mindestversicherungszeit für Pensionsanspruch 
Für Personen, die vor dem 1.1.1955 geboren sind, ist diese 

mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
(dazu zählen pro Kind auch bis zu 24 Monate des 
Bezuges von Kinderbetreuungsgeld) oder freiwilligen 

mindestens 300 Versicherungsmonate (Ersatzmonate 
vor dem 1.1.1956 ausgenommen) zum Stichtag oder
mindestens 180 Versicherungsmonate in den letzten 
360 Kalendermonaten vor dem Stichtag vorliegen.

Für Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind und bis 
zum 31.12.2004 mindestens einen Versicherungsmonat 
erworben haben, gelten die oben angeführten Bestim
mungen nur, sofern sie für diese Personen günstiger 

Für Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren sind, ist diese 

mindestens 180 Versicherungsmonate nach dem APG 

84 Monate aufgrund einer Erwerbstätigkeit, vor dem 

Den Versicherungszeiten aufgrund einer Erwerbstätigkeit 
sind folgende auch vor dem 1.1.2005 erworbene Zeiten 
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Fortbildung
Dem ärztegesetzlichen Auftrag, Fortbildungsveranstaltun-
gen zu organisieren und durchzuführen (§ 66 Abs. 2 Zif. 17 
ÄrzteG), kommt die Ärztekammer für Tirol im Rahmen des 
Fortbildungsreferates nach. Das Fortbildungsreferat ko-
operiert bei der Organisation fachspezifischer Fortbildungs-
maßnahmen mit den jeweiligen Referaten, Fachgruppen 
und Kurien. In die Organisation und Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen in den Bezirken sind die Be-
zirksärztevertreter:innen eingebunden. Die Ankündigung 
der Fortbildungsveranstaltungen erfolgt über den monatlich 
erscheinenden Fortbildungsnewsletter, die Website der 
Ärztekammer für Tirol und gegebenenfalls durch den pos-
talischen Versand der Ankündigungen bzw. der Programme. 
Finanziert werden die Fortbildungsmaßnahmen aus den 
Kammerbeiträgen, in Einzelfällen durch Teilnahmegebüh-
ren bzw. durch Sponsorbeiträge und Einnahmen aus ge-
legentlich im Zusammenhang mit Veranstaltungen durch-
geführten Fachausstellungen. Eine weitere Aufgabe des 
Fortbildungsreferates liegt in der Approbation von Fortbil-
dungsveranstaltungen und der Bearbeitung der Anträge auf 
Zuerkennung des ÖÄK-Fortbildungsdiploms.

Tiroler Ärztetage 2025
Am 19./20. September 2025 fanden die Tiroler Ärztetage an 
der UMIT in Hall in Tirol statt. Ein besonderer Programm-
punkt war am ersten Kongresstag die Podiumsdiskussion 
zum Thema „Prävention heute und morgen“, die in der Aula 

der UMIT stattfand. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, 
wie Prävention in Österreich gestärkt werden kann, um die 
Zahl gesunder Lebensjahre in der Bevölkerung zu erhöhen. 
Diskutiert wurden unter anderem effektive Programme zur 
Gesundheitsförderung und die Finanzierung präventiver 
Maßnahmen. Am Podium nahmen ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig 
Ostermann (GÖG), Dr. Andreas Krauter, MBA (ÖGK), Peter 
Lehner (SVS) und Dr. Artur Wechselberger (ÖÄK-Referent 
für Sozial- und Vorsorgemedizin) teil. Die Diskussion, mo-
deriert von Dr. Edgar Wutscher (Bundeskurienobmann 
niedergelassener Ärzte), stieß auf großes Interesse und 
führte zu einem regen Austausch zwischen den Experten 
und dem Publikum.

Am zweiten Kongresstag fand unter der Leitung von Dr. 
Christian Ciardi ein ganztägiges Seminar zum Schwer-
punkt Prävention statt. Es präsentierten hochkarätige 
Vortragende aktuelle Themen aus den Bereichen Gewalt-
prävention, Impfungen, Ernährung, Darmkrebsvorsorge, 
onkologische Prävention, Prävention im Alter, Diabetes 
und vielem mehr.

Neben dem Themenschwerpunkt Prävention boten die 
Tiroler Ärztetage zahlreiche weitere Veranstaltungen und 
praxisorientierte Kurse. Die große Teilnehmerzahl und das 
durchwegs positive Feedback bestätigten einmal mehr den 
hohen Stellenwert der Fortbildung für Tirols Ärzte- »
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schaft. Besonderer Dank gilt den 100 Referentinnen und 
Referenten sowie Seminarleiterinnen und Seminarleitern. 
Zum wirtschaftlichen Erfolg der Ärztetage trägt die Fach-
ausstellung bei, an der wieder über 40 Aussteller teilge-
nommen haben

„Fortbildungszentrum Ärztekammer“ 
Mit dem Ludwig-Winkler-Saal, dem Seminarraum im 
Stöckl und dem kleinen Seminarraum im 5. Stock verfügt 
die Ärztekammer für Tirol über technisch bestens ausge-
rüstete Fortbildungsräumlichkeiten.

Vom Fortbildungsreferat 2025 organisierte und 
durchgeführte Veranstaltungen 

Kongress
Tiroler Ärztetage (zweitägiger Seminarkongress für an-
gestellte und niedergelassene Ärzt:innen in Hall in Tirol, 
19./20. September 2025, 400 Teilnehmer:innen) 
Jungärzt:innenkongress am 9./10. Mai 2025 in der Ärzte-
kammer für Tirol (150 Teilnehmer:innen)

Seminare
•	 Refresherkurs für leitende Notärzt:innen
•	 Notarztrefresher (zweitägige Veranstaltung,  

60 Teilnehmer:innen)
•	 Lehrpraxisleiter:innenseminar (30 Teilnehmer:innen) 
•	 Psychoonkologisches Curriculum
•	 Praxisgründungsseminar
•	 diverse Ausbildungskurse zu ÖÄK-Diplomen (z.B. 

Ärztliche Wundbehandlung)
•	 Fortbildungsreihe FOLKS („FO“rtbildung im  

„L“udwig-win„K“ler-„S“aal)

Fortbildungsveranstaltungen in den Bezirken 
95 Fortbildungsabende in den Bezirken  
zu diversen Themen 
5 Bezirksärzteversammlungen  
(Fortbildung zu berufsrechtlichen Themen) 

Qualitätszirkel 
45 allgemeinmedizinische und fachärztliche Qualitätszirkel

Fortbildungsveranstaltungen diverser Referate 
Referat für klinische Prüfungen, Ausbildungskurs zum 
ÖÄK-Diplom „Klinischer Prüfarzt“ (20 Teilnehmer:innen) 
Referat für Palliativmedizin: 5 Fortbildungsveranstaltun-
gen (Palliativforum) 
Referat für Suchtmedizin: 1 Kurs (Opioid-Substitutions-
therapie), 4 Qualitätszirkel
Referat für Schulärzt:innen: 6 Qualitätszirkel, 1 Seminar

ÖÄK-Fortbildungsdiplom 
In Tirol verfügen 3031 Ärztinnen und Ärzte über das ÖÄK-
Fortbildungsdiplom. Im Jahr 2025 wurden 373 Anträge für 
das ÖÄK-Fortbildungsdiplom bearbeitet. 

ÖÄK-Notarztdiplom 
Im Jahr 2025 wurden 144 Notarztdiplome (Neuausstellun-
gen und Verlängerungen) von der Österreichischen Ärzte-
kammer für Tiroler Ärzt:innen ausgestellt.
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U
nabhängig vom individuellen Fall 

macht dieses Ereignis sichtbar, dass 

selbst in einem hochentwickelten Ge-

sundheitssystem wie dem österreichi-

schen die Akutversorgung an struktu-

relle Grenzen stoßen kann – insbesondere, wenn 

spezialisiertes Personal fehlt.

Zunehmender Druck im ärztlichen 

Krankenhausbereich

Während die Diskussion über lange Zeit vor allem die 

Pflege betraf, rückt nun auch der ärztliche Bereich in 

den Fokus. Laut einer aktuellen Erhebung der Öster-

reichischen Ärztekammer im Mai 2025 würden nur 

62 Prozent der angestellten Spitalsärzt:innen den 

Arztberuf wieder ergreifen – ein deutlicher Rück-

gang gegenüber früheren Befragungen. Die Gründe 

reichen von hoher Arbeitsbelastung über zunehmen-

de Bürokratie bis hin zu unzureichender Planbarkeit 

von Diensten. In mehreren Bundesländern – dar-

unter Tirol – bleiben derzeit ärztliche Dienstposten 

unbesetzt, was sich besonders in Fächern mit ho-

hen Notfallanteilen (Anästhesie, Chirurgie, Gynäko-

logie, Herzchirurgie, Innere Medizin, Intensivmedi-

zin, Neurochirurgie, Radiologie, Unfallchirurgie etc.) 

bemerkbar macht.

Wenn Kapazitäten nicht mehr 

deckungsgleich mit Bedarf sind

Die österreichische Krankenhausstruktur basiert 

Die österreichische Krankenhausstruktur basiert 

auf einer engen Verzahnung spezialisierter Stand

auf einer engen Verzahnung spezialisierter Stand-

orte. In der Praxis zeigt sich jedoch: Diese Vernet

orte. In der Praxis zeigt sich jedoch: Diese Vernet-

zung funktioniert nur, solange genügend Fach

zung funktioniert nur, solange genügend Fach-

ärzt:innen verfügbar sind, um 24-Stunden-Betrieb 

ärzt:innen verfügbar sind, um 24-Stunden-Betrieb 

und Bereitschaftsdienste aufrechtzuerhalten. Fallen 

und Bereitschaftsdienste aufrechtzuerhalten. Fallen 

Schlüsselpersonen aus, verschiebt sich die gesam

Schlüsselpersonen aus, verschiebt sich die gesam-

te Kette – Intensivbetten bleiben blockiert, Opera

te Kette – Intensivbetten bleiben blockiert, Opera-

tionsteams sind unvollständig, Aufnahmen müssen 

tionsteams sind unvollständig, Aufnahmen müssen 

verschoben werden. Nach Angaben der AK Oberös

verschoben werden. Nach Angaben der AK Oberös-

terreich sind dort derzeit rund 120 ärztliche Stellen 

terreich sind dort derzeit rund 120 ärztliche Stellen 

in Spitälern unbesetzt, was zunehmend Auswirkun

in Spitälern unbesetzt, was zunehmend Auswirkun-

gen auf Akut- und Notfallversorgung hat. Die Tiro

gen auf Akut- und Notfallversorgung hat. Die Tiro-

ler Ärztekammer warnt ebenfalls seit Jahren, dass 

ler Ärztekammer warnt ebenfalls seit Jahren, dass 

viele Krankenhäuser zunehmend Schwierigkeiten 

viele Krankenhäuser zunehmend Schwierigkeiten 

haben, Dienste zu besetzen, und fordert nach wie 

haben, Dienste zu besetzen, und fordert nach wie 

vor vehement eine strukturelle Personaloffensive 

vor vehement eine strukturelle Personaloffensive 

im ärztlichen Bereich.

Der kritische Punkt: Akutmedizin

In den letzten Jahren hat sich der Mangel an Ärzt:in

In den letzten Jahren hat sich der Mangel an Ärzt:in-

nen zunehmend in hochakuten Bereichen bemerkbar 

nen zunehmend in hochakuten Bereichen bemerkbar 

gemacht – Notfallaufnahmen, Intensivstationen, Ope

gemacht – Notfallaufnahmen, Intensivstationen, Ope-

rationssälen. Diese Fachrichtungen sind besonders an

rationssälen. Diese Fachrichtungen sind besonders an-

Wenn der ärztliche 

Engpass akut wird
In den vergangenen Wochen hat ein tragisches Ereignis in Oberösterreich große Aufmerksam

In den vergangenen Wochen hat ein tragisches Ereignis in Oberösterreich große Aufmerksam-

keit ausgelöst. Eine Patientin mit einer Aortenruptur konnte in keinem Spital sofort 

aufgenommen werden und verstarb, obwohl die Diagnose klar war. Die Ermittlungen laufen. 

aufgenommen werden und verstarb, obwohl die Diagnose klar war. Die Ermittlungen laufen. 

VP Dr. Daniel von 

Langen, B.Sc.,

Kurienobmann 

der angestellten 

Ärzt:innen
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Beratung - Planung - Ausführung 

ALLES AUS EINER HAND

STANDPUNKTE

fällig für Engpässe, weil sie rund um die Uhr personell 

fällig für Engpässe, weil sie rund um die Uhr personell 

abgesichert sein müssen. Im erwähnten oberösterrei-

abgesichert sein müssen. Im erwähnten oberösterrei-

chischen Fall war es scheinbar genau diese Schnittstelle 

chischen Fall war es scheinbar genau diese Schnittstelle 

– die Verfügbarkeit eines herzchirurgischen Teams und 

– die Verfügbarkeit eines herzchirurgischen Teams und 

eines freien Intensivbetts –, an der das System an seine 

eines freien Intensivbetts –, an der das System an seine 

Grenzen stieß. Solche Situationen sind nicht Ausdruck 

Grenzen stieß. Solche Situationen sind nicht Ausdruck 

individuellen Versagens, sondern Zeichen eines struk-

individuellen Versagens, sondern Zeichen eines struk-

turellen Problems: Die Reserve fehlt.

turellen Problems: Die Reserve fehlt.

Strukturelle Ursachen – und warum 
Strukturelle Ursachen – und warum 

Gegenmaßnahmen so schwerfallen
Gegenmaßnahmen so schwerfallen

Die Ursachen sind vielschichtig:

Die Ursachen sind vielschichtig:

• Demografischer Wandel – etwa ein Drittel der an-

Demografischer Wandel – etwa ein Drittel der an-

gestellten Spitalsärzt:innen ist über 55 Jahre alt.

gestellten Spitalsärzt:innen ist über 55 Jahre alt.

• Arbeitsverdichtung – steigende Dokumentations-

Arbeitsverdichtung – steigende Dokumentations-

pflichten und intensivere Nachtdienste.

pflichten und intensivere Nachtdienste.

• Attraktivitätsverlust – jüngere Ärzt:innen streben 

Attraktivitätsverlust – jüngere Ärzt:innen streben 

vermehrt Teilzeitmodelle, nicht-ärztliche Berufe 

vermehrt Teilzeitmodelle, nicht-ärztliche Berufe 

oder den niedergelassenen Bereich an.

oder den niedergelassenen Bereich an.

• Zunehmende Spezialisierung – immer weniger 

Zunehmende Spezialisierung – immer weniger 

können „alles“ abdecken, die Abhängigkeit von Ex-

können „alles“ abdecken, die Abhängigkeit von Ex-

pert:innenteams wächst.
pert:innenteams wächst.

Diese Gemengelage führt dazu, dass Engpässe 

Diese Gemengelage führt dazu, dass Engpässe 

rasch spürbar werden, sobald mehrere Faktoren zu-

rasch spürbar werden, sobald mehrere Faktoren zu-

sammentreffen: ein Ausfall im Team, hohe Patient:in-

sammentreffen: ein Ausfall im Team, hohe Patient:in-

nenzahlen, saisonale Spitzen.
nenzahlen, saisonale Spitzen.

Was jetzt zu tun wäre
Was jetzt zu tun wäre

Die Forderungen aus ärztlichen Gremien sind klar:

Die Forderungen aus ärztlichen Gremien sind klar:

1. Verlässliche und nachhaltige Personalplanung 

Verlässliche und nachhaltige Personalplanung 

statt kurzfristiger Überbrückungen.

statt kurzfristiger Überbrückungen.

2. Anreizsysteme, um Anstellung und Nachtdiens-

te attraktiv und konkurrenzfähig bzw. erträglich 

zu gestalten.

3. Verstärkte Ausbildungskapazitäten speziell in 

jenen Fächern, die für die Akutversorgung zentral 

sind.

4. Reduktion administrativer Lasten, um ärztliche 

Arbeitszeit wieder für Patient:innen nutzbar zu 

machen.

5. Bessere regionale Steuerung, um Notfallkapazi-

täten zwischen Spitälern abgestimmt verfügbar zu 

halten.

Diese Maßnahmen sind keine abstrakten Wünsche, 

sondern konkrete Voraussetzungen, um Patient:in-

nensicherheit zu gewährleisten.

Ausblick
Der Tod einer Patientin darf nicht zur Schlagzeile 

verkommen – wohl aber zum Anlass werden, in-

nezuhalten und zu fragen, wie viele Ressourcen 

unser System noch vorhält, wenn es darauf an-

kommt. Die Akutversorgung ist das Rückgrat des 

Spitalswesens. Wenn dort Lücken entstehen, wird 

rasches Handeln zur Pflicht – für Politik und Trä-

ger gleichermaßen.  

Ein wenig Besinnlichkeit in dieser Zeit mag 

uns daran erinnern, dass echte Versorgung nicht 

von Technik, sondern von Menschen getragen 

wird – und dass diese Menschen auch künftig dort 

sein müssen, wo sie am dringendsten gebraucht 

werden.�

■

Die Tiroler 

Ärztekam-

mer fordert 

vehement 

eine struk-

turelle 

Personal-

offensive im

ärztlichen 

Bereich.

Öff entlichkeitsarbeit
Die Ärztekammer versucht, ihre Mitglieder mit 
ihrer internen Informationstätigkeit auf dem Lau-
fenden zu halten und dabei den Mittelweg zwi-
schen Überlagerung und Vorenthalten wichtiger 
Informationen zu fi nden. Vor allem aber hat sich 
die Ärztekammer auch zum Ziel gesetzt, Medien-
betreuung und Medieninformation sehr gewissen-
haft zu betreiben, um damit den Journalisten die 
Möglichkeit der objektiven Berichterstattung zu 
liefern.

In gezielt angesetzten Pressekonferenzen und sorg-
fältig erarbeiteten Presseaussendungen erfolgt 
dieser Kontakt zur Medienwelt. Auch hier versucht 
man, von einer Überhäufung Abstand zu nehmen, 
um dann, wenn es wirklich wichtig ist, auch Gehör 
zu erhalten. 

Presseaktivitäten der 
Ärztekammer für Tirol 
2025
Pressekonferenzen:
7.3.2025, „Darmkrebsvorsorge – Leben retten und Kosten 
im Gesundheitswesen sparen“: Ärztekammer für Tirol 
fordert Bekenntnis zu verbesserter Darmkrebsvorsorge 
von Politik und Krankenkassen
7.5.2025, Wie fehlende Reformen in den Krankenhäusern 
die ärztliche Versorgung in Tirol gefährden

Presseaussendungen:
1.10.2025, Prävention heute und morgen – „Eigenverant-
wortung ist essenziell“
26.10.2025, Kinderärztliche Versorgung in Tirol auf der 
Bremse

Medien der Ärztekammer 
für Tirol 
Mitteilungen der Ärztekammer für Tirol 
Das Magazin der Ärztekammer für Tirol erscheint viermal 
jährlich und wird an mehr als 5500 Ärzt:innen sowie an 
über 80 weitere Abonnent:innen verschickt. Es stellt damit 
ein zentrales Kommunikationsmedium dar und erreicht 
einen Großteil der Tiroler Ärzteschaft regelmäßig und di-
rekt. Inhaltlich greift das Magazin aktuelle Entwicklungen 
im Gesundheitswesen ebenso auf wie praxisrelevante 
Themen aus dem ärztlichen Berufsalltag. Fachliche Bei-
träge, Berichte aus der Praxis  und Interviews bieten einen 
vielseitigen Einblick in medizinische, organisatorische und 
berufspolitische Fragestellungen. Darüber hinaus vermittelt 
das Magazin einen fundierten Überblick über die standes-
politischen Aktivitäten der Ärztekammer für Tirol.

Newsletter
Um die Kurienmitglieder über aktuelle Themen zu informie-
ren, werden Newsletter in elektronischer Form versandt. 

Website (www.aektirol.at) 
Die Website der Ärztekammer für Tirol stellt 
eine zentrale Informationsplattform für ihre 
Mitglieder dar und bietet einen umfassenden 
Überblick über aktuelle Entwicklungen sowie 
relevante Fragestellungen im Tiroler Gesund-

heitssystem. Laufend aktualisierte Inhalte gewährleisten, 
dass sich Ärzt:innen zeitnah über berufspolitische The-
men, rechtliche Rahmenbedingungen und organisatori-
sche Neuerungen informieren können.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem umfangreichen 
Downloadcenter, das eine Vielzahl an praxisrelevanten 
Unterlagen bereitstellt. Neben unterschiedlichen Formu-
laren fi nden sich dort auch wichtige Gesetzestexte, Tarif-
empfehlungen, Honorarordnungen, Mustervereinbarun-
gen sowie Vortragsunterlagen und weitere unterstützende 
Informationen. Diese strukturierte und leicht zugängliche 
Sammlung trägt wesentlich dazu bei, den administrativen 
Aufwand im Berufsalltag zu reduzieren und die Mitglieder 
in ihrer täglichen Arbeit effi  zient zu unterstützen.
Insgesamt fungiert die Website der Ärztekammer für Tirol 
als zentrale Anlaufstelle und digitales Serviceportal, das 
Information, Service und Unterstützung bündelt.

Informationsbroschüren 
Auch die Möglichkeit, mit Informationsbroschüren be-
stimmte Zielgruppen zu erreichen, wird genützt. Zum 
Beispiel:
• Praxisleitfaden für Wahlärzt:innen
• Ärztliche Tätigkeit in Österreich
• Broschüre Praxiszurücklegung
• Informationsbroschüre Außervertragliche Honorare 

und Tarife etc.
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Viva la vida Die Ärztekammer lud Ende August zum traditionellen Sommerfest.  S. 34
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Ausbildungsevaluierung 

2025 – Zahlen und 
Fakten  S. 30

Save the Date: 
Jungärzt:innenkongress 

am 8. Mai 2026  S. 31

Wissenschaft, 
Versorgung und 
Verantwortung im 
Wandel  S. 10

Ja darf ich denn das? – 

Übertragung von Aufgaben 

an Ordinationspersonal  S. 14
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Pressespiegel 2025

Der Pressespiegel für die Ärztekammer für Tirol wird von 
der APA Presseagentur über die Österreichische Ärztekam-
mer erstellt und wird tagesaktuell kammerintern online 
gestellt. Somit kann die Ärztekammer für Tirol durch das 
Selektieren der Artikel, täglich einen Pressespiegel erstellen, 
welcher für die Tiroler Gesundheitspolitik bzw. für die  
Tiroler Ärztekammer relevant ist.

Zusätzlich werden die folgenden  
österreichischen Printmedien samt ihrer  
regionalen Mutationen beobachtet: 
Burgenländische Volkszeitung, Falter, Format, Furche, 
Heute, Kleine Zeitung, Konsument, Krone, Kärntner Tages-
zeitung, Kurier, News, Niederösterreichische Nachrichten, 

NVB, Österreich, Presse, Profil, Salzburger Nachrichten, 
Standard, Trend, Vorarlberger Nachrichten, WirtschaftsBlatt, 
Wiener Zeitung.

Dadurch hat die Ärztekammer für Tirol einerseits jeden Tag 
die aktuellsten Artikel online als Faksimile griffbereit, die 
sie direkt betreffen und andererseits auch einen hervorra-
genden Überblick über die Gesundheitspolitik der anderen 
Bundesländer.

Insgesamt wurden von 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 
531 Pressemeldungen, welche die Ärztekammer für Tirol 
betreffen, zur Verfügung gestellt. Betreffend ganz Österreich 
waren es 12.478 Artikel. 

Top-Publisher

„Ärztenetz Tirol“ 
Das „Ärztenetz Tirol“ ist auf der Website der Ärztekammer 
für Tirol zu finden und bietet im Sinne der Neuausrichtung 
und Stärkung der Primärversorgung ein Netzwerk für alle, 
die an der Patientenversorgung mitwirken. Hausärzt:innen 
stellen dabei die Drehscheibe der medizinischen Primär-
versorgung dar. 

„Landärzte-Website“ 
Auf Initiative und nach Vorschlägen niedergelassener 
Landärzt:innen hat die Ärztekammer für Tirol diese „Land-
ärzte-Website“ ins Netz gestellt. Tiroler Landärztinnen und 
Landärzte präsentieren sich dort und laden zur Diskus-
sion ein. Sie wollen mit ihrem Internetauftritt auf die Be-
völkerung, aber auch auf die politischen Entscheidungs-

träger zugehen und sie mit ihrem Berufsbild wie auch mit 
den speziellen Problemstellungen der Ärztinnen und 
Ärzte am Land vertraut machen.
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Die wichtigsten Themen im Überblick

Monat Titel Medium
Jänner Pathologie unter dem Mikroskop Tiroler Tageszeitung

Jänner UMIT bleibt, aber sie muss abspecken Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Jänner Sprengelarzt-System steht vor Umbruch Tiroler Tageszeitung

Jänner Ärztechef fordert Gebühr ein Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung, Heute, Kurier, 
Österreich, Die Presse

Jänner 91 Stellen für Ärzte in Tirol unbesetzt Tiroler Tageszeitung

Februar Augenärzte drohen mit Kassen-Ausstieg Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Februar Selbst Wahlärzte stoßen an ihre Grenze Tiroler Tageszeitung

Februar Gewalt lässt Kinder schweigen Tiroler Tageszeitung, ORF.at

März Nach langer Suche Arzt für Abtreibungen in Tirol 
gefunden

Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung, Kurier, 
Österreich, 

März Beim nächsten Arztbesuch den Darm screenen Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung, Kurier, Österreich

März Wörgl wartet, bis der Arzt kommt Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

April Spartipps der Ärztekammer irritieren die 
Gesundheitskasse Der Standard

April Kassen-Ausstieg? Augenärzte verlängern Ultimatum 
bis Juni Tiroler Tageszeitung

Mai Streit um Ärztegehälter spitzt sich zu: „Junge 
wandern ab“ Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Mai Gebt Jungärzt:innen Perspektiven! Tiroler Tageszeitung

Mai Eine Gewaltambulanz ist „nur der erste Schritt“ Kronen Zeitung

Juni Diakonie übernimmt Ärztezentrum Tiroler Tageszeitung

Juni Augenärzte: Kassen-Ausstieg vorerst abgewendet Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Juli Rechnungshof mit Rüge für Pathologie der Klinik Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Juli Kasse in Tirol fordert ebenfalls Kurskorrektur Tiroler, Tageszeitung, Kronen Zeitung

Juli Spitäler Kufstein und St. Johann planen  
„Tirol Kliniken light“ Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

August Hälfte der niedergelassenen Ärzte sind älter als 55 Jahre Österreich

August Honorar-Streit: Ärzte wehren sich gegen Blockade-
Vorwurf Kurier

August Das Produkt Kassenvertrag ist kaputt Kleine Zeitung

September Ärzte wollen Lösung bei der Telemedizin Tiroler Tageszeitung

September Land verteidigt Pathologie Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Oktober Fehlende Nachtbereitschaft: Tirol will „Machtwort“ 
aus dem Bund Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung, ORF.at

Oktober Land plant bis zu 16 neue Ärztezentren Tiroler Tageszeitung

November Primärversorgung Wörgl soll bis zum Sommer 
stehen Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

November Gesundheitsversorgung 2030:  
Das sind die Pläne für Tirol Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

November Ärzte sehen System am Limit Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Dezember Länder haben Interesse, Spitäler loszuwerden Kurier

Dezember Rechnungshof fordert Gesamtvertrag zwischen 
Ärzten und Kasse

Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung, Kurier, 
Salzburger Nachrichten, Kleine Zeitung

Dezember Thomas Klestil wird Geschäftsführer der Tirol Kliniken Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung
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Tiroler Tageszeitung – 15. Februar 2025Tiroler Tageszeitung – 15. Februar 2025

Von Liane Pircher

Innsbruck – Dass es schwie-
rig ist, bei einem Facharzt 

mit Kassenvertrag einen Ter-
min zu bekommen, ist nichts 

Neues. Grundsätzlich sind
Ordinationen zwar verpflich-
tet, Patienten ihrer Kasse zu
versorgen, diese Basisversor-
gung können viele aber nicht 

mehr leisten. Das zeigt auch 

unser Rundruf in 15 Tiroler 

Praxen gefragter Fachrich-
tungen (Dermatologie, Gynä-
kologie, Zahnarzt).

Viele Hürden, langes Warten

Die erste Hürde bestand dar-
in, überhaupt jemanden ans 

Telefon zu bekommen. Häu-
fig meldete sich nur der An-
rufbeantworter oder es war 

ständig besetzt. Als dann wer
erreicht und für eine Routi-
neuntersuchung angefragt
wurde, war in keinem Fall ein 

Termin binnen der nächsten
Wochen oder Monate mög-
lich, drei Hautärzte und alle 

Gynäkologen verkündeten
überhaupt einen Aufnah-
mestopp. Ein Hautarzt hätte 

einen Kontrolltermin in elf
Monaten angeboten. Immer-
hin wäre bei Zahnärzten „im 

akuten Schmerz- und Not-
fall“ ein Termin, so wie es die 

Behandlungspflicht vorsieht,
möglich gewesen. Danach 

aber „müssen wir PatientIn-
nen wieder in die Ungewiss-
heit entlassen“, meinte eine 

Kassenärztin am Telefon.
Wer nun denkt, mit dem

Schritt zum (teuren) Wahl-
arzt samt Selbstbehalt auto-
matisch zu einem „schnel-
len“ Termin zu kommen, der 

wird mitunter selbst dort ent-
täuscht – das zeigt zumindest 

unser erneuter Rundruf in 15

Selbst Wahlärzte 
stoßen an ihre Grenze
Wegen übervoller Kassenpraxen weichen PatientInnen auf 

Wahlärzte aus. Aber selbst bei diesen gibt es – je nach Fach –

immer häufiger einen Aufnahmestopp oder längere  

Wartezeiten. Das zeigt ein TT-Rundruf.  

Ein Versorgungsproblem, das  

Ambulanzen belastet.

den einen Aufnahmestopp,
bei anderen ist mit einer War-
tezeit von mehreren Monaten
zu rechnen. Nur einer konn-
te einen Termin binnen zwei
Wochen anbieten. Etwas ein-
facher war es bei einzelnen
Zahnärzten, wo teils binnen
zehn Tagen ein Termin mög-
lich gewesen wäre.

Mogelpackung Versorgung

Nicht überrascht von dem
Ergebnis zeigt sich Ärztekam-
merpräsident Stefan Kastner,
der schon länger eine „Mo-
gelpackung und Mangelver-
sorgung“ ortet, wenn es um
das politische Versprechen
einer guten und flächende-
ckenden Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung geht.
Kastner vertritt zwar nicht
die Zahnärzte, ortet aber ins-
gesamt ein hausgemachtes
Problem: „Die Bevölkerung
wächst, wird immer älter und
die Nachfrage nach fachärzt-
lichen Behandlungen steigt.“
Diese Entwicklung übe wie-

Praxen: „Derzeit nehmen wir 

keine neuen Patienten mehr 

auf, aber Sie können es gerne
im Herbst noch einmal ver-
suchen“, sagt die freundliche 

Stimme am Telefon. Diese ge-
hört zu einer Hautarztpraxis 

nahe Innsbruck. Auch sechs
GynäkologInnen und drei wei-
tere HautärztInnen verkün-

derum Druck auf die Spitals-
ambulanzen aus. Einfach
gesagt: Wer keinen Termin
im niedergelassenen Bereich
bekommt, geht in die Klinik. 

Dort gibt es einen Full Ser-
vice. Dass an der MZA-Not-
fallaufnahme viele Patienten
letztendlich als „Bagatellfall“
eingestuft werden, ist ein of-
fenes Geheimnis (siehe auch
unten). Die künftige Regie-
rung werde sich entscheiden

müssen, wo es in der Gesund-
heitsversorgung hingeht, sagt 

Kastner. Ansonsten werde
auch keine Wiedereinfüh-
rung der Ambulanzgebühr 

helfen, die Kastner prinzipiell 

unterstützt. Denn: „Wo sol-
len die Leute hin, wenn es im
niedergelassenen Bereich zu
wenig Angebot gibt? Da rettet 

uns auch keine Gebühr.“

Nicht nur bei Tirols Hausärzten sind viele Praxen derzeit voll ausgelastet. Foto: Rita Falk

Auf 1000 Erwachsene 
kommen in Tirol sechs Ärzte, 
davon immer  
weniger 
Kassenärzte
Fotos: iStock, Montage: TT

Stefan Kastner
(Tiroler Ärztekammerpräsident)

„Wir treiben dahin. 
Von einer nächsten 

Regierung erwarte ich 
mir eine Entscheidung, 
wohin es gehen soll.“
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Auf 1000 Erwachsene 
kommen in Tirol sechs Ärzte, 
davon immer  
weniger 
Kassenärzte
Fotos: iStock, Montage: TT
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TIROLANDREAS MÖLZER

Anderer-
seits

F lexibel, geräuscharmund arbeitssicher – solässt sich die neueste In-novation von Leitner mitwenigenWorten zusammen-fassen. Mit „Ropera“ stelltedas Südtiroler Unterneh-men gestern bei der Welt-leitmesse für alpine Techno-logien „Interalpin“ in Inns-bruck eine leistungsstarkeKomponente für Einseilum-laufbahnen vor. Nachhaltig,effizient und umweltfreund-lich soll der neue Standardsein, wie auch VorstandMartin Leitner resümiert:„In die Entwicklung von Ro-pera ist das Know-how vonLeitner, Poma und Bartho-let mit eingeflossen und so-mit schaffen wir es, demKunden das Beste aus diesendreiWelten anzubieten.“Altbewährte und neueTechnologien sind vereintEingebaut in die Innovationsind bewährte Komponen-ten wie das Leitner Direct-Drive oder die getriebeloseAntriebstechnologie mittechnischen und optischenOptimierungen klassischerBestandteile. Mit „Ropera“gibt es künftig hochklappba-

Wirtschaft
in Tirol

re Podeste, Arbeitspodesteauf zwei Ebenen, eine geräu-mige Arbeitsplattform imvorderen Stationsbereichoder ein innovatives Luken-system, um Ersatzteile ein-fach und schnell in die Sta-tion einbringen zu können.Auch die Wartungsinterval-le wurden optimiert.Die neue Technologie sollobendrein eine Lebensdauervon über 40 Jahren ermögli-chen und ist zudem bis zu 95

Prozent recycelbar. Gesi-chert sei dies laut Leitnerdurch eine effiziente undnachhaltige Konstruktion.Erste Umsetzung fixiert,schnelle InstallationDas erste Ropera-Projektwurde bereits gesichert: Die6er-Sesselbahn „Glück“ imSüdtiroler Skigebiet Speik-boden wird mit dem neu-esten Seilbahnstandard aus-gestattet, sehr zur Freude

vom Präsident der Bergbah-nen, Franz Wieser: „Dasperfekte Ineinandergreifenaller Einzelteile ermöglichtes uns, modernste Technolo-gie optimal zu nutzen.“ In-nerhalb weniger Wochenkönne der neue Standardhergestellt und installiertwerden. „Damit garantiertLeitner maximale Schnellig-keit und Flexibilität fürKunden“, so das Unterneh-men. MartinOberbichler

sollte alles erfüllt werden.Gesundheits-LR CorneliaHagele (VP) verweist aufdas angespannte Budgetund auf Vergleiche mitNachbarregionen. Tirol lie-ge im Mittelfeld. Anpas-sungen für Berufseinsteigerseien bereits erfolgt, siehtdie Landesrätin keinen aku-tenHandlungsbedarf. c.t.

würden die Anpassungendas Land je ein bis zweiMillionen Euro im Jahrkosten. „Keine Unsumme“,wie Kastnermeint.Jungärzte in Lehrpraxenund Nachtdienste sind nurzwei von mehreren Ge-haltsforderungen der Spi-talsärzte. Das Land sprichtvon 97 Mio. Euro Kosten,

S eit langem ringen Landund Ärztekammer umGehaltsanpassungen beiSpitalsärzten. Besondersbenachteiligt sehen Ärzte-kammer-Präsident StefanKastner und die Kurienver-treter Daniel von Langenund Julian Umlauft aber je-ne 60 jungen Mediziner inLehrpraxen, die noch in derAusbildung stehen. „Dieseverdienen in Tirol bis zu 40Prozent weniger als in an-deren Bundesländern“,rechnet Umlauft vor und er-gänzt: „Uns droht die Ab-wanderung dieser dringendgebrauchten Jungärzte.“Auch die Nachtdiensteder Spitalsärzte müsstenbesser abgegolten werden,fordert der Ärztekammer-Präsident. „Derzeit sinktder Stundensatz, je mehrNachtdienste ein Arzt ab-solviert“, spricht Kastnervon einem leistungsfeindli-chen System. In Summe

Streit um Ärztegehälter spitztsich zu: „Junge wandern ab“

Das alte

TirolDie BerlinerMerz-GefallenenUnter dem Begriff „März-Gefallene“ versteht derhistorisch Kundige gemein-hin die ersten Opfer, die beider bürgerlichen Revolu-tion von 1848 sowohl in derdamaligen preußischenMetropole Berlin als auchin der k. u. k. MetropoleWien den Schüssen derfürstlichen Reaktion zumOpfer fielen.
Aktuell in unseren Tagenkann man mit einer kleinenorthografischen Änderungunter dem Begriff „Merz-Gefallene“ etwas anderesverstehen: nämlich jeneAbgeordneten des Deut-schen Bundestags, die sich– wiewohl einer der neuenKoalitions-Fraktionen an-gehörend – bei der Wahldes neuen BundeskanzlersFriedrich Merz verweiger-ten.

EINERSEITS erklären unsnun die diversen politischenBeobachter, dass dies wohlein Denkzettel für Merzgewesen
sei,weil er allzu viele in dereigenen Fraktion, aber auchbeim sozialdemokratischenKoalitionspartner vor denKopf gestoßen habe.ANDERERSEITS wurdeerstmals ein designierterdeutscher Bundeskanzlernicht im ersten Wahlgangvom Bundestag gewählt.Zweifellos ein schlechtesOmen für die Kanzlerschaftvon Friedrich Merz. Unddies ist umso bedenklicher,als die Deutschen und allenvoran die Bundesregierungmit Friedrich Merz imgegenwärtig offenbar des-orientierten Europa so et-was wie eine Führungsrolleeinnehmen sollten. Und zudiesem Zweck wird Merzwohl erst einmal die eige-nen Leute auf Linie bringenmüssen.

§Traineeprogramm:DasTiroler Familienunterneh-menMPreis bietet Uni-Ab-solventen abOktober ein14-monatiges Traineeshipan. Dabei lernen sie die Fir-ma kennen. Bewerbungenbis 31. Juli möglich.

§Übernahme: Einer derführenden Immobilienkon-zerne im DACH-Raum, So-ravia, übernimmtweitere42 Prozent der Anteile vonFlorianWerner am „HospizamArlberg“. Damit hältman bereits bei 97 Prozent.

§Netzwerktreffen:DerMarketing ClubTirol lud zuseinem ersten Netzwerk-treffen in der InnsbruckerAltstadt. Im Fokus standenaktuelle Trends imMarke-ting sowie der Austauschder vielen Unternehmer.
§ Effizienzsteigerung:Miteiner neuen PV-Anlagebeim Kraftwerk Kalserbachwill die Tinext für bessereStromversorgung sorgen.1065 Module wurden ver-baut, umEnergie insöffent-liche Netz einzuspeisen.

Unter demMotto „Wert derZuversicht“ stand in diesemJahr die Gala zur Verlei-hung des Finanz-MarketingVerband Österreich-Recom-mender Awards in den Wie-ner Sofiensälen. Dabei durf-ten gleich drei Tiroler Insti-tute mit Preisen in die Hei-mat zurückkehren. Unterden traditionell besonderskundenorientierten Regio-nalbanken siegte in diesemJahr die Tiroler Sparkasse.

Den Preis für Regionalversi-cherung sicherte sich die Ti-roler Versicherung. DieBTV – Bank für Tirol undVorarlberg – holte sich denAward in der Kategorie„Banken überregional“ undwurde obendrein mit demhöchsten Zugewinn beimNet Promoter Score (NPS)gegenüber dem Vorjahrauch noch mit dem Sonder-preis „Aufsteiger des Jah-res“ ausgezeichnet. Bravo!

Tiroler Banken und Versicherungräumten bei Gala in Wien Awards ab

FMVÖ-AWARD 2025

Begriff Seilbahn neu definiert
Der Südtiroler Seilbahnhersteller Leitner präsentierte auf der Interalpin in Innsbruck mit

„Ropera“ seine neueste Innovation und startet in „neueÄra“ für Einseilumlaufbahnen

Mit „Ropera“stellte Leitnereinen neuentechnischenStandard inSachen Einseil-umlaufbahnenvor. ZahlreicheBesucher aufder„Interalpin“verfolgten diePräsentation.

Umlauft, Kastner, von Langen (v. li.) ortenHandlungsbedarf

Ärztekammer sieht Tiroler Spitalsärzte bei Nachtdiensten und
Mediziner in der Ausbildung benachteiligt. Das Land kontert.
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NATURBURSCHHandschuhe undMützebrauchte HelmutTöchterle(re.) einst nicht, als er in derFachschulstraße in Fulpmes mitFreund Harald und anderenKindern den Schnee genoss.Das Foto entstand um 1960.Heute ist die Straße vielbefahren und als Skipistenatürlich nicht mehr geeignet.Naturbursch Helmut feiertheute seinen 70. Geburtstag.Dazu gratulieren die BrüderKarlheinz und Luis mit Familie.

BUSINESS AKTUELL

Kronen Zeitung – 8. Mai 2025

Österreich – 9. August 2025Österreich – 9. August 2025
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Stmk. Vor zehn Jahren 

im Herbst 2015 kamen an 

manchen Tagen mehr als 

10.000 geflüchtete Men-

schen in Spielfeld in der 

Steiermark an. Die meis-

ten flüchteten aus Afgha-

nistan und Syrien und 

wollten weiter nach 

Deutschland oder Skandi-

navien. Nach und nach 

wurde eine Zeltstadt ge-

baut, nun wird die Infra-

struktur aber wieder 

deutlich reduziert. 
In Spielfeld sollen vier 

Zelte abgebaut werden. 

Dadurch werden Kosten 

eingespart, heißt es aus 

dem Innenministerium, 

denn für die Zelte und 

Container sind monatlich 

Miet-, Reinigungs- und In-

standhaltungskosten fäl-

lig. Die Containergebäu-

de sowie das Anhaltezelt 

soll laut ORF für grenzpo-

lizeiliche Schwerpunkt-

aktionen bestehen blei-

ben. Auch an der Grenze 

in Nickelsdorf im Burgen-

land werden die Zelte des 

Grenzmanagements teil-

weise abgebaut.
Rückläufig. Es kommen 

immer weniger Flüchten-

de: Waren im Herbst 2022 

mehr als 30 Bundesbe-

treuungseinrichtungen 

für die Grundversorgung 

in Betrieb, sind es aktuell 

nur mehr acht in ganz Ös-

terreich. 

 Zelte in Spielfeld an 
Grenze kommen weg
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 Zahl der Aufgriffe ging deutlich zurück

Weniger Aufgriffe an Grenze.

ORF filmte das Grenzmanagement in Spielfeld.     

Tirol. Knapp die Hälfte 

der niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzte in 

Tirol, ob Haus- oder Fach-

ärzte mit oder ohne Kas-

senvertrag, ist älter als 55 

Jahre. Der Tiroler Ärzte-

kammerpräsident Stefan 

Kastner schlägt Alarm, er 

sieht eine massive Lücke 

in der Gesundheitsversor-

gung auf die Tiroler zu-

kommen. Er fordert 

mehr Ausbildungsplätze 

für angehende Mediziner 

nach dem Studium. „Wo-

bei ich nicht die Studien-

plätze alleine meine, son-

dern wir müssen auch je-

dem Arzt und jeder Ärz-

tin nach dem Studium ei-

nen Arbeitsplatz zur Aus-

bildung anbieten. Und 

das passiert derzeit 

nicht“, kritisiert Kastner 

auf orf.at. Es gibt Warte-

zeiten nach dem Studium 

auf einen Ausbildungs-

platz, und in dieser Zeit 

würden sich viele ander-

weitig umsehen.

Ärztekammerpräsident  

Stefan Kastner.

Hälfte der niedergelassenen
Ärzte sind älter als 55 Jahre
Tiroler Ärztekammerpräsident schlägt Alarm 
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Szbg. Ein tierischer 

Reinhold Messner: Über 

Umwege lief der drei Mo-

nate alte Kater Chino 

diese Woche von Dien-

ten auf das 2.941 Meter 

hoch gelegene Matras-

haus am Hochkönig 

hoch über Werfen. Zwi-

schen dem Zuhause des 

Tieres und seinem Auf-

findungsort am Matras-

haus liegen sechs Kilo-

meter und 1.900 Höhen-

meter über felsiges Ge-

lände. 

Entlaufener Kater lief 
auf fast 3.000 Meter
In Dienten entlaufen, per FB gesucht 
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Ktn. Es liegen viele hei-

ße Tage vor uns: Abküh-

lung sollte man sich aber 

weiterhin nicht in der 

Sattnitz suchen. Die Stadt 

Klagenfurt hält die War-

nung seit Wochen auf-

recht, nicht im Stadtfluss 

zu baden. Noch immer 

hat man die Ursache der 

Verschmutzung mit Ente-

rokokken-Bakterien 

nicht gefunden. Die Bak-

terien aus dem 
Darm können Bla-
senentzündun-
gen oder Infektio-
nen in offenen 
Wunden auslö-
sen. Bei den Häu-
sern entlang des 
neun Kilometer 

langen Wörtherseeab-

flusses würden ständig 
Proben gezogen, 
hier gäbe es keine 
Auffälligkeiten. 
Immer wieder 
werde auch ver-
mutet, es könnte 
die Landwirt-
schaft sein - auch 
keine Nachweise.

Wörthersee-Abfuss weiter belastet
 Wörthersee sei mit Sicherheit nicht Quelle der Verunreinigung

Ursachenfor-
schung läuft.
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REGIONAL Mehr NEWS
auf oe24.atEXTRA

Wanderin nahm Kater im Rucksack mit ins Tal zurück. 
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Von Liane Pircher

G laubt man den Plänen der 
Politik und Krankenkas-
senträger, soll in den 

nächsten Jahren im Gesund-
heitssystem trotz knapper 
Kassen vieles besser werden. 
500 Millionen Euro extra wird 
es aus dem „Gesundheitsre-
formfonds“ geben, gespeist aus 
der Erhöhung der Krankenver-
sicherungsbeiträge der Pensio-
nistInnen. Das Ziel: vieles im 
System zu modernisieren, Ver-
sorgungslücken zu schließen 
und medizinische Leistungen 
für die Bevölkerung abzusi-
chern. Spitäler sollen entlastet 
werden, der niedergelassene 
Bereich gestärkt. Dieses Ziel 
wird auch mit dem neuen Ge-
sundheitsplan für Tirol bis zum 
Jahr 2030 angepeilt. 

Angekündigt wurden u. a. 
30 neue Kassenstellen und der 
Ausbau auf 16 Primärversor-
gungseinheiten. Längst außen 
vor bei der Mitsprache ist die 
Ärztekammer. Sie hat nur das 
Recht auf eine Stellungnahme. 
Und lebt mit dem „Blockade“-
Vorwurf bezüglich Verhandlun-
gen zu Honoraren und Tarifen 
mit der Krankenkasse. Die Ärz-
tevertretung sieht das natur-
gemäß anders: „Man kann uns 
viel vorwerfen, aber man kann 
nicht sagen, dass wir keine Ex-
pertise in Gesundheitsfragen 
hätten“, sagt Stefan Kastner, 
Präsident der Tiroler Ärztekam-
mer. Gemeinsam mit Günter 
Atzl, Kammeramtsdirektor, 
listet er auf, warum der Gesund-
heitsfahrplan bis 2030 keine 
gute Versorgung garantiert. 

Ambulant vor stationär: 
Warum soll die Entlastung 
der Spitäler so nicht funkti-
onieren? 
Die Spitalsambulanz-Besuche 
sind seit Jahren rückläufig bzw. 
stagnieren (2019: 1,613.616, 
2023: 1,615.724). Das zeigt laut 
Ärztekammer, dass bereits 
stark in den niedergelassenen 
Bereich ausgelagert wurde. Vor 
allem die Allgemeinmedizine-
rInnen spüren das bereits. Die-
se hätten u. a. viel mehr in der 
Nachversorgung von OPs zu 
tun (z. B. Nähte entfernen, Ver-
bandswechsel etc.), außerdem 
belaste sie auch der präopera-
tive Bereich, also die Vorberei-
tung auf eine OP, stark. Davon 
unabhängig gibt es Leistungen, 
die nur in Krankenhäusern 
stattfinden können, weil sie 
„draußen“ im niedergelassenen 
Bereich nicht „ausreichend be-
zahlt“ werden. Ein Extrem-Bei-
spiel ist hier die Chemothera-
pie als onkologische Leistung. 
Diese könnte wohnortnah in 
spezialisierten Praxen durch-
geführt werden, die Medika-
mente werden von der ÖGK 
aber nicht finanziert. 

Die Ärztekammer plädiert 
für mehr Kassenstellen. 
Warum gibt es zu wenige 
Bewerber und warum gibt 
es selbst bei Wahlärzten 
lange Wartezeiten?
Die Kammer bekommt so vie-
le Beschwerden von Patienten 
wie noch nie. Sie schreiben: 

„Warum zahle ich ins System 
ein und finde keinen Kassen-
arzt?“ Besonders schwierig sei 
es, einen Augenarzt oder Kin-
derarzt zu finden. Man erkläre 
den PatientInnen, dass man 
an einer stärkeren Kassenver-
sorgung interessiert sei, dafür 
aber primär die Sozialversiche-
rung zuständig sei. Woran 
scheitert’s? Das Kassensystem 
sei nach wie vor unattraktiv 
und zu starr. Ein Beispiel: Man 
erlebe zunehmend Fälle, in 
denen ÄrztInnen gerne Kas-
senverträge abschließen wür-
den, dies aber für ihr Fach nicht 
machbar ist. Beispielsweise 
fehlten diese in Tirol für Nuk-
learmedizin (u. a. Schilddrüse) 
oder auch für die Allgemein- 
und Viszeralchirurgie (u. a. 
Darmspiegelung). Es gibt öster-
reichweit keine einzige Kassen-
stelle für Kardiologie und für 
Rheumatologie. Dazu kommt: 

Vieles sei kompliziert in der 
Verwaltung, es gebe auch vie-
le Berichte von ÄrztInnen, die 
sagen, sie hätten bei der Kasse 
keine Ansprechpartner, wenn 
es Probleme gebe. Fazit: Man 
brauche sich nicht zu wun-
dern, wenn KollegInnen als 
WahlärztInnen arbeiten und 
damit die niedergelassene Ver-
sorgung aufrechterhalten. Pech 
hat der Patient, dem ein Selbst-
behalt bleibt und der nicht 
privat versichert ist.  

Stationär werden Betten 
abgebaut, dafür werden in 
Tirol die Akutgeriatrie und 
Tageschirurgie ausgebaut. 
Was ist daran falsch? 
Tageskliniken sind effizient 
und sparen Geld. Gleichzeitig 
hinkt man aber nach, weil bei-
spielsweise in Innsbruck vor 
zwei Jahren die Tageschirurgie 
zugesperrt wurde. Man muss 

den Status quo erst wieder auf-
bauen. Ein weiteres Beispiel in 
der Akutgeriatrie: Allein am KH 
Hochzirl sind noch 50 Betten 
wegen Personalmangels ge-
sperrt. Man müsste in den 
nächsten Jahren eigentlich mit 
einer Überversorgung arbeiten, 
um bestehende Wartelisten 
überhaupt erst abbauen zu 
können. Wie soll das funktio-
nieren?  

Warum hält die Ärztekam-
mer Primärversorgungs-
einheiten für überschätzt? 
Die PVE haben ihre Berechti-
gung, sind aber kein Allheil-
mittel, genauso wenig wie es 
die Telemedizin (1450) ist. Ohne 
besser finanzierte Strukturen 
im niedergelassenen Bereich 
wird es weiter Wartezeiten und 
keine gute Vorsorge geben. So 
wie es aussieht, ist das Kassen-
system finanziell am Ende.    

INNSBRUCK  Die gesundheitliche Versorgung soll neu aufgestellt werden: Für Tirols Ärztevertreter 

ist es „ein Frevel“, dass ihre Expertise nicht mehr zählt. Sie sehen im neuen Fahrplan 

bis 2030 keine wirkliche Verbesserung. Eine Auflistung von Kritikpunkten. 

„Wartezeiten werden so nicht kürzer“

„Um die Basisver-
sorgung muss 
man sich echt 
Sorgen machen. 
Es fehlen zu viele 
Kassenärzte.“
Günter Atzl
Ärztekammer Tirol, Direktor
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„Es gibt Fächer, 
für die von vorn-
herein kein Kas-
senvertrag ange-
boten wird.“
Stefan Kastner
Ärztekammer Tirol, Präsident
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Bei den Forderungen seitens der Ärztekammer Tirol habe man sich auf Rückmeldungen von ÄrztInnen und PatientInnen konzent-

riert: Die Zahl der PatientInnen nimmt stetig zu, gleichzeitig werden die Wartelisten länger. 

Allgemeinmedizin:
Augenheilkunde:
Dermatologie:
Gynäkologie:
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde:

Innere Medizin:
Kinder- und Jugendheilkunde:

Neurologie:
Psychiatrie:
Kinder- und Jugendpsychiatrie:

Orthopädie und Traumatologie:

Allgemeinmedizin:
Augenheilkunde:
Allgemein- und Viszeralchirurgie:

Haut- und Geschlechtskrankheiten:

Frauenheilkunde und Geburtshilfe:

Innere Medizin:
Kinder- und Jugendheilkunde:

+10 Stellen
+ 4 Stellen
+ 2 Stellen
+ 3 Stellen
+ 1 Stelle
+ 1 Stelle
+ 2 Stellen
+ 1 Stelle
+ 3 Stellen
+ 2 Stellen
+ 1 Stelle

+ 4 Stellen
+ 1 Stelle
+ 6 Stellen
+ 3 Stellen
+ 1 Stelle
+ 1 Stelle
+ 1 Stelle

Ausbau und Erweiterung Primärversorgungseinheiten und Kassenstellen:

Was bis 2030 geplant ist

Derzeit unbesetzte Kassenstellen in Tirol:

13 
für Allgemeinmedizin

+30 
neue Stellen

 von Land, ÖGK, GÖG 

+47 
neue Stellen fordert 

die Ärztekammer

17
für Facharztstellen

Was die Ärztekammer zusätzlich zu den 30 Stellen fordert:
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D ie Grippewelle nimmtin Tirol Fahrt auf. Wieberichtet, ist die Zahl derKrankenstände aufgrundeiner Influenza-Infektionderzeit bereits höher als imVorjahr. In Tirol standenin der Vorwoche 44 Kran-kenstandsfälle aufgrundder echten Grippe 29 imVorjahr gegenüber.
Ärzte raten vor allemRi-sikogruppen zur Impfung.80.000 Tirolerinnen undTiroler haben dieMöglich-keit einer Gratis-Impfunglaut Land bereits genutzt.Das geht aus den Datendes elektronischen Impf-passes hervor. Vom Gra-tis-Impfstoff sind lautLand noch 40.000 Impfdo-

sen verfügbar. „Die Grip-peimpfung ist in Tirol flä-chendeckend gesichert“,betont Gesundheitsdirek-torin TheresaGeley.
Doch bei der Verteilunghakt es offenbar, wie die

Tiroler Ärztekammer kri-tisiert. „Die Online-Bestel-lung funktioniert teilweisenicht und bei den Lieferun-gen kommt es immer wie-der zu Verzögerungen“,fasst Ärztekammer-Präsi-dent Stefan Kastner zu-sammen. Dadurch müss-ten bereits vereinbarte Ter-mine kurzfristig abgesagtwerden. „Dabei ist es jetzthöchst an der Zeit für dieGrippeimpfung“, verweistKastner auf die steigendenInfektionszahlen.
Für die Gratis-Impfun-gen gegen Pneumokokkenund Gürtelrose fürchtetder Ärztechef überhauptEngpässe, weil zu wenigImpfstoff verfügbar sei. c.t.

Sechs Bankomatsprenger sind

F reitag krachte es erneut.In der Nacht wurden dieAnwohner in Aschbach-Markt (NÖ) aus dem Schlafgerissen. Zwei Täter entka-men laut Augenzeugen mitMotorrollern vom Tatort,die Bankfiliale blieb indesvöllig verwüstet zurück. ImBundeskriminalamt weißman, von wo aus die hoch-professionell agierenden kri-minellen Banden agieren.Seit 1. März 2005 werdendie Polizeikräfte gebündelt,um der Serie an Bankomat-sprengungen in ganz Öster-reich ein Ende zu setzen. Die„AG Bankomat“ unterstütztLandeskriminalämter, be-steht aus Ermittlern ausWien, Niederösterreich, derSteiermark, Oberösterreichund Salzburg. Nun konntedie Gruppe einen neuen Er-folg für sich verbuchen.Simultan schritten Behör-den in den Niederlandenund auf Malta ein. In denNiederlanden wurden fünf

Beschuldigte (19 bis 29 Jah-re) verhaftet, zwei weiterezur Fahndung ausgeschrie-ben. Auf Malta wurde einemNordmazedonier (29) dasHandwerk gelegt. Laptops,Tablets, SIM-Karten, Klei-

gehen“, kündigte Innenmi-nister Gerhard Karner(ÖVP) entschlossen an.„Die AGBankomat ist einMusterbeispiel erfolgreicherStrafverfolgung“, lobte Jus-tizministerin Anna Sporrer(SPÖ). Im Bundeskriminal-amt gibt man sich aber nichtder Illusion hin, dass die Se-rie schnell endet. „Wir wer-den die Kriminalitätsformmit voller Entschlossenheitweiter bekämpfen“, betontaber der Direktor des Bun-deskriminalamtes, AndreasHolzer. Stefan Steinkogler

in HaftSeit März arbeitet die
„AG Bankomat“ der
Polizei daran, die
Bankomatsprenger zur
Verantwortung zu
ziehen.Weitere sechs
Personen nun gefasst.

dung, Blitzknallkörper undUnterlagen mit Österreich-Bezug wurden gesichert.Schon im November gingein Niederländer samt Gold-barren, Bargeld und Spei-chermedien ins Netz. Die

Polizei identifizierte 48Sprenger, für die meistenvon ihnen gibt es internatio-nale Haftbefehle. Die Zahlder Festnahmen stieg mit 2.Dezember auf 29 Personen.„Somuss und wird es weiter-

Auch imTiroler Reith (o.)krachte es schon. Bei ihrenRaubtouren nehmen dieSprenger keinerlei Rücksicht.Die Filialen undGebäudebleiben zerstört zurück.
Bisher gelang es der Polizei,48 Männer und Frauen – derGroßteil niederländischeStaatsbürger – als Teil derBankomatsprenger-Bande zuidentifizieren. InternationaleHaftbefehle gibt es gegen siealle, festgenommenwerdenkonnten bis zum jetzigenZeitpunkt 29 Personen.

48
PERSONEN IDENTIFIZIERT

gelegen. Seine Auffindungs-situation könnte darauf hin-deuten, dass er durch denKofferraum das Auto verlas-sen wollte. Außerdem seikein Gang eingelegt oder dieBremsen angezogen gewe-sen, weil sich die Reifen beider Bergung drehten. Oben-drein waren die Türen desFahrzeugs verschlossen.

Mehr als zehn Jahre be-schäftigte der Fall vonAnd-reas L. und Maximilian B.(beide 26) dasOÖ. Mühl-viertel. ImOktober wurdensie schließlich in ihremCit-roën imMoldaustausee ge-funden. Nun gibt es neueDetails: Einer der beiden seiam Beifahrersitz gesessen,der andere auf der Rückbank

Neue Ermittlungsdetails zu jungenVermissten aus dem Moldaustausee

OBERÖSTERREICH

imGesicht von massiver Ge-walteinwirkung zeugen.Auch das Auto desVerdäch-tigen, dem 31-jährigen Ex-Freund desOpfers, wird inder Steiermark auf Spurenuntersucht. Er hat bereitsgestanden, Stefi getötetund ihre Leiche in einemKoffer in einemWald in Slo-wenien vergraben zu haben.

Jetzt steht die Todesursachefest. Am Dienstag wurde dieLeiche der Grazer Influence-rin Stefanie P. in Graz obdu-ziert. Und das vorläufigeObduktionsergebnis bestä-tigt ersteVermutungen: DieFrau (32) wies „Angriffegegen den Hals“ auf, dürftealso erwürgt worden sein.Zudem sollen Hämatome

Obduktion bestätigt: InfluencerinStefanie P. (32) wurde erwürgt

STEIERMARK

„Unfassbar, wozu Menschenfähig sind“, „ich bin sprach-los“: Es sind Kommentarevon „Krone“-Lesern, die denTod von Danylo K. perfektzusammenfassen. Auf grau-enhafte Art undWeise kamder inWien studierendeUk-rainer (21), wie ausführlichberichtet, vorigeWoche imbrennenden Mercedes sei-

nesVaters, seines ZeichensVizebürgermeister der uk-rainischen Metropole Char-kiw, um. Bei lebendigemLeib verbrannt, zuvor vonzwei Landsmännern (19, 45)verprügelt und gefoltert.Noch immer ist das Motivder beiden Männer umstrit-ten, viele Fragen sind offen.Haben sie es, wie die Polizei

vermutet, rein auf das Kryp-to-Vermögen des jungenStudenten aus reichemHaus abgesehen?Ver-schwand das Geld beiderKrypto-Konten erst nachdemTod des 21-Jährigenoder schon zuvor? In ukrai-nischen Medien wird auchüber finanzielle Schuldendes Mordopfers spekuliert.Das Duo ist in der Ukraine inHaft – dort wird der Fallauch weiter behandelt. STS

Nach dem Foltermord an Danylo K. (21)wilde Spekulationen über Hintergründe

WIEN

DieGratis-Grippeimpfungwird gut angenommen. Doch es gibt Probleme.

Der (bisher) letzte Coup riss dieEinwohner in Aschbach-Markt(NÖ) in der Nacht auf FreitagletzterWoche aus dem Schlaf.

Problememit derOnline-Bestellung und verzögerteLieferung – das sorgt für Ärger bei Patienten undMedizinern.

Grippe-Impfstoff: Tiroler Ärztemit Kritik am Verteilsystem

DieOnline-Bestellung
macht Probleme und
Lieferungen verzögern
sich. In der Folge müssenImpftermine
abgesagt
werden.
Stefan Kastner,
Tiroler ÄK-Präsident

Foto: LPD NÖ
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Kurier – 9. Dezember 2025

Sexualdelikte in Österreich 2024

KURIER-Grafik: Breineder | Bild:
iStockphoto | Quelle: Justizmini

sterium

Angezeigte Fälle Anklagen Verurteilungen

Vergewaltigung (§ 201)

2025
gab es bei diesen

Delikten in Summe

(Jänner bis November)

5.112 angezeigte Fälle,

1.115 Anklagen
und 462

Verurteilungen.

Geschlechtliche Nötigung (§ 20
2)

Sexueller Missbrauch einer weh
rlosen/psychisch beeinträchtigt

en Person (§ 205)

Verletzung der sexuellen Selbst
bestimmung (§ 205a)

Sexuelle Belästigung und öffen
tliche geschlechtliche Handlung

en (§ 218)

1.756

304304

509509

510510

322322

9494

114114

123123

594594

2.566

127127

5555

5252

4242

187187

Anmerkung: Fälle und Verurteilu
ngen liegen nicht zwingend im

gleichen Jahr. Beispielsweise ka
nn es über

den Jahreswechsel sowie bei ko
mplexeren Verfahren zu Erledig

ungen in unterschiedlichen Jahr
en kommen.

Sexualstrafrecht

§ 201 Vergewaltigung

Jemand wird mit Gewalt,

Entziehung der persönlichen

Freiheit (etwa durch Fest-

halten) oder Drohung mit

Gefahr für Leib und Leben

zum Beischlaf oder „dem

Beischlaf gleichzusetzende

Handlungen“ genötigt. Straf-

rahmen: zwei bis zehn Jahre,

schwere Fälle bis lebenslang.

§ 202 Geschlechtliche Nötigung

Umfasst sexuelle Handlungen

ohne Penetration oder wenn

jemand gezwungen wird,

diese an sich selbst durchzu-

führen. Strafrahmen: sechs

Monate bis fünf Jahre Haft.

§ 205 Sexueller Missbrauch

einer wehrlosen od. psychisch

beeinträchtigten Person

Jemand kann z. B. wegen einer

Geisteskrankheit oder „tiefge-

henden Bewusstseinsstörung“

die Lage nicht einschätzen,

wird sexuell ausgenutzt. Ein

bis zehn Jahre Haft.

§ 205a Verletzung der

sexuellen Selbstbestimmung

Jemand wird „gegen seinen

Willen“, unter Ausnützung

einer Zwangslage oder nach

Einschüchterung zum

Beischlaf oder einer gleichzu-

setzenden Handlung genö-

tigt. Bis zu zwei Jahre Haft.

§ 218 Sexuelle Belästigung u.

öffentliche geschlechtliche

Handlungen
Geschlechtliche Handlungen,

die ein „berechtigtes Ärgernis“

erregen oder andere in ihrer

Würde verletzen („Pograb-

schen“). Seit September sind

auch unerwünschte Genital-

bilder umfasst (Dickpics).
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Überblick
WEITERE MELDUNGEN

Grenzkonflikt

eskaliert erneut

Asien. Keine zweiMonate

nach der Unterzeichnung

eines Friedensabkommens

ist der Konflikt in der Grenz-

region von Thailand und

Kambodscha erneut eskaliert.

Die Nachbarländer beschul-

digten sich gegenseitig, die

Waffenruhe verletzt zu

haben. Nachmutmaßlichen

kambodschanischen Rake-

tenbeschüssen und Luftan-

griffen von thailändischer

Seite sind in beiden Ländern

Opfer zu beklagen und Tau-

sendeMenschen auf der

Flucht. Unter Vermittlung

von US-Präsident Donald

Trumpwar eineWaffenruhe

zustande gekommen – Thai-

land erklärt sie für nichtig.

Babis wird offiziell

neuer Premier

Tschechien. Der Rechtspopu-

list undMilliardär Andrej

Babis wird amDienstag sein

Amt als neuer Regierungs-

chef in Tschechien antreten.

Präsident Petr Pavel soll den

71-Jährigen in einer feierli-

chen Zeremonie auf der Pra-

ger Burg vereidigen. Babis

warmit seiner Partei ANO

als Sieger aus der Parla-

mentswahl vor rund zwei

Monaten hervorgegangen.

Der künftigen Koalition gehö-

ren zwei Kleinparteien am

äußersten rechten Rand an:

die Autofahrerpartei Motoris-

ten und diemigrationskriti-

sche Freiheit und direkte

Demokratie des Parlaments-

präsidenten Tomio Okamura.

Gesundheit. Tirols Ärztepräsident übe
r Vorschlag, Kompetenz in den Bund

zu verlagern.
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Analyse

Von Raffaela Lindorfer

Niemand muss ein Formular

ausfüllen, bevor er Sex hat.

Auch eine App dürfte nicht

notwendig sein. Eine „konklu-

dente Zustimmung“ sollte rei-

chen. Klingt schon wieder

kompliziert, bedeutet im

Grunde aber nur, dass jemand

mit Worten, aktiver Beteili-

gung oder körpersprachlich zu

erkennen gibt, dass er bzw. sie

daswill, was gerade passiert.

So würden zwei Praktiker

– Petra Poschalko, Richterin

am Wiener Straflandesge-

richt, und Präsident Friedrich

Forsthuber – das sogenannte

„Konsensprinzip“, das Justiz-

ministerin Anna Sporrer

(SPÖ) im Sexualstrafrecht

einführenwill, interpretieren.

Forsthuber muss im Ge-

spräch mit dem KURIER aber

„die Erwartungen bremsen“:

Er glaubt nicht, dass die ge-

plante Verschärfung zu so viel

mehr Verurteilungen führen

würde oder (auch eine Sorge,

die kursiert) reihenweise un-

schuldige Männer angezeigt

„Er sagt, sie sagt – das Grundproblem
bleibt“

Sexualstrafrecht. Der KURIER hat mit
zwei Richtern über das von SPÖ-Justi

zministerin Sporrer geplante

Konsensprinzip gesprochen. Wie stel
lt das Gericht derzeit ein „Nein“ fest–

und was könnte sich ändern?

einer mit dem Handy mitge-

filmt habe, um beweisen zu

können, dass der Sex einver-

nehmlichwar.
Bei der Beweiswürdigung

vor Gericht spiele auch das

Verhalten der Partner danach

eine Rolle, ergänzt Forsthu-

ber: Wurden noch glühende

Liebes-SMS geschrieben, gab

esweitere Treffen?

Anzeige vs. Verurteilung

2016, ein Jahr nach der Ein-

führung, gab es 148 Anzeigen

wegen „Verletzung der sexuel-

len Selbstbestimmung“, 2020

waren es 235, 2024 schon

510. Das zeigt: Der neue Straf-

tatbestand ist im Bewusstsein

der Menschen bzw. Opfer an-

gekommen. Beweisbar war am

Ende aber nur ein kleiner Teil:

Bei 123 Anklagen gab es 42

Verurteilungen (siehe Grafik).

Ähnlich groß ist die Schere

seit jeher beim Tatbestand der

Vergewaltigung. Bei 1.756 An-

zeigen gab es im Vorjahr 322

Anklagen und 127 Verurtei-

lungen. Heuer gab es mit

Stand November schon 134

Verurteilungen. Möglich, dass

dieser Anstieg ein Effekt der

Gewaltambulanzen ist, die En-

de 2023 als Pilotprojekte in

Wien und Graz gestartet sind.

Dort werden Spuren von Ge-

walt gesichert, damit sie vor

Gericht verwertbar sind.

In Schweden hat man seit

der Einführung des Konsens-

prinzips 2018 bei den Ver-

urteilungen einen Anstieg von

75 Prozent festgestellt – was

laut den Autoren einer Studie

aber auf einen Mix an Maß-

nahmen zurückzuführen sei,

zu dem auch die Erhöhung der

Mittel für die Strafverfolgung

gehören. Zudem wurde in

Schweden feinjustiert: Grund-

sätzlich gilt ein Sexualakt oh-

ne erkennbare Zustimmung

als Vergewaltigung, einge-

führt wurde dann noch der

Tatbestand der (wörtlich über-

setzt) „unachtsamen Verge-

waltigung“. Gemeint ist Fahr-

lässigkeit – wenn also ein Tä-

ter hätte erkennen müssen,

dass die Zustimmung fehlt.

2019 wurde ein 27-Jähri-

ger in Kombination mit ande-

ren Taten zu zwei Jahren und

drei Monaten Haft verurteilt,

acht Monate davon fasste er

wegen „oaktsam våldtäkt“ aus.

würden. Er betont aber: „Eine

Sensibilisierung, mehr auf die

Zustimmung des Partners zu

achten, schadet sicher nicht.“

Aussage gegen Aussage

Schon 2015, vor der Einfüh-

rung des Tatbestands der

„Verletzung der sexuellen

Selbstbestimmung“, wurde

diskutiert, ob man diese

Selbstbestimmung nun so de-

finiert, dass jemand „Ja“ sa-

gen muss, oder ob es reicht,

wenn er bzw. sie nicht „Nein“

sagt. Die damals rot-schwarze

Regierung entschied sich für

den zweiten Weg: Strafbar

macht man sich, wenn man

„gegen den Willen“ einer Per-

son den Beischlaf vornimmt.

Daswill Sporrer jetzt ändern.

Eine Beweislastumkehr

bedeute das nicht, betonen

Sporrer und auch die beiden

Experten: Es verschiebe sich

nur der Fokus: Derzeit muss

das Opfer erklären, ob es aus-

reichend „Nein“ signalisiert

hat, künftig soll der Täter er-

klären, warum er von einem

„Ja“ ausgegangen ist.
Das Grundproblem, dass

häufig Aussage gegen Aussage

steht – „er sagt, sie sagt“ –

bleibt. Wie geht man als Rich-

terin vor? Poschalko fragt zum

Beispiel, ob das Opfer eine Ab-

wehrhaltung eingenommen

habe; ob es sich weggedreht

oder die Arme verschränkt, ob

es geweint habe – all das soll-

ten recht klare Signale sein.

Dass ein Opfer „erstarrt“,

nicht in der Lage ist, sich ver-

ständlich zu machen, und ein

Täter deshalb freigesprochen

werden musste – das sei ihr

noch nicht untergekommen,

sagt Poschalko. Das Phäno-

men des „Freezing“ will die

Justizministerin mit ihrer Ge-

setzesänderung ja erfassen.

In den meisten Fällen wür-

den Beschuldigte freigespro-

chen, weil es eine große Grau-

zone gebe, sagt sie – gerade

dann,wenn zweiMenschen in-

timwerden, die einander noch

nicht gut kennen. Stichwort

Onlinedating. Vor Gericht

zählt, ob ein Vorsatz vorlag.

Die Frage lautet also: Was

konnte der Täter wissen, was

musste er merken? Viele junge

Männer seien verunsichert,

sagt die Richterin, und erin-

nert sich an einen Fall, in dem

„Länder haben Interesse, Spitäler loszu
werden“

Stefan Kastner, Ärztekam-

merpräsident in Tirol, for-

dert in der Debatte um die

Gesundheitsversorgung in

Österreich eine tiefgehende

Strukturreform – und kann

etwa dem Vorschlag von

Salzburgs Landeshauptfrau

Karoline Edtstadler, die Ge-

sundheit in Bundeskompe-

tenz zu geben, „durchaus et-

was abgewinnen“, wie er im

APA-Interview sagt.
Angesichts des Wirrwarrs

an Zuständigkeiten und Fi-

nanzierungsströmen wäre

eine zentrale Steuerung, Pla-

nung und Finanzierung in der

Gesundheit sicher ange-

bracht, ging Kastner auch mit

Bundeskanzler Christian Sto-

cker (ÖVP) konform. So

könnte und sollte der Bund

zumindest die Finanzierung

der Krankenhäuser überneh-

men und der gesamte ambu-

lante Bereich „aus einer

Hand“ von den Sozialversi-

cherungen getragenwerden.

„Die Chance auf eine Re-

form ist groß, weil die Länder

zum Sparen aufgefordert sind

und ihnen das Geld ausgeht.“

Die Bundesländer hätten

wohl ein Interesse, dass sie

die „Spitäler loswerden“ – an-

gesichts von acht bis neun

Milliarden Euro an Abgängen.

Zentralisierung

Dies hätte auch Potenzial,

die Gesundheitsversorgung

über Bundesländergrenzen

hinweg zu verbessern. „So-

lange Gastpatienten in einer

Region, etwa Niederösterrei-

cher in Wien, abgelehnt wer-

den“, sei eine Zentralisie-

rung jedenfalls umso ge-

rechtfertigter. Auch würde

sich der Bund wohl leichter

tun „in manchen Fragen der

Umsetzung“, konkret was et-

wa die Anzahl der Spitäler

betrifft, so der Tiroler Ärzte-

kammerpräsident. Denn Ös-

terreich habe generell nach

wie vor zu viele Krankenhäu-

ser, die dieselben Leistungen

anbieten. Eine schrittweise

spezialisierte Entwicklung

einzelner Krankenhäuser sei

anzustreben.
Eine echte Strukturre-

form werde man aber nur er-

reichen, wenn die Patienten

im ambulanten Bereich

„nicht mehr dem Finanzie-

rungsstrom folgen müssen

wie bisher, sondern dem

Strom, wo sie gut versorgt

sind“. Deshalb wäre die Fi-

nanzierung aus einer Hand

durch Sozialversicherungen

bzw. Österreichische Ge-

sundheitskasse (ÖGK) so

wichtig, sagt Kastner – „da-

mit sich zwei Systeme nicht

mehr gegeneinander aus-

spielen und sich die Kran-

kenhäuser auf das konzent-

rieren können, was sie wirk-

lichmachenmüssen.“

Justizministerin Anna Sporrer

will Sexualstrafrecht-Reform.

Stefan Kastner, Präsident

der Tiroler Ärztekammer.

Politik.
Dienstag, 9. Dezember 2025

4
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PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Preis der Ärztekammer 
für Tirol

Der Preis wird von der Ärztekammer für Tirol vergeben. Die 
Preissumme ist mit € 5000 dotiert. Mit diesem Preis soll die 
Arbeit junger Wissenschafter:innen gefördert werden. 2025 
wurden 6 Arbeiten für den Preis der Ärztekammer für Tirol 
eingereicht.

Auszeichnungen 
von Ärzt:innen 
Ehrungen 
Einmal jährlich lädt die Ärztekammer für Tirol Kolleg:innen, 
deren berufl iches oder außerberufl iches Wirken mit einer 
Auszeichnung gewürdigt wurde, zu einer Feierstunde ein. 
Im Rahmen dieser Feierstunde werden auch die „Paracel-
susmedaillen für langjährige vorbildliche Tätigkeit als Arzt“ 
an jene Ärzt:innen verliehen, die im laufenden Jahr ihre 
berufl iche Tätigkeit beendet haben.

Die Paracelsusmedaille für langjährige vorbildliche 
Tätigkeit als Ärztin bzw. Arzt wurde verliehen an:
Dr. Elisabeth APPENROTH-GAMPER
Dr. Constance ATTLMAYR
Dr. Anita BERGER
Dr. Patrizia CASSINADRI
Dr. Marco Johannes COTTOGNI
Dr. Karin DE LA RENOTIERE
Dr. Otmar ENNEMOSER
Dr. Pierre FABER
Dr. Claudia GRASS
MR Dr. Wolf GSCHWANDTNER
Dr. Margaretha HAMMERLE
Dr. Elfriede HASSAN-LAINER
Dr. Peter Heinrich HEININGER
Dr. Gustav HOFMANN
Dr. Stefan HOFMANN
Dr. Dieter HÖSS
Dr. Stephan HUTER
Dr. Walter KAINDL
Dr. Wilhelm KANTNER-RUMPLMAIR
Dr. Maria Theresia KASSEROLER
Dr. Sangati KATZLER-ROHR
MR Doz. Dr. Rudolf KNAPP
Dr. Maria KRONTHALER
Hon.Prof. MR Dr. Peter KUFNER
MR Dr. Erika LACKNER
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang LEDERER
Dr. Adolf LEDERER
MR Dr. Adalbert LIENER
MR Dr. Ulrike LORENZ
Dr. Renate LUZE

Dr. Regina MADER
Prof. OR Dr. Udo MAYR
MR Dr. Paul MITTERMAIER
Dr. Kurt A. MOOSBURGER
Dr. Georg MRAVLAG
Prof. Dr. Volker MÜHLBERGER
Dr. Theresia MUIGG
MR Dr. Manfred MÜLLER
Dr. Clara NOWAKOWSKI
Dr. Wiltrud PLATZGUMMER
Dr. Karin PÖLZL
ObstA Dr. Michael PROTIVINSKY
Doz. Mag. Dr. Franz RACHBAUER, MAS
Dr. Bruno REITTER
Dr. Bernhard SACHS
Dr. Erwin SALNER
Dr. Mario SARCLETTI
Dr. Christoph SCHMIDAUER
Dir. Dr. Martin SCHMIDT
Univ.-Prof. Dr. Hans Christian SCHRÖCKSNADEL
Thekla SCHULTE-HOLTEY
Dr. Bernhard SPECHTENHAUSER
Dr. Elisabeth STEINER-RIEDL
Prim. Dr. Robert STROBL
Dr. Herbert STROBL
MR Dr. Sidi UNTERKIRCHER
MR Dr. Peter UNTERWURZACHER
MR Dr. Günther VILL
Dr. Edith VON LANGEN
Dr. Michaela WAGNER
MR Dr. Vitus WALLNÖFER
Dr. Maria ZEGG
Dr. Helmut ZOLLER

Die Paracelsusmedaille für besondere Verdienste 
wurde an Dr. Werner LUX, ehem. Vorsitzender der 
Schiedsstelle in Arzthaftpfl ichtfragen, vreliehen.

Verleihung des Berufstitels „Obermedizinalrat“ an:
OMR Dr. Ludwig GRUBER

Verleihung des Berufstitels „Medizinalrat/
Medizinalrätin“ an:
Univ.-Prof. MR Dr. Michael BAUBIN
MR Dr. Mag. Katrin BERMOSER
MR Dr. Johanna KANTNER
MR Dr. Klaus KAPELARI
MR Dr. Andrea MARGREITER
MR Dr. Harald OBERBAUER
MR Dr. Josef SCHERNTHANER
MR Dr. Maria Isabella THURNER-DAG

Wissenschaftliche Preise 
und Auszeichnungen

MITTERMAIER
MOOSBURGER

MÜHLBERGER
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SCHIEDSSTELLE IN ARZTHAFTPFLICHTFRAGEN/DISZIPLINARKOMMISSION

Die Schiedsstelle in Arzthaftpfl ichtfragen ist eine Einrich-
tung, die sich mit behaupteten Behandlungsfehlern von 
Patient:innen auseinandersetzt und diese außergerichtlich 
zu klären versucht. 

Die Kommission der Schiedsstelle besteht aus einem juris-
tischen Vorsitzenden, einem Stellvertreter des juristischen 
Vorsitzenden und einem medizinischen Beisitzer, wobei 
dem Gremium hier 5 Mediziner aus unterschiedlichen Fach-
gebieten zur Verfügung stehen. 

Im Jahr 2025 wurden 51 neue Anträge eingebracht. Es be-
steht die Zusammenarbeit mit der Tiroler Patientenvertre-
tung, welche die Patienten in Verfahren gegen Tiroler 

Krankenanstalten vertritt. Dazu wurden im Jahre 2025 le-
diglich 2 Fälle über die Patientenvertretung eingereicht. 

Es waren insgesamt 26 Abschlüsse zu verzeichnen. 

14 Fälle fanden keine Zustimmung vom Antragsgegner und 
wurden mangels Grundlage eingestellt.  

Die Kommission traf sich im Jahr 2025 insgesamt 37-mal. 
Dabei fanden 64 Abhandlungen statt. 

Schiedsstelle in 
Arzthaftpfl ichtfragen

Disziplinarkommission
Disziplinarkommission 
Die Disziplinarkommission für Tirol besteht gemäß § 140 
Abs. 2 ÄrzteG aus dem rechtskundigen Vorsitzenden sowie 
zwei Beisitzer:innen. Es sind für den Vorsitzenden gleich-
zeitig zwei Stellvertreter:innen, die ebenfalls rechtskundig 
sein müssen, zu bestellen. Für die ärztlichen Beisitzer:innen 
sind vier Stellvertreter:innen zu bestellen. Der rechtskun-
dige Disziplinaranwalt und seine Stellvertreter:innen in den 
einzelnen Bundesländern sind gleichfalls auch vom Vor-
stand der Österreichischen Ärztekammer zu bestellen.

Für den Wirkungskreis Tirol wurde entsprechend dem Vor-
schlag des Vorstandes der Österreichischen Ärztekammer 
die Disziplinarkommission des Disziplinarrates der Öster-
reichischen Ärztekammer für die Funktionsperiode 2022–
2027 neu bestellt.

Die bei der Ärztekammer für Tirol 
eingerichtete Disziplinarkommission setzt 
sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Dr. Klaus SCHRÖDER; Präsident des OLG i.R.
1. Stellvertreterin: Mag. Nadja OBWIESER; Richterin des LG IBK 
2. Stellvertreter: Dr. Ernst WERUS; Richter des OLG i.R.

Disziplinaranwalt-Stellvertreter: 
MMag. DDr. Fritz KRANER; Richter i.R.

Untersuchungsführer: Dr. Thomas LECHNER; Richter des OLG
Stellvertreter: Dr. Peter WALLNÖFER, LL.M.

Ärztliche Beisitzer:innen:
Dr. Harald OBERBAUER
MR Dr. Andrea WAITZ-PENZ

Stellvertreter:innen:
Dr. Barbara SEMENITZ
OMR Dr. Erwin ZANIER
Dr. Johanna KANTNER
Dr. Peter HUBER

2025 wurden 34 Disziplinaranzeigen eingebracht und es 
haben 10 Disziplinarverhandlungsnachmittage in der Ärzte-
kammer für Tirol stattgefunden
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VERANSTALTUNGEN DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Veranstaltungen 
der Ärztekammer für Tirol
Sommerfest der 
Ärztekammer für Tirol
Am 29.8.2025 lud die Ärztekammer für Tirol ihre Mitglieder 
zu einer festlichen Noche Española ein – ein Abend voller 
Genuss, Musik und mediterranem Lebensgefühl.

Den musikalischen Auftakt gestaltete die Band „Plankton“, 
die im Innenhof der Ärztekammer für stimmungsvolle 
Klänge und sommerliches Flair sorgte. Begleitet wurde das 
gesellige Beisammensein von einer erlesenen Weinverkos-
tung der Firma Wedl, bei der feine Tropfen spanischer 
Winzer präsentiert wurden. Kulinarisch standen die Köst-
lichkeiten Spaniens im Mittelpunkt: Von klassischen Tapas 
bis hin zur frisch zubereiteten Paella, die bei den Gästen 
großen Anklang fand. Als die Nacht fortschritt, übernahm 
DJ Doc Klaus (Vizepräsident MR Dr. Klaus Kapelari) das 
Steuer am Mischpult und heizte den Gästen mit bekannten 
Hits ordentlich ein, was für eine ausgelassene Stimmung 
auf der Tanzfl äche sorgte.
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SERVICESTELLE RECHT/SERVICESTELLE EDV

Servicestelle Recht

Juristische Beratung und Betreuung sämtlicher Abteilungen 
sowie individuelle Rechtsberatung von Kammermitgliedern 
beider Kurien

Tätigkeitsschwerpunkte für die 
Kurie angestellte Ärzte und die 
Kurie niedergelassene Ärzte
•	 Arbeitsrecht und Dienstrecht – Individualberatung 

betreffend Rechtsfragen zu Sonderverträgen sowie 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit den 
Arbeitsbedingungen (Gehälter, Arbeitszeitrecht, Urlaub 
und Zeitausgleich etc.)

•	 Erörterung mit den Ärztinnen und Ärzten an den Tirol 
Kliniken und an den Bezirkskrankenhäusern betreffend 
Arbeitsbedingungen für Spitalsärztinnen und 
Spitalsärzte 

•	 Ärztliches Berufs- und Standesrecht - Aufklärung, 
Schweigepflicht, Dokumentation, 
Haftpflichtversicherung etc. 

•	 Ärztehaftung – Beratung von angestellten und 
niedergelassenen Ärzt:innen

•	 Beratung betreffend den ärztlichen Tätigkeitsvorbehalt 
•	 Ärztliches Gutachterwesen
•	 Fragen zu ärztlichen Sonderklassegebühren (Poolgeld)

Abteilung Wohlfahrtsfonds
•	 Sozialversicherungsrechtliche Fragen - Beratung zu 

Wahlrecht bzw. Mehrfachversicherung in der 
Krankenversicherung, Themen des Weiterarbeitens in 
der Pension, Probleme der Abgrenzung zwischen 
(freien) Dienst- und Werkverträgen 

•	 Umsetzung der umfassenden Novelle der Satzung 
Wohlfahrtsfonds per 01.01.2025 (Neue 
Zusatzversorgungsleistung in Form der 
Beitragsabhängigen Zusatzrente; 
Pensionssicherungsbeiträge in Ergänzung- und 
Individualrente)

•	 Arbeiten zur Vertretung des Verwaltungsausschusses 
als belangte Behörde hinsichtlich der Bescheide zu 
Pensionssicherungsbeiträgen und zu 
Übertragungsbeträgen in das System der 
Beitragsabhängigen Zusatzrente 

•	 Information des Verwaltungsausschusses zu 
letztinstanzlich abgeschlossenen Verfahren 

Publikationen & Vorträge
•	 Artikel für das Mitteilungsblatt der Ärztekammer für Tirol
•	 Ärztetage 2025 (Praxiszurücklegungsseminar)

Servicestelle EDV
GoLive ERP-System rs2 im Bereich WFF
Eine große Aufgabe stand der Servicestelle mit den letzten 
Vorbereitungen und dem endgültigen GoLive des Großpro-
jects „rs2“, einer ERP-Softwareumsetzung (Enterprise Re-
source Planning) durch Aptean Austria, im Bereich des 
Wohlfahrtsfonds ins Haus. Dabei war eine intensive Testzeit 
vorgesehen, die in dem endgültigen GoLive im Mai 2025 
gipfelte.

Eine intensive Auseinandersetzung mit den diversen Daten-
trägern und Schnittstellen, die eine solche Umstellung mit 
sich führt, war notwendig und wurde ebenso durchgeführt 
wie eine möglichst persönliche Projektbetreuung.

Um die Usability und damit Akzeptanz des Softwarewech-
sels intern zu gewährleisten, führte die Servicestelle deut-
liche Verbesserungen im Design diverser Anzeigemasken 
und Auswertungen/Reports durch.

Durch die Automatisierung von Tagesordnungen und Sit-
zungsprotokollen sowie der Bescheiderstellung konnte für 

die Fachabteilung ein deutlicher Mehrwert über die Funk-
tionen des ERP-Systems erzeugt werden.

Beitragsabhängige Zusatzrente (BZR) & 
Pensionssicherungsbeitrag (PSB)
Durch die Satzungsnovelle des Wohlfahrtsfonds und die 
damit verbundenen Änderungen im Bereich der Pensions-
berechnung war eine großflächige Unterstützung der Fach-
abteilung inhaltlich, technisch und organisatorisch not-
wendig.

Dabei war es notwendig, eine vollständige Saldenaufberei-
tung durchzuführen und in die ab 01.01.2025 bestehenden 
Vorschreibungen im ERP-System rs2 zu integrieren. Durch 
die intensive Aufarbeitung der Pensionskonten war die Er-
zeugung und Neuberechnung der Anwartschaften bei 
Transfer/Ausbuchungen sowie die Ermittlung der Über-
linge bei Transferbuchungen durchzuführen, um diese 
richtig ausweisen zu können. Außerdem machte die System-
umstellung auch eine Migration der laufenden Kranken-
gelder, Evidenzen und Angehöriger notwendig.
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SERVICESTELLE EDV

Zudem konnte die Servicestelle die Fachabteilung bei der 
notwendigen Ausfertigung (von Datenanalyse, Verfügungs-
stellung bis zum Druck) vieler hundert Bescheide und 
tausender Informationsschreiben unterstützen.

Auch die Informationskampagne wurde durch die Umset-
zung eines strukturierten Informationsbereichs auf der 
Homepage Teil der Aufgaben in diesem Bereich.

Weitere Tätigkeiten im Zusammenhang der Novelle um-
fassten eine Importschnittstelle der Leistungsempfänger, 
die Berechnung und Generierung der Übertragungsbeträge, 
ein eigenes Bescheidmodul zum hauseigenen Leistungs-
simulator sowie intensive Datenlieferungen und Abgleiche 
mit der Finanzmathematik.

Microsoft 365 und Exchange Online
Mit dem Ende des Supports für Windows 10 durch Microsoft 
und damit auch abhängiger Dienste wie Mailserver und 
Office Lizenzen sind wir im Jahr 2025 den großen Schritt 
in die Microsoft Cloud gegangen.

Die von externen Firmen sehr teuer angebotenen Arbeiten 
konnten mit hohem Aufwand aber dafür präzise und ziel-
gerichtet hausintern umgesetzt werden. Die größten Punk-
te dabei war die Einrichtung eines eigenen Tenant und 
Migration auf Exchange Online als neuer Mailserver sowie 
die entsprechende MFA-Absicherung der User und dahinter-
liegender Lizenzen.

Zusätzlich wurde der Antivirus auf den Microsoft Defender 
und die Benutzer von alten Office Lizenzen auf das neue 
Office 365 umgestellt.

Neue Projekte: Amtssignatur und KI
Vorbereitend wurden in 2025 viele Arbeiten für zwei große 
neue Projekte gestartet, einerseits die Ausweitung der Amts-
signatur auf alle behördlichen Schreiben der Ärztekammer 
wie auch des Wohlfahrtsfonds sowie deren möglichst voll-
ständige Automatisierung und andererseits die Umsetzbar-
keitsprüfung sowie rechtliche Klärung des Einsatzes von 
KI für Aufgaben der Ärztekammer, einerseits direkt für die 
Mitglieder aber auch für die tägliche Arbeit der Kammer-
mitarbeiter:innen.

Excelschulung
Auf Wunsch der Mitarbeiter:innen wurde im Jahr 2025  
die Software „Excel“ von Microsoft in den Mittelpunkt der 
EDV-zentrierten Schulungen gestellt. Dabei wurden die 
Kolleg:innen eingeladen, einen Selbsttest zu absolvieren. 
Aus den Resultaten wurden Gruppen geformt, die einerseits 
in mehreren hausinternen Workshops in Basis- und Fort-
geschrittenenkurs das Rüstzeug zur Anwendung erlernen 
konnten und andererseits eine dritte Gruppe zur Teilnahme 
an extern organisierten spezifischeren Weiterbildungen 
qualifizierte.

Weitere Aktivitäten
•	 Aktive Mitarbeit an notwendigen Korrekturarbeiten der 

Satzungsnovelle
•	 Vorbereitungsarbeiten Umbau Ludwig-Winkler-Saal für 

hybride Veranstaltungen
•	 Umsetzung neuer Banking-Standards:

	» Abschaffung cardTAN durch EBICS
	» Verification of Payee (Empfängernamenüberprüfung)

•	 Umsetzung BZR in der Altsoftware für 
Vergleichsarbeiten

•	 Schnittstelle interner Sepa-Datenträger zu RS2

•	 Post-Barcode-Kalkulator für Masseneinschreiben
•	 Upgrade der Firewall (war Ende 2024 Anfang 2025)
•	 Upgrade des internen Dokumentationstools Mediawiki
•	 Integration und Implementation einer automatischen 

Update Software für nicht im Vertrag inkludierte 
Anwendungen (GLPI)

•	 Neueinrichtung der Umfragesoftware Limesurvey
•	 Sicherheit:

	» �interne Schulungen der Mitarbeiter:innen  
(Awareness-Training)

	» �Vorbereitungen zur Erneuerung und Upgrade  
des Firewall-Clusters

	» �Patch-Management nach Vorgabe der  
Cyber-Versicherung

•	 Erweiterung der Telefonanlage (Headsets, Reporting 
und Software-Upgrades)

Weitere Projekte
•	 Mitarbeit an Gemeinschafts-Projekten (mit anderen 

Landesärztekammern)
•	 Technische Umsetzung der Tiroler Ärztetage 
•	 Einführung „Facharzt für Allgemeinmedizin“
•	 Mitarbeit bei externen Projekten
•	 Post-Barcode-Kalkulator

Zu den regelmäßigen Tätigkeiten der Servicestelle 
EDV gehören
•	 Software-Updates der Serversysteme und der 

Arbeitsstationen
•	 Backup
•	 laufende Dokumentation (Tagebücher, WIKI und 

EDV-Handbücher)
•	 Angebot- und Bestellwesen
•	 Support bei Fremdprogrammen  

(Andromeda, eTermin, …)
•	 Technische Umsetzung der Tiroler Ärztetage 
•	 Auswertungen und Statistiken
•	 Datenlieferung finanzmathematisches Gutachten
•	 Online-Umfragen
•	 Lizenzverwaltung
•	 Zertifikatsmanagement
•	 Vorarbeit und Teilnahme an der österreichweiten 

Ärztekammer IT-Plattform
•	 Wartung und Weiterentwicklung der hauseigenen 

Software (KIS, RASCH, Standesführung, 
Auswerteprogramm, EventPro, etc.)

•	 Wartung der Homepage
•	 Online-Schulungen und Weiterbildungen der 

Mitarbeiter der Servicestelle EDV
•	 Hilfestellungen und Schulung der Benutzer
•	 Monitoring- und Logfileanalyse
•	 regelmäßige Überprüfung der Ausfallsicherheit
•	 Budgetplanung
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DAS KAMMERAMT DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Beratung und Betreuung  
der Mitglieder der 
Ärztekammer für Tirol

Telefonische Beratung 
Im Berichtszeitraum wurden circa 51.500 telefonische Be-
ratungen von den Mitarbeiter:innen der Ärztekammer für 
Tirol durchgeführt. Insgesamt wurden ca. 1500 Stunden an 
telefonischer Beratungszeit von den Mitarbeiter:innen der 
Ärztekammer erbracht.

Persönliche Beratung 
An den Arbeitstagen Montag bis Freitag werden jeweils 
circa 25 bis 30 Mitglieder, Patient:innen und andere persön-
lich in den Räumen der Ärztekammer beraten.

Das Kammeramt der  
Ärztekammer für Tirol

PRÄSIDENT

Servicestelle 
Rechnungs-

wesen

Abteilung 
Kurie der 

niedergelas- 
senen Ärzte

Abteilung 
Kurie der an-

gestellten  
Ärzte 

Servicestelle 
EDV

Abteilung 
Wohlfahrts-

fonds

Servicestelle 
Recht

Stabsstelle 
interne 

Revision

Abteilung  
Wohlfahrts-

fonds
Immobilien

KAMMERAMTSDIREKTOR
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Unsere Beratungszeiten

Persönlich erreichen Sie uns Montag bis Freitag von 8.00 
bis 12.30 Uhr sowie Mittwoch von 13.00 bis 17.00 Uhr. Soll-
te es Ihnen möglich sein, bitten wir Sie, einen Termin zu 
vereinbaren. Telefonisch sind wir für Sie von Montag bis 
Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 
13.00 Uhr unter 0512/52058-0 erreichbar.

Anschrift: 6020 Innsbruck, Anichstraße 7, 1. Stock
Tel. (0512) 52 0 58-0 
kammer@aektirol.at, www.aektirol.at

Infopoint
Ausgabe von Formularen, Listen, „Arzt im Dienst“-Schil-
dern, Broschüren und Foldern, Auskünfte über öffentlichen 
Teil der Ärzteliste, Entgegennahme von amtlichen Ände-
rungen bzw. Dokumenten und ausständigen Unterlagen, 
Erwerb ÖÄK-Diplome, Kleinanzeigen für Mitteilungsblatt, 
Terminauskünfte Veranstaltungen, Honoraranfragen, EDV-
Auswertungen, Mitgliederinformation, Poststelle

Barbara ETZENBERGER, Tel. 0512/52058-132, Poststelle 
Andrea TROST, Tel. 0512/52058-120, Infopoint und 
Empfang, Schiedsstelle in Arzthaftpflichtfragen
Brigitte WOPFNER, Tel. 0512/52058-118, Infopoint, 
Empfang

Direktion
Dr. Günter ATZL, Tel. 0512/52058-122, Kammeramtsdirektor
Mag. Markus MEYER, Tel. 0512/52058-185, Interne 
Revision, Controlling und Prozessmanagement
Nicole KUPRIAN, Tel. 0512/52058-161,  
Personalangelegenheiten
Mag. (FH) Pia SCHIRMER, Tel. 0512/52058-188, Direktion

Abteilung Kurie der  
niedergelassenen Ärzt:innen
Kurie der niedergelassenen Ärzt:innen, Öffentlichkeitsar-
beit, Notarztwesen, kassen- und privatärztliche Belange, 
Hausapotheken- und Medikamentenangelegenheiten, kas-
senärztliche Wochenend- und Feiertagsdienste, Nachtdiens-
te unter der Woche, Praxisvertretung, Veranstaltungsorga-
nisation, Fortbildungsangelegenheiten, ÖÄK-Diplome und 
Zertifikate

Markus SCHERL, MSc, Tel. 0512/52058-142, Abteilungsleiter
Mag. Reinhold PLANK, Tel. 0512/52058-149, Abteilungslei-
ter-Stv., Beratung Praxiseröffnung, Kassenstellenbewer-
bungen, Hausapotheken, rechtliche Belange der Kurie der 
niedergelassenen Ärzt:innen
Jacqueline FALKNER, Tel. 0512/52058-134,  
Veranstaltungen, Notarztwesen, Öffentlichkeitsarbeit
Michaela MOSER, Tel. 0512/52058-131, Fachgruppen und 
Referatsbelange, Veranstaltungen, Notarztwesen,  
Öffentlichkeitsarbeit, Präsidialsekretariat
Mag. Michaela RAUSCHER-SCHÖSSER, MSc,  
Tel. 0512/5258-180, Gründerservice, Disziplinarwesen, 
Rechtliche Belange der Kurie der niedergelassenen Ärzte
Isabella SCHRANTZ, Tel. 0512/52058-141,  
Kassenstellenbewerbungen, kassenärztliche Belange, 
Bereitschaftsdienst, Praxisvertretung
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Abteilung Kurie der 
angestellten Ärzt:innen
Kurie der angestellten Ärzt:innen, Spitalsärztebelange, 
postpromotionelle Ausbildung und Arztprüfung, Diszipli-
nar- und Schlichtungswesen, Organisation spezieller Pro-
jekte, Standesführung

Mag. Carmen FUCHS, Tel. 0512/52058-186, Abteilungsleiterin 
Mag. Talita BONATO, Tel. 0512/52058-152, Abteilungs
leiterin-Stv., Lehrpraxisförderung, Rechtsberatung
Serena FERRARI, BA, TEL. 0512/52058-135,  
Basisausbildung, Facharztausbildung 
Daniela GARBER, Tel. 0512/52058-181, Standesführung,  
Ausbildung Arzt für Allgemeinmedizin
Larissa JAIS, Tel. 0512/52058-124, Standesführung,  
Ausbildung Arzt für Allgemeinmedizin
Barbara PRUGG, BEd, Tel. 0512/52058-182,  
Standesführung, Ausbildung Arzt für Allgemeinmedizin
Gudrun SITZENFREY, Tel. 0512/52058-151,  
Facharztausbildung

Abteilung Wohlfahrtsfonds
Umlagen- und Beitragsangelegenheiten, Pensions- und 
Leistungsverrechnung, Vermögensverwaltung, Verwal-
tungsausschuss, Versicherungsrahmenverträge 

Mag. Lucas HOCHENEGGER, Tel. 0512/52058-165,  
Abteilungsleiter, Beitrags- und Leistungswesen,  
Finanzverwaltung
Katharina KRÖSBACHER, Tel. 0512/52058-127,  
Abteilungsleiter-Stv., Umlagen- und Beitragswesen, 
Krankenunterstützung
Andreas FILI, LL.B., Tel. 0512/52058-156, Pensionsberech-
nungen, Krankenunterstützung, Finanzverwaltung
Gundel KIENPOINTNER-ENNA, Tel. 0512/52058-139, 
Umlagen- und Beitragswesen, Pensionsberechnungen
Marina LOVRIC, Tel. 0512/52058-136, Umlagen- und 
Beitragswesen, Pensionsberechnungen
Peter Zöhrer, Tel. 0512/52058-137, Umlagen- und  
Beitragsvorschreibungen

Abteilung Wohlfahrtsfonds  
– Immobilien
Mag. Elvira FALCH, Tel. 0512 52058-126,  
Abteilungsleiterin, Immobilienverwaltung
Christian GRAF, Tel. 0512/52058-128,  
Immobilienverwaltung
Vanessa KNOLZ, Tel. 0512/52058-145,  
Immobilienverwaltung
Ulrike NACHTMANN, Tel. 0512/52058-125, Buchhaltung
Thomas RADATZ, MA, Tel. 0512/52058-123,  
Immobilienverwaltung
Simon SCHENNACH, Tel. 0512/52058-162,  
Immobilienverwaltung

Servicestelle Recht
Alle Rechtsfragen, Mitgliederinformation, Begutachtung von 
Gesetzen, Verordnungen und EU-Rechtsakten, rechtliche 
Unterstützung der anderen Abteilungen

Mag. Christian FÖGER, Tel. 0512/52058-148, Abteilungsleiter

Servicestelle Rechnungswesen
Stephanie HEINRICHER, Tel. 0512/52058-140, Buchhaltung
Nicole KUPRIAN, Tel. 0512/52058-161,  
Buchhaltung, Personalangelegenheiten
Stephanie SALCHNER, Tel. 0512/52058-143, Buchhaltung
Sonja SUITNER, Tel. 0512/52058-129, Buchhaltung

Servicestelle EDV
Ansprechstelle für EDV-Belange, Entwicklung und Wartung 
der eigenen Programme, Konzeption EDV-Infrastruktur, 
Auswertungen und Statistiken, Entwicklung und Wartung 
der Internetpräsenz

Philipp RADI, BA, Tel. 0512/52058-42, Abteilungsleiter
Konrad HELL, Tel. 0512/52058-146,  
Abteilungsleiter-Stv., Softwareentwicklung
Samuel KUCHER, Tel. 0512/52058-147, Netzwerktechnik
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